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VOR\A/ORT
zur 1. Auflage

Am 1. Januar 1962 ist das Niedersädrsisd're Vermessungs- und Katastergesetz in

Kraft getreten. Es war beabsichtigt, sdron bald nad'r der Verkündung des Gesetzes

einen Kommentar dazu herauszugeben. Vegen vorrangiger anderer Arbeiten ist es

zunäd,st nidrt dazu gekommen. Die verspätete Herausgabe hat jedodr den Vorteil,

daß versdriedene Erfahrungen, die bei der Anwendung des Gesetzes inzwisdren in

der Praxis gemadrt worden sind, bereits in dem Kommentar berüd<sidrtigt werden

konnten. Er erhebt in der vorliegenden Form nodr keinen Ansprudr auf Voll-
ständigkeit, sondern stellt einen Anfang in der Auslegung des Niedersädrsisdren

Vermessungs- und Katastergesetzes dar. Es wäre zu begrüßen, wenn nunmehr

konkrete Vorsdrläge und Anregungen zur Verbesserung und Vervollständigung des

vorliegenden Kommentars vor allem von den Angehörigen der Niedersädrsisdren

Vermessungs- und Katasterverwaltung eingingen. Damit würde den Bearbeitern des

Kommentars bestätigt, daß ihre Arbeit nützlich war.

Im Ansdrluß an die Anmerkungen wird auf die entspredrenden Paragraphen

neuerer Gesetze aus anderen Bundesländern hingewiesen. Dadurdr soll das Ge-

meinsame in den versdriedenen Gesetzen dargelegt und eine Synopsis erleidrtert

werden.

Neben den namentlidr genarinten Bearbeitern haben sidr nodr eine Reihe von

Herren des Referats I/4 des Niedersädrsisdren Ministeriums des Innern und der

Abteilung Landesvermessung des Niedersädrsisdren Landesverwaltungsamtes um die

Herausgabe des Kommentars verdient gemadrt. Herrn Regierungsvermessungs-

oberinspektor Sdrönherr danke idr besonders für seine redaktionelle Mitarbeit.

Hannover, im März 1965

Professor Dr.-lrg. habil. Nittinger

Ministerialrat



VORV/ORT
zur 2. neubearbeiteten Auflage

Das Heft ltlg65 der ,Nadriöten der Niedersädrsisdren Vermessungs- und \-.'
Katasterverwaltung", in dem der Kommentar zrmr Vermessung;s- und Kataster-

gesctz zuerst veröfientlidrt wurde, ist seit längerer Zeit vergrifien. Die unenvartet

sarke und anhaltende Nadrfrage nadr diesem Komnrentar gibt Veranlassung zu

einer neuen Auflage. Bei dieser Gelegenheit sind die Anmerkungen überarbeitet

und auf den neuesten Sand gebra&t worden.

Hannover, im November 1967

Kaspereit 
L̂.-'.\

Amtsrat
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Rede des Niedersächsischen Ministers des Innern Otto Bennemann
im Niedersädrsischen Landtag

zur Einbringung des Vermessungs- und Katastergesetzes

Herr Präsident!

Meine Damen und Herren!

Der Entwurf eines Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegensdrafts-
kataster soll einen Bereidr der öffentlidren verwaltung regeln, der zwar nidrt im
vordergrund des allgemeinen Interesses steht, deswegen in seiner Bedeutung aber
nidrt untersdrätzt werden sollte. Das ergibt sidr sdron aus der Entwiddung, d1e das
Vermessungs- und Katastenvesen in den letzten 100 Jahren genommen hat.

Anlaß für den Auf- und Ausbau des Vermessungs- und Kataster.wesens waren
vor allem gesetzlidre Maßnahmen, die infolge der steigenden wirtsdraftlidren Be-
deutung des Grund und Bodens für das steuer-, Liegensdrafts- und Bauredrt not-
wendig wurden. So diente beispielsweise das Liegensdraftskataster zunädrst aus-
sdrließlidr steuerlidren Belangen. Mit der Einführung der crundbüdrer wurde es
dann zum amtlidlen verzeidrnis der Grundstüd<e. Später haben Verwaltung, Virt-
sdraft rmd Planung von dem vollständigen und stets auf dem laufenden g.li"lt*.r,
Nadrweis der Liegensd'raften immer mehr Gebraudl gemadrt.

Eine ähnlidre Entwiddung hat die l:ndesvermessung genommen, die ursprünglidr
unter militärisdren Gesidrtspunkten eingeridrtet und später immer mehr den zivilen
Belangen dienstbar gemadrt wurde, wodurdr sie in engere Verbindung mit dem
Li egensdraftskataster kam.

Gegenwärtig hat das Vermessungs- und Katasterwesen in der Hauptsad're die
Aufgabe, die grundlegenden Vermessungsergebnisse und Kartenunterlagen ftir die
Bodenwirtsdtaft und die Bodenordnung bereitzustellen und als Auskunftsregister
für das Grundstüd<swesen zu dienen. Mit dem Bedeutungswandel ist eini zu-
nehmende Inansprudrnahme des Vermessungs- und Katasterwesens verbunden. Idr
darf in diesem Zusammenhang die in starke Bewegung geratene Landes- und orts-
planung, den intensiven §Tohnungsbau, den verstärkten Ausbau des gesamten
straßennetzes, di-e Regulierung von \flasserläufen, die strukturellen veränäerungen
auf dem Gebiet der Landwirtsdraft anführen.

Die bestehenden Redrtsvorsdrriften haben mit dieser Entwiddung nidrt Sdtritt
gehalten. sie sind sehr alt, teilweise bestehen sie seit über 100 Jatren und ent-
spredren naturgemäß in vielen Punkten nidrt mehr den Erfordernissen des modernen
Redrtsstaats.

Aber audr eine Vereinheitlidrung des im Lande Niedersadtsen geltenden Redrts
ist dringend geboten. In den ehemaligen preußisd.ren, braunsdrwägisdren, olden-
burgisdren und sdraumburg-lippisdren Landesteilen bestehen für das-vermä.*rrgr-
und Katasterwesen heute mindestens 22 versd,iedene, teilweise erheblid.r voneil-n-

11de1 abweldrende Regelungen. sie alle werden durdr das vorgelegte Gesetz
überflüssig. Die Regierungsvorlage bringt also einen wertvollen Bätrai zur ver-
einfad'rung der verwaltung, sdrafit eine bessere Redrtssystematik und äamit eine
zuverlässige Voraussetzung für wirtsdraftlidres Arbeiten der Landesvermessung.



Das neue Gesetz soll sowohl die Lrndesvermessung als audl das Liegensdrafts'

kataster regeln. Daß beide Bereiche in e i n e m Gesetz behandelt werden, ersdreint

deswegen notwendig, weil zwisdren diesen beiden Zweigen des Vermessungswesens

ein eriger Sadrzusammenhang besteht; ja man kann sogar von einer §Tedrsel-

wirkung spredlen.

In den allgemeinen Vorsdrriften des Entwurfs werden die Einridrtung und Fort-

führung der Landesvermessung und des Liegensdraftskatasters als Landesaufgaben

bestimÄt. An ihrer Durchführung wirken die Vermessungs- und Katasterbehörden'

die Vermessungsdienststellen der Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden sowie >/
die Offentlidr Lestellten Vermessungsingeaieure mit. Mit dieser Regelung ist nidrt ')
beabsidrtigt - und idr mödrte das in diesem Zusammenhang besonders betonen -,
daß allein die Vermessungsstellen diese Landesaufgaben wahrnehmen sollen. Es ist

vielmehr vorgesehen, daß audr die freiberuflidr tätigen Offentlidr bestellten Ver'
messungsingenieure, deren Zahl sidr seit 1945 bis heute von 35 auf 53 erhöht hat,

in erheblidrem Umfang zur Erledigung dieser Aufgaben eingeschaltet wefdefi. Um
trotz der Mitwirkung versdriedener Stellen die notwendige Einheitlidrkeit bei der

Ausführung und Auswertung der Vermessungen zu gewährleisten, sollen diese

Stellen an äi" §feirungen des für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständigen

Ministers gebunden sein.

Die Vorsdrriften über die Landesvermessung regeln deren Aufgaben dahin,

Lage- und Höhenfestpunkte zu bestimmen und zu erhalten, die die Grundlage für
alle weiteren Vermessungen bilden, und einheitlich gestaltete amtlid-re Karten her-
zustellen. Die Landesvermessung wird durch diese Bestimmungen gegenüber den

sonstigen Vermessungen und den nidrtamtlichen Kartenwerken abgegrenzt.

Die Vorschriften über das Liegensdraftskataster fassen die bisher bestehenden

Regelungen zusammen und stellen sie auf eine einheitlidre neue Rechtsgrundlage.

Die bewährte Aufteilung in einen darstellenden und besdrreibenden Teil wurde
übernommen. Diese Nachweise dienerr den Behörden, z. B. den Planungsbehörden,
dem Grundbudramt und dergleidren als notwendige Unterlagen für die tedtnischen

und redrtlidten Maßnahmen am Grund und Boden. Sie ermöglichen darüber hinaus A
dem Staatsbürger, sich über die Tatbestände an den Grundstücken zu unteridrten.
Diesen Redrten stehen die Pflichten zur Mitteilung von Veränderungen und zur
Beibringung von Unterlagen gegenüber; sie sind ebenfalls bisher sdron Gegenstand

älterer gesetzlidrer Regelungen gewesen und sollen es im Interesse des Staatsbürgers

und der Allgemeinheit ermöglidren, die Karten und Büdrer laufend fortzuführen,
damit sie jederzeit den neuesten Stand nadrweisen.

Der Sidrerheit der Grundstücksgrenzen und einer wirtsdraftlidren Gestaltung der

Vermessungen sollen die Vorsdrriften über die Abmarkung dienen. Das im Entwurf
vorgesehene Verfahren entspridrt der bisherigen praktisdren Ubung, ist aber zu

einem öffentlidr-redrtlicfien Verfahren ausgebaut worden, das die Vorschriften des

BGB unberührt läßt.

Die Schlußbestimmungen des Entwurfs enthalten den Katalog von 22 Gesetzen,

Verordnungen und sonstigen Redrtsvorsdrriften, die nadr Verkündung des neuen

Gesetzes außer Kraft treten.

Durdr diese kurze Darstellung hoffe idr, das Hohe Haus von der Zwed<mäßigkeit
und Notwendigkeit der Gesetzesvorlage überzeugt zu haben. Idr wäre Ihnen für
eine baldige Verabsdriedung dankbar.

I
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Gesetz
über die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster

(Vermessungs- und Katastergesetz).

Vom 8. Novernber 1961.

(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1961 S. 319)
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Der Niedersächsisdre Landtag hat das folgende Gesetz besdrlossen, das hiermit
verkündet wird,

ERSTER TEIL

Allgemeines

§1
Aufgaben

Das Land hat die Aufgabe, die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster

einzuridrten und fortzuführen und die dazu erforderlidren Vermessungen vof-
zunehmen.

§2
rVahrnehmung der Aufgaben

(1) Die Aufgaben werden durdr die Vermessungs- und Katasterbehörden aus-

geführt, soweit gesetzlidr nidrts anderes bestimmt ist.

(2) Von anderen behördlidren Vermessungsstellen dürfen Vermessungen für das

Liegensdraftskataster ausgeführt werden, wenn sie von einem zum höheren ver-
messungsted-rnisdren Verwaltungsdienst befähigten Beamten geleitet werden und die
Vermessungen der Erfüllung eigener Aufgaben dienen. Unter den gleid,en Voraus-
setzungen können diese Vermessungsstellen mit Genehmigung des für das Ver-
messungs- und Katasterwesen zuständigen Ministers auch an den Vermessungenr
die der Landesvermessung dienen, beteiligt werden.

(3) An den im § 1 genannten Aufgaben wirken Offentlidr bestellte Vermessungs-
ingenieure als Träger eines öflentlidren Amtes im Rahmen der für sie geltenden
Berufsordnung mit

§3
Pflidrten der Behörden

und der Ollentlidr bestellten Vermessungsingenieure

(1) Andere behördlidre Vermessungsstellen sowie die Ofientlid-r bestellten Ver-
messungsingenieure haben alle Unterlagen, die für die Landsevermessung oder das

Liegensdraftskataster von Bedeutung sind, der Vermessungs- und Katasterbehörde
einzureidren und zu versidrern, daß sie ridrtig sind.

(2) Die der Vermessungs- und Katasterbehörde eingereichten Unterlagen sind,
soweit gesetzlidr nicfits anderes bestimmt ist, bei den Arbeiten für die Landes-
vermessung oder das Liegensdraftskataster zu berücksidrtigen, wenn die Unterlagen
den bestehenden Vorsdrriften entspredren und zur Ubernahme geeignet sind.

(3) Bei den Arbeiten, deren Ergebnis in die Landesvermessung oder das Liegen-

sd-raftskataster übernommen werden soll, sind alle behördlichen Vermessungsstellen
und die Offentlich bestellten Vermessungsingenieure an die rü(/eisungen des für das

Vermessungs- und Katasterwesen zuständigen Ministers gebunden. Dieser erläßt
audr die Vorsdrriften für die einheitlidre Ausbildung und Prüfung des Vermessungs-

personals.
§4

Einreidren von Unterlagen durdr andere Stellen

(1) Alle übrigen öflentlidren Stellen haben auf Anfordern Unterlagen, die für die
Aufgaben der Landesvermessung oder des Liegenschaftskatasters von Bedeutung

t0
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sind, der Vermessungs- und Katasterbehörde zur Einsidrtnahme vorzulegen. Ihnen
sind die durdr die Vorlage entstehenden Auslagen zu erstatten.

(2) Das gleiche gilt ftir natürlidre und juristisdre Personen des Privatrechts, soweit
nidrt durdr die Vorlage ein bered,tigtes Privatinteresse gefährdet wird.

§5
Betreten der Grundstüd<e

(1) Die mit örtlidren Arbeiten zur Durdrführung dieses Gesetzes beauftragten
Personen sind beredrtigt, Grundstücke und baulidre Anlagen zu betreten und zu
befahren, um die erforderlid-ren Arbeiten durdrzuführen. Das Betreten von Voh-
nungen kann nidrt verlangt werden.

(2) §Terden hierbei Maßnahmen notwendig, durdr die jemandem ein Sdraden
zugefügt wird, so hat derjenige, der die Kosten für die Vermessungsarbeiten zu
tragen hat, dem Gesdrädigten eine angemessene Entschädigung zu leisten. Mehrere
Ersatzpflid-rtige haften als Gesamtschuldner. Der Entsdrädigungsansprudr verjährt in
einem Jahr; die Verjährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Sdraden
entstanden ist. Die §§ 202 bis 224 des Bürgerlidren Gesetzbud.s sind entsprechend
anzuwenden. Ansprüche, die dem Eigentümer oder Besitzer auf Grund anderer
Vorschriften zustehen, bleiben unberührt.

(3) Die Absidrt, Grundstüd<e oder baulidre Anlagen zu betreten, soll dem Eigen-
tümer oder Besitzer vorher mitgeteilt werden.

§6
Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Landesvermessung und die Nadrweise aus dem Liegenschafts-
kataster dürfen nur von den Vermessungs- und Katasterbehörden vervielfältigt und
veröIfentlid'rt werden. Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige
Minister kann Ausnahmenf vor allem für den innerdienstlidren Gebraudr der Be-

hörden, zulassen.

Z§TEITER TEIL

Landesvermessung

§7
Zwe&.

Die Landesvermessung hat die Aufgabe, ein Lage- und Höhenfestpunktfeld auf-
zubauen und zu erhalten, topographisdre Gegenstände und Geländeformen zu er-
fassen und diese in Landeskartenwerken darzustellen.

§8

Das Lage- und Höhenrer,orrulliflllrti# durdr vermessunsen, weldre die
Grundlage für die Landeskartenwerke und das Liegensd,aftskataster bilden.

lt



§9
Landeskartenwerke

(l) Die Landeskartenwerke bestehen aus einheitlich gestalteten Karten, weldre
die topographisdren Gegenstände und Geländeformen des Landesgebiets in ver-
schiedenen Maßstäben darstellen.

(2) Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister bestimmt
die für die Darstellung des Landes erforderlichen Kartenwerke.

DRITTER TEIL

Liegensdraf tskataster

§10
Zwed<

(1) Das Liegensdraftskataster hat sämtlidre Grundstücke, grundstüd<sgleidren
Redrte und Gebäude, auch wenn diese nidrt wesentliche Bestandteile von Grund-
stüd<en sind, sowie die Nutzungsart der Crundstüd<e nachzuweisen und zu be-
sdrreiben.

(2) Das Liegenschaftskataster muß vor allem geeignet sein, als amtliches Ver-
zeichnis der Crundstüd<e im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung zu dienen;
es muß die Ergebnisse der amtlidren Bodenschätzung berüd<sichtigen.

(3) Die Eigentümer der im Grundbudr eingetragenen Liegensdraften sind über-
einstimmend mit den Angaben des Grundbudrs nadrzuweisen.

§ lt
Bestandteile des Liegensdraftskatasters

(l) Das Liegensdraftskataster besteht aus dem Flurkartenwerk und den Kataster-
büdrern.

(2) Das Flurkartenwerk enthält Angaben über Grenzen, Lage, Gebäudebestand,
Nutzungsart und Ertragsfähigkeit sowie die Nummern der Flurstüd<e.

(3) In den Katasterbüdrern sind die Liegensdraften zu besdrreiben und über-
sicltlidl zusammenzustellen.

(a) §7ie das Liegenschaftskataster einzuridrten und zu führen ist, bestimmt der
für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister. § 16 Satz 2 des
Bodensdrätzungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 12

Redrte der Eigentümer und Besitzer

(l) Eigentümer, Besitzer, Behörden, Offentlich bestellte Vermessungsingenieure,
Notare sowie Personen, die ein beredttigtes Interesse daran haben, können das

Liegensdraftskataster und seine Untedagen einsehen, daraus Auskunft sowie Ab-
zeichnungen oder Absd-rriften erhalten, soweit nicht das Interesse der Allgemeinheit
entgegensteht.

(2) Abzeid-rnungen und Abschriften sind grundsätzlidr zu beglaubigen.

12
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(3) Angaben aus dem Vermessungszahlenwerk, vor allem Vermessungsrisse, dürfen
nur den in § 2 Abs. 2 genannten behördlidren Vermessungsstellen und den Offentlidr
bestellten Vermessungsingenieuren überlassen werden; der für das Vermessungs-
und Katasterwesen zuständige Minister oder die von ihm beauftragte Stelle kann
Ausnahmen zulassen.

§ 13

Pflidrten der Eigentümer
(1) §Terden auf Grund eines Vertrages, durdr Naturereignisse oder durdr andere

Einwirkungen Grundstücksgrenzen verändert oder wird ein Grundstüd< bebaut
oder baulidr verändert oder ändert sich seine Nutzungsart, so haben die Grund-
stüd<s- und Gebäudeeigentümer der Vermessungs- und Katasterbehörde die An-
gaben zu madren, die für die Führung des Liegenschaftskatasters erforderlid, sind.
Unterlagen, die zur Fortführung des Liegensdraftskatasters erforderlich sind, haben
sie auf ihre Kosten zu besd-raffen und der Vermessungs- und Katasterbehörde ein-
zureidren, wenn sie die Veränderung zu vertreten haben. Sie haben einer Ladung
der Vermessungs- und Katasterbehörde nachzukommen, können sidr aber durdr
einen Bevollmädrtigten vertreten lassen, wenn nicht das persönlidre Ersdreinen an-
geordnet ist.

(2) Die Vermessungs- und Katasterbehörde kann zur Erfüllung dieser Pflicht
eine angemessene Frist setzenr nadr deren frudrtlosem Ablauf sie das Erforderlidre
auf Kosten der Verpflichteten veranlassen kann.

§ 14

Neueinridrtung
(1) Das Liegensd-raftskataster ist neu einzurichten, soweit es nidrt mehr geeignet

ist, als amtlidres Verzeidrnis der Grundstüd<e im Sinne des s 2 Abs. 2 der Grund-
budrordnung zu dienen, oder wenn es aus anderen Gründen nidrt mehr den ö{fent-
Iidren Belangen entspridrt.

(2) Die Kosten der Neueinridrtung sind vom Land zu tragenr sofern nidrts anderes
vereinbart ist.

§ 15

Mitteilung der Fortführungs- und Neueinrichtungsergebnisse
(1) Die Fortführung oder Neueinridrtung des Liegensdraftskatasters ist den

Grundstüd<s- und Gebäudeeigentümern und den Inhabern grundstüd<sgleidrer
Redrte mitzuteilen oder durdr Offenlegung bekanntzumadren.

(2) Die Frist für die offenlegung beträgt einen Monat. Beginn und Ende der Frist
sind öIfentlich bekanntzumachen.

VIERTER TEIL

Abmarkung

§ 16

Abmarkung von Grenzpunkten

-(1) Die Grundstückseigentümer und Inhaber grundstüd<sgleid,er Redrte sind ver-
pflidrtet, die Grundstüd<sgrenzen abmarken zu lassen, wenn hierfür ein Bedürfnis

-J
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besteht. Abgemarkt wird grundsätzlidr dadurdr, daß die Grenzpunkte mit dauer-

haften Grenzmalen oderirdisdr und unterirdisdr festgelegt werden.

Q) Ein Bedürfnis für die Abmarkung ist stets anzunehmen, wenn

a) das Liegensd'raftskataster neu eingeridrtet wird'

b) neue Grundstücksgrenzen gebildet werden sollen,

c) Crundstüd<sgrenzen auf Antrag örtlidl festgestellt werden,

d) Grundstücksgrenzen durdr gerichtlidre Urteile oder Vergleidre festgelegt

werden,

e) Teile von Grundstüd<en unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Budrst. a

Satz 3 der Grundbuchordnung abgesdrrieben werden,

f) ein Gebäude an oder in einem festgelegten Abstand von einer Grundstücks-
grenze neu errid-rtet, wieder aufgebaut oder in der Iü7eise umgebaut werden
soll, daß eine äußere Grundmauer näher als bisher an die Grundstüd<sgrenze

heranrücken soll.

(3) Ist eine neue Grenze abgemarkt worden und wird in angemessener Frist eine

entspredrende Grundbucheintragung nidrt beantragt, so ist der Crundstüd<seigen-
tümer innerhalb einer ihm zu setzenden Frist verpflicltet, den im Grundbud, ver-
zeidrneten Zustand örtlid-r wiederherstellen zu lassen. Die Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde kann nach Ablauf der Frist den grundbudrmäßigen Zustand selbst
wiederherstellen oder durd-r Dritte wiederherstellen lassen, es sei denn, daß die
Grundbudreintragung inzwisd-ren beantragt worden ist. Die Kosten der §Tieder-
herstellung trägt der Grundstückseigentümer.

(4) Stimmt der oitlidre Grenzverlauf mit dem Nadrweis des Grundstücks im
Liegensdraftskataster nidrt überein oder ist eine Grenze streitig, so kann die Grenze
nadr dem Nadrweis im Liegensdraftskataster abgemarkt werden, wenn hiergegen
nadr sachverständigem Ermessen keine Bedenken bestehen.

§17
Abmarkung von Vermessungspunkten

(1) Die Eigentümer haben zu dulden, daß auf ihren Grundstüd<en und an ihren
Bauwerken Vermessungspunkte durdr besondere Vermessungsmale abgemarkt und
ftir die Dauer von Vermessungsarbeiten Sidttzeidren erridrtete werden.

(2) Für Sdräden, die hierdurd, entstehen, gilt § 5 Abs. 2 entsprechend.

§18
Befugnis zur Abmarkung

Crenz- und Vermessungspunkte dürfen nur von den in § 2 genannten behörd-
lidren Vermessungsstellen und den Ofientlidr bestellten Vermessungsingenieuren
abgemarkt werden.

§19
Entfernung von Grenz- und Vermessungsmalen

Nur die in § 2 genannten behördlidren Vermessungsstellen und die Ollentlidr
bestellten Vermessungsingenieure dürfen Grenz- und Vermessungsmale entfernen.
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§20
Sidrerung von Grenz- und Vermessungsmalen

(1) Der feste stand, die Erkennbarkeit und verwendbarkeit der Grenzmale und
der Vermessungsmale dürfen nidrt gefährdet werden.

(2) §7er Maßnahmen treffen will, durdr die Grenz- oder vermessungsmale ge-
fährdet werden können, hat dies redrtzeitig der Vermessungs- und Katasärbehoide
mitzuteilen. Müssen in den Boden gesetzte crenz- oder Veimessungsmale gesidrert
oder verlegt nerden, so hat derjenige die Kosten hierfür zu tragen, der d--ie Maß-
nahmen veranlaßt hat.

(3) zur Sidrerung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmale des Lage-
und Höhenfestpunktfeldes darf eine kreisförmige Sdrutzfläd,e von 2 m Durdr-
messer weder überbaut nod.r abgetragen oder auf sonstige Veise verändert werden.
Die sdrutzflädre kann, falls dies zur sidrerung erforderlidr ist, auf verlangen der
vermessungs- und Katasterbehörden bis zu 10 m Durdrmesser erweitert werden.

(a) §7ird der Grundstüd<seigentümer nad., Absatz 3 in der Nutzung seines
Grundstücks besdrränkt, so ist er dafür angemessen in Geld zu entsd.rädigen.

§21
Ladung zur Abmarkung

(1) Die beteiligten Grundstüd<seigentümer und Inhaber grundstüd<sgleidrer
Redrte sollen geladen werden, wenn Grenzen abgemarkt oder Grenzmale überprüft
werden sollen.

(2) Ersrfieinen die Geladenen nidrt zum Abmarkungstermin, so kann ohne ihre
Teilnahme abgemarkt werden.

§22
Abmarkun gsniedersdrrif t

- uber verhandlungen bei der Abmarkung, über das Abmarken und uberprüfen
der Grenzpunkte ist eine Niedersdrrift aufzunehmen. Sie ist den Ersdrienenen vor-
zulesen und soll im Falle der Zustimmung von ihnen genehmigt und untersdrrieben
werden.

§23
Mitteilung der Abmarkung

- 
(t) D9n _beteiligten crundstüd<seigentümern und den Inhabern grundstüd<s-

gleidrer Redrte,_die.bei dera,bmarkung nidrt anwesend waren, ist die"Abmarkung
ihrer Grenze durdr eine Benaclrid'rtigung mitzuteilen oder durdl offenlegun[
bekanntzumadren.

(2) Für die Offenlegung gilt § t 5 Abs. 2 entspred.rend.

(3) Das Einverständnis mit der Abmarkung gilt als erreilt, wenn der Grundstü&s-
eigentümer nidrt innerhalb zwei §TodTen nadl Zustellung der Benadrrichtigung oder
nadr^Ablauf der offenlegungsfrist eine Nadrprüfung beiäer Stelle beantralgt, ieldre
die Abmarkung vo^rgenommen hat. Hierauf ist in där Benadrridrtigung odär'bei der
Bekanntgabe der Offenlegung hinzuweisen.
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§24
Abmarkungsbesdreid

Den Grundstückseigentümern, die ihr Einverständnis mit der Abmarkung ver-

weigert oder eine Nächprüfung ohne Erfolg beantragt haben, ist bei der Ent-

,.1.,"fd.rng, ob die Vermessung ln das Liegensd-ra{tskataster übernommen werden

kurr.r, uä der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde ein Abmarkungs-

bescheid zu erteilen, der nacl den Vorschriften der Verwaltungsgeridrtsordnung

angefoclten werden kann.

§25
Sonderfälle

vorsdrriften, die für besondere Fälle (2. B. Flurbereinigungen, Auseinander-

setzungen, Enteignungen, Baulandum- und -zusammenlegungen, behördlidl ange-

ordneä irenzauigleid-re) ein anderes Abmarkungsverfahren vorschreiben, bleiben

unberührt.

FUNFTER TEIL

Ordnungswidrigkeiten

§26
(l) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. unbefugt die Ergebnisse der landesvermessung oder die Nadrweise aus dem

Liegensd-raftskataster vervielältigt oder veröffentli&t (§ 5),

2. den Pflidrten nadr § 1 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 trotz
Aufforderung nidrt nadrkommt oder einer Ladung nad'r § 13 Abs. 1 Satz 3 nidrt
Folge leistet, obwohl er bei der Aufforderung oder Ladung auf die Folgen der

Zuwiderhandlung hingewiesen worden ist,

3. unbefugt eine Abmarkung von Grenzpunkten vornimmt,

4. unbefugt Grenz- oder Vermessungsmale im Sinne dieses Gesetzes sowie die er-

ridrtete; Sidttzeichen vernidrtet, bescfiädigt, verändert, beseitigt oder deren

festen Stand gefährdet; auf Grenz- und Vermessungsmale im Sinne dieses

Gesetzes ist § 7 Nr. 3 des Feld- und Forstordnungsgesetzes vom 23. Dezember

1958 (Nieders. GVBI. Sb. I S. 498) nidrt anzuwenden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Das

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 25. März 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 177)

ist anzuwenden. DieEinziehung nadr den §§ 17 bis 26 und die Unterwerfung nadr

§ 67 des Gesetzes sind zulässig'

SECHSTER TEIL

Sdrlußvorsdrriften

§27
Durchführung

Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister wird ermädrtigt,

durdr Verordnung die zui Durchftihrung dieses Gesetzes erforderlidlen Vorsdrriften

über
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1. das Verfahren bei den Vermessungen (s 1),

2. die Art und §7eise der Abmarkung sowie die Besdraffenheit der Grenzmale
zu erlassen.

§28
Aufhebung von Vorsdrriften

Die diesem Gesetz entgegenstehenden Redrtsvorsdrriften sowie alle Rechtsvor-
schriften gleidren Inhalts treten für das Land Niedersadrsen außer Kraft, besonders

1. das preußisdte Gesetz betr. die anderweite Regelung der Grundsteuer vom
21. Mai 1861 (Preuß. Gesetzsamml. S. 253),

2. das preußisdre Gesetz betr. die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer
vom 21. Mai 1861 (Preuß. Gesetzsamml. S.317),

3. das preußische Gesetz betr. die Eridrtung und Erhaltung von Marksteinen
behufs der zur Legung eines trigonometrischen Netzes über die sechs östlichen
Provinzen der Monardrie zu bestimmenden trigonometrisdren Punkte vom
7. Oktober 1865 (Preuß. Gesetzsamml. S. 1033),

4. das preußisdre Gesetz betr. die deffnitive Unterverteilung und Erhebung der
Grundsteuer in den sedrts östlidren Provinzen des Staats und die Besd'rwerden
wegen Grundsteuerüberbürdung vom 8. Februar 1867 (Preuß. Gesetzsamml.
s.185),

5. die Verordnung betr. die Einführung der Preuß. Gesetzgebung in Betreff der
direkten Steuern in dem Gebiete des vormaligen Königreidrs Hannover vom
28. April 1867 (Preuß. Gesetzsamml. S. i33), hinsidrtlidr § 2 zu t, § 3, § 5 zu a
für die Gebäudesteuer und § 6,

6. das preußisdre Gesetz betr. die Erridrtung von Marksteinen vom 7. April 1869
(Preuß. Gesetzsamml - S. 729),

7. {rr preußische Gesetz betr. die Ausführung der anderweitigen Regelung der
Grundsteuer in den Provinzen Sdrleswig-Holstein, Hannover ,rnä Hessen-
Nassau, sowie in dem Kreise Meisenheim vom ll. Feb,ruar 1870 (Preuß.
Gesetzsamml. S.8r),

8. das preußisdre Reglement für die öffentlidr anzustellende Feldmesser vom
2. März 1871 (Preuß. Gesetzsamml. S. lOl),

9. das preußisdre Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 7. oktober 1g65 und
7. April 1869 die Erridrtung von trigonometrisd-ren Marksteinen betreffend
vom 3. Juni 1874 (Preuß. Gesetzsamml. S. 239),

10. das braunsd,weigisdre cesetz über die Erhebung einer allgemeinen Grund-
steuer vom 24. August 1849 (Braunsdrw. GVS. S. 199),

11. das Gesetz die vermessung und Kartierung der Feldmarken der stadt Braun-
sdrweig betreffend vom li. Mai t87l (Braunsdrw. GVS. S. 69,

12. das-braunsd'rweigische Gesetz die Vermessung und Kartierung von Grund-
stüd<en im Herzogtum betreffend vom 5. oktober 1gg6 (Briunsdrw. Gvs.
s. 203),

13. das Gesetz betr. die Errid'rtung und Erhaltung von Marksteinen behufs der zur
Legung eines trigonometrisdren Netzes übeidas Herzogtum Braunsdrweig zu
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bestimmenden trigonometrischen Punkte vom 2. Juli 1889 (Braunsdrw. GVS.

s.1e3),
14. die oldenburgisdre Kammerbekanntmadrung vom 24. Februar 1936 (Old.

GBl. Bd. VIII S. 460),

15. die oldenburgische Kammerbekanntmadrung vom 23. November 1338 (Old.

GBl. Bd. lxs.2e7),
16. das Gesetz über die Ermittlung des Steuerkapitals der Crundstüd<e und Ge-

bäude im Herzogtum Oldenburg, aussdrließlidr der Herrsdraft Kniphausen,

behuf einer rr"uen vo"rrlagung der Grund- und Gebäudesteuef vom 18. Mai A
1855 (old. cBl. Bd. xlv s. 71 1),

17. das Gesetz für das Herzogtum Oldenburg betr. einige Abänderungen und Er-

gänzungen des Gesetzes vom 18.Mai 1855 über die Ermittlung des Steuer-

lapitali der Grundsttid<e und Gebäude etc. vom 20. Juni 1859 (Old. GBI'

M. XVII S. 14e),

18. das Gesetz für den Landesteil Oldenburg über die Einridrtung und Erhaltung

des Katasters usw. vom 13. März 1922 (Old'. GBl. Bd. XLI S. 811),

19. das sdraumburg-lippisdre Gesetz betr. Vermessung, Bonitierung und Kata-

strierung des Lindes vom 3. Januar 1873 (Sduumb'-Lipp. LV. Bd' XI S. 419)

in der Fassung der Gesetzes vom 29. Dezembet 1877 (Sdraumb.-Lipp. LV.

Bd. xll s.480)
sowie die dazu ergangenen Verordnungen

vom 9. Februar 1874 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XII S. 55),
vom 13. Januar 1880 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd' XIII S. 332),

vom24. November 1878 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S.65) und
vom 6. Januar 1880 (Sd'raumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 329),

20. das sdraumburgJippisd.re Gesetz betr. die Erridrtung und Verwaltung des

Landeskatasters vom 20. April 1880 (Sd'raumb'-Lipp. LV. Bd. XIII S. 369)

sowie die dazu ergangenen Verordnungen vom 21. April 1880 (Sdraumb.-

Lipp. LV. Bd. XIII S. 387) und vom 1. Juli 1886 (Sdraumb.-Lipp. LV' Bd. XV a.
s. 373),

21. das sdraumburg-lippisdre Vermarkungsgesetz vom 3. April 1914 (Sdraumb.-

Lipp. LV. Bd. XXIV S. 71 mit Beridrtigung S.77),

22. das Gesetz über die Bildung von Hauptvermessungsabteilungen vom 18. März
1938 (Reidrsgesetzbl. I S. 277).

§29
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1962 in Kraft.

H a nn o v e r, den 8. Novembet 1961.

Für den Niedersädrsisdren Ministerpräsidenten

Der Niedersädlsisdre Minister der Finanzen

Ahrens
Der Niedersädrsisüe Minister des Innern

Bennemann

r8



/

Gesetzestext mit amtlicher Begründung und Anmerkungen
Amtlidte Begründung

Allgemeines

Das deatscbe Vermessungsanesen ltat sich in den letzten 100 Jahren in teibnisdter
und. organisatorischer Hinsieht stark entfaltet. Die in der Mitte des oorigen Jahr-
hund.efis angelegten Grund- und Gebäad.esteuerkataster entai&ehen sidt über drs
Eigentumshataster ztt dem heatigen amfassend.en Mehrzan&kataster für Grund-
badt, Planung, Steuer and. Wirtsdtaft. Getrennt oon der K a t a s t e r oermessr4ng
(vermessangen zur Fortt'ührang uncl Neaeinricbtung des Liegenscbaffshatasters)
entstdnd. die L a n d e s oermessung, zr.t der die Vermessungen lür das Lage- und
Höhenfestpanbtt'eld, topographische Vermessungen u.nd die Herstellung der topo-
graphischen Kartenamke gehören; sie stand bis zum Ende des ersten Wehhrieges
,4nter militärisiber Leitung, Die Recbtsoorsdtriften lür das Vermessungs- und
Katasterwesen haben uted,er mit der tedtnisdten Entwichlung noch mit der not-
wendigen organisatorisdten Verschmelzung d.er beid.en grofien Zweige des Ver-
messttngsroesens, der Katasteroermessung and der Landesaermessung, Scbritt
gehalten.

Durdt die gebietlidten Verändertmgen gelten im Lande Niedersachsen au$er
einigen uenigen ehemals rcichsrechtlidten die ooneinand,er abqteichenden Vor-
süriffen der t'räheren Länder Preu$en, Oldenburg, Braunschweig und. Sdtaumburg-
Lippe.

Der oorliegende Entwurl soll daher d.ie bisherigen Rechtsgrund.lagen dem @eiter-
entwickehen Vermessungs- und Katastera)esen dnpdssen, der Redttsangleidtung
dienen u.nd eine eindeatige Redttsgrandlage bringen.

Anmerkung

Im Land Niedersadrsen, das sidr aus einem Teil des früheren Landes Preußen
(Provinz Hannover) und aus den früheren Ländern Braunsdrweig, Oldenburg und
Sd'raumburg-Lippe zusammensetzt, galten für das vermessungs- und Katasterwesen
je nadr der früheren Länderzugehörigkeit voneinander abweidrende Red'rtsvorsdrrif-
ten der L'änder und wenige reid-rsred'rtlidre Vorsdrriften, die jedodr mit der Ent-
widdung nidrt mehr im Einklang standen. Für die Landesvermessung gab es nur
wenige und zudem lüdcenhafte Redrtsvorsdrriften. Sie besdrränkten sidr im wesent-
lid-ren auf die Erridrtung von Marksteinen (vgl. § 2g Nr. 6,9, 11,21). Nadr § 4 des
Gesetzes über die Neuordnung des vermessungswesens vom 3.7.1934, das in
Niedersadrsen noch nicl'rt offiziell außer Kraft getreten ist (Nds. GVBI. sb. II s. 34g),
sollte in einer Reichsvermessungsordnung audr die Landesverrnessung geregelt
werden. Die Reichsvermessungsordnung ist jedoch während der Zeit, i.rä"räa,
vermessungswesen Reictrsangelegenheit war, nicht erschienen. Einzelne An-
gelegenheiten der Landesvermessung wurden in jener Zeit teils in einem Gesetz
(vgl. § 28 Nr. 22), teils in Erlassen (2. B. Festpunkterlaß vom 15. g. 1940; Grund-
kartenerlaß vom 1. 10.1941) geregelt.

In den früheren Ländern hat sidr die Einridrtung und Fortführung des Liegen-
sdraftskatasters ursprünglidr meist auf Vorsdrriftei gegründet, die 

"für die ver-
anlagung zur Grund- und Gebäudesteuer erlasse, *o.ä.i rnaren 1ugl. § 2g Nr. 1,2,
4, 5,7, 10, 14 bis 17, 19).
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§ 1 ERSTERTEIL

Allgemeines

§r
Aufgaben

Das Land hat die Aufgabe, die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster
einzuridrten und fortzuführen und die dazu erforderlidren Vermessungen vorzu-
nehmen.

Amtliche Begründung

Die bier bebandelten Aulgaben sind ibrer Natur naclt Auf gaben d.es Landes. Ibre
K ennz eichnung als Lande sauf gaben ents pricltt der bi sberigen Re gelung.

Die Landesvertnessung und die Katastervermessung bilden heute eine Einbeit.
Desbalb mu$ der gesd.rnte Auf gabenbereich im Gesetz umrissen werden. Unberührt
bleiben die Auf gaben, die denVermessungs- und Katasterbehörden durcb besondere

Gesetze zugewiesen worden sind oder werden.

Vermessungsarbeiten, die dem Land obliegen, sind irn uesentlichen

a) die geodätiscben Grandlagearbeiten lür die Abbildwng der Erdoberfläche, näm-
licb die Dreiecles- und Höhenttertnessung;

b) Die topograpbischenVermessungen zur Aufnabme des Geländes nach Lage und
Höhe; die Verbindung zwiscben Landesvermessung und Katdsteroerrrressang

tritt dabei besonders deutlicb in Erscheinung;

c) Grundstüclesnermessungen bei der Fortf ührung und Neueinrichtung des Liegen-
sdtat'tsleatasters, die durclt beabsichtigte oder bereits eingetretene Rechtsände-

rr.tngen an Grund.stüchen oerursadtt werden und der Sidterung der Rechts-

oerhähnisse dienen.

Za den Verrnessangen geltören neben den örtlichen alle Folgearbeiten, das hei$t
also audt d.ie Auswertang der Vermessungen.

Anmerkungen

1. Die Begriffe ,,Landesvermesstng" und ,,Liegenschaftskataster" werden in § 7

bzw. § 10 bestimmt.

Unter Landesvermessul'rg werden entsprechend der geodätisdren Fachliteratur

rrnd nach bisherigem Sprachgebraudr die Vermessungen zur Einrichtung und Fort-

führung der DrJiecks- und Höhennetze, die topographiscle Landesaufnahme und

die Heistellung und Fortführung der topographisd-ren Kartenwerke verstanden.

Der Begriff ,,Liegenschaftskataster" schließt alle Vermessungen zur Einridrtung

und Fortführurrg dei Liegenschaftskatasters ein, die nach bisherigem SpradrgebraucJr

rnit Katasterv".-"r.urrg* (als Oberbegriff für Katasterfortführungs- und Kataster-

neuvermessungen) bezeidrnet worden sind.

2. Das Cesetz erklärt die Aufgaben zu Landesaufgaben. Hierfür war bestimmend,

daß die Einrichtung und Fortfühiung der Landesvermessung und des Liegenschafts-

katasters hauptsadLd, öffentliclen Zwecken dienen, z. B. der Steuerveranlagung,

20
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der Sidrerung des Grundeigentums, der Planung, der Statistik, der Verteidigung und
vielen anderen Belangen von Verwaltung, §flirtsdraft und Tedrnik. ln letzter Zeit
haben Redrtspredrung, Verwaltung und audr das Schrifttum die Einridrtung und
Fortführung der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters als Hoheits-
aufgaben bezeidrnet (vgl. Hölper, AVN 1961 S. 113).

Dese Entwicklung ist in mehrfari-rer Hinsicht hedeutsam. Sie wirkt sidr aus auf
den Status der Bediensteten der Verwaltung, die mit den Aufgaben betraut werden,
auf die Rechtsstellung der Offentlich bestellten Vermessungsingenieure (ObVermlng.),
das Kostenrecht, die Zuständigkeit des Verwaltungsredrtsweges, im Strafrecht, bei
der Amtshaftung, bei der Mitwirkung von Bundesbehörden an der Erfüllung von
Landesaufgaben u. a. m.

Die Kennzeidrnung als Aufgabe des Landes bietet künftig audr die Rechtsgrund-
lage für haushaltsred-rtlid-re Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes. Neben den Auf-
gaben, die im Vermessungs- und KataStergesetz oder in anderen Redrtsvorschriften*)
den Vermessungs- und Katasterbehörden übertragen worden sind oder die sie auf
Grund dieser Vorsd'rriften ausführen, werden von diesen audr Aufgaben wahr-
genommen, die nidrt als Fl,oheitsaufgaben anzuspredren sind, wie ingenieurtedrnisdre
Vermessungen, Abstedcungen, Nivellements u. dgl. mehr. Diese Arbeiten dienen
iiberwiegend den Bedürfnissen privater Stellen und werden von den Vermessungs-
und Katasterbehörden auf Antrag meist dann ausgeführt, wenn sie mit Hoheits-
aufgaben zusammenhängen und ihre Ergebnisse zur Fortführung der Landesver-
messung und des Liegensd-raftskatasters verwendet werden können (vgl. Allgemeine
Dienstanweisung für die unteren und höheren vermessungs- und Katasterbehörden
Nr. 112.2).

3. Die Landesvermessung und das Liegensclaftskataster bilden eine Einheit und
erfassen im Gegensatz zu den Aufgaben der anderen behördlichen Vermessungs-
stellen (vgl. s 2 Abs.2) das gesamte Landesgebiet lüd<enlos. Bei den geodätisclen
Grundlagearbeiten und den topographisdren Vermessungen ergibt sidr das ohne
weiteres aus ihrer Natur.

Der Nadrweis des Liegensdraftskatasters erstreckt sidr zum Unterschied von den
Registern, die von anderen stellen für besondere Zwecfte oder über Gebiete von
begrenztem umfang geführt werden, auf die Liegensdraften des ganzen Landes.

4. Das Cesetz verwendet ausschließlid-r die Begriffe ,,einridrten" und ,,fortführen,"
Unter der Einridrtung einer Landesvermessung und eines Liegensdraftskatasters wird
die Herstellungr unter Fortführung, die laufende ubernahme aller veränderungen
verstanden. An die Stelle der Ausdrüd<e ,,herstellen,,, ,,beridrtigen,,, ,,ergänzin" ,
,,laufendhalten", ,,erneuern" und ,,erhalten', treten ,,einrichten,, 

-und',,fort}ühren,".

5. Die Ve_rmessungen, die für die Einricrtung und Fortführung der Landesver-
messu-ng und des Liegensdraftskatasters erforderlidr sind, bilden Äen wesentlidren'Ieil der im § 1 genannten Aufgaben. Zu den Vermessungen i. S. des s I gehören
audr alle Folgearbeiten, vor allem Auswertearbeiten, die irforderlidr sind,"um die

§r

r'

*) z- p..Bodensdrätzungsgesetz r.om 16. r0.19.t{ (RCBI. I S. t050), Gnrndbrrctordnuns vom j.8.,l93j(RGBI I s. 107^3), 9g.."o !h"-' die Beurkundungs- 
"na 

begriuuiä"ft.üf;;;;;'ä;;'üää"esJr.gsuerrtiraen
vom 15. 11. 1937 (Nds. GvBt. sb. II s..i48), örundemärbsstöuerlesetz-vom 29. 3. i940-(&i;:-öüii:sb. II. s. 499, in V-erbinduns mit.dem cdret, uuäi rierä;"ngen"änt"i öäraär#"ässteuer beimEmerb von Grundstüd<en iur Verbesserung der Struktur iä"a- i,ra ]är«*'irt.;ir;Äii.hu. Betriebevom 25. 3. 'te5e (Nds. cvBt. S..jz), l^qr1d9.s§-augqs-e11 rom 2.t. 6. retu (Bcrii. i'§.-ä7ijl'C*"1, üüäiunsdrädrichkeitszLugnisse vom +. i! ,%i-(-Nd"'öVill. 'i'i:si, '2pö,-Aä.-.i'jrilp"r"i, 'flruoranurg"..
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§ 1 Ergebnisse der Vermessung dem beabsidrtigten Zwed< nutzbar zu madlen (vgl.
r - letzten Satz der anrtlidren Begründung).

Baden - §7ürttemberg
I-lessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 6 VermG
§ 7 (1) KatG
§ 2 (1) KatC
§ 3 (1) KatG

§2 §2

Vahrnehmung der Aufgaben

(l) Die Aufgaben werden durdr die Vermessungs- und Katasterbehörden aus-

geführt, soweit gesetzlidr niüts anderes bestimmt ist.

(2) Von anderen behördlidren Vermessungsstellen dürfen Vermessungen für das

Liegensdraftskataster ausgeführt werden, wenn sie von einem zum höheren ver-
messungstedrnisdren Verwaltungsdienst befähigten Beamten geleitet werden und die
Vermessungen der Erfüllung eigener Aufgaben dienen. Unter den gleidren Vor-
aussetzungen können diese Vermessungsstellen mit Cenehmigung des für das Ver-
messungs- und Katasterwesen zuständigen Ministers audr an den Vermessungen die
der Landesvermessung dienen, beteiligt werden.

(3) An den im § I genannten Aufgaben wirken Olfentlidr bestellte Vermessungs-
ingenieure als Träger eines öffentlidren Amtes im Rahmen der für sie geltenden
Berufsordnung mit.

Amtliche Begründung

Die im Abs. 1 behandelte Befugnis der Vermessungs- und Kdtdsterbehördin,
die Aulgaben auszut'ühren, entspridtt der bisberigen bewäbrten Regelung.

Der für das Vermessungs- und, Katasterv,tesen z*ständige Minister ist z.Z' det
N iedersädtsisdte Minister des Innern.

Die Vermessungen für das Liegenschaftshataster erlordern utegen ihrer Verbin-
dang rnit dem Grundbucb, mit den Bewertungsunterlagen des Finanzamts und
ihrer Verwendung für aiele Zueche d.er Verwaltung und Wirtschaft eine besondere

Befähigung, Erfahrung und Sorgfah. Bei der Darchführung tton Aat'gaben der

Land.esoermessung müssen darüber hinaus übergeordnete Gesidttspunkte beachtet

werden. Es ma$ desbalb geuährleistet sein, d.a$ die Vermessungen lür das Liegen-

sdtaffsleataster und für die Land.esoermessilng den besond.eren Anlorderangen ge-

ni)gen. Abs. 2 ist aul die gegenwärtig bestebende, in Verwahungsoorscbriften und
Vianltungsabkommen teilweise näher geregehe Verualtungspraxis abgestelh,_die

beibehaltei zaerden soll. Eine hlare gesetzliche Grundlage ist jed.odt erforderlicb.

Abs. 3 siebt vor, dafi auch öffentliclt bestellte Vermessungsingenieare die im § 1

gendnnten Auf gaben erledigen können, die sie audt schon bisher nadt der z. Z.
geltenden Berufsordnung aom 20. 1. 1938 (RGBI. I S. 40) d.urchführen hönnen.

Soweit die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure danach öffentlicbe Aul-
gaben uahrnehmen, sind sie in ähnlicher'Weise wie die Notare Träger eines öffent-
licben Amtes.
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Anmerkungen § 2
l. Das Gesetz weist den Vermessungs- und Katasterbehörden die grundsätzlidre

und allgemeine Zuständigkeit für die Landesvernessuog und das Liegensdrafts-
kataster zu, soweit gesetzlidr nichts anderes bestimmt ist. Etwas anderes kann nur
durdr ein formelles Gesetz geregelt werden. Z.Z. trifrt dies fiir die Flurbereini-
gungsbehörd'en im Rahmen des Flurbereinigungsgesetzes zu. Soweit gesetzlidr etwas
anderes bestimmt ist, ist § 2 nicht anwendbar. § 2 regelt keine Organisationsfragen,
weil die Organisationsgewalt von der Landesregierung ausgeübt wird.

2. Im RdErl. d. Nds. MdL vom 5.2.1962 (Nds. MBl. S. 186) ist über die Organisa-
tion der Vermessungs- und Katasterverwaltung bestimmt worden, daß die Kataster-
ämter untere Vermessungs- und Katasterbehörden, die Regierungspräsidenten (Prä-
sidenten der Verwaltungsbezirke) und das Nieders. Landesverwaltungsamt höhere
Vermessungs- und Katasterbehörden und der Minister des Innern oberste Ver-
messungs- und Katasterbehörde sind. Amtssitz und Amtsbezirk der Katasterämter
sind in der .A,nlage zum Runderlaß bezeidrnet. Die Aufgaben der unteren und
höheren Vermessungs- und Katasterbehörden sind in der Allgemeinen Dienst-
anweisung für die unteren und höheren Vermessungs- und Katasterbehörden ge-

regelt.

3. Andere behördlidre Vermessungsstellen dürfen Vermessungen für das Liegen-
sdraftskataster ohne besondere Genehmigung ausführenf wenn sie von einem zum
höheren vermessungstedrnischen Verwaltungsdienstbefähigten B e am ten geleitet
werden. \7er zum höheren vermessungstechnis.chen Verwaltungsdienst befähigt ist,
ergibt sidr aus der Verordnung vom 21. l. 1957 (Nds. GVBI. Sb. I S. 250).

4; Die Vermessungen der anderen behördlidren Vermessungsstellen müssen fer-
ner der Erfüllung eigener Aufgaben d i e n e n. So führt z. B. die Flurbereinigungs-
behörde nur die Vermessungen für die Einrichtung und Fortführung des Liegen-
sdraftskatasters aus, die einem Flurbereinigungs- oder Siedlungsverfahren (falls
die Flurbereinigungsbehörde zugleidr audr Siedlungsbehörde ist) dienen. Im
übrigen dienen Vermessungön dann der Erfüllung eigener Aufgaben, wenn die zu
vermessenden Grundstüd<e im Eigentum der Körperschaft stehen oder von ihr er-
worben werden, bei der die Vermessungsstelle eingeridrtet ist.

Das Gesetz verlangt nidrt, daß es sidr bei den anderen behördlidren Vermessungs-
stellen i. S. des Abs. 2 um Behörden, d. h. um organisatorische Einheiten handelt, die
ihnen zugewiesene öffentlidre Aufgaben mit §Tirkung nadr außen (wie z. B. die
Vermessungs- und Katasterbehörden) selbständig erledigen, also eigenständige Posi-
tionen im hierarchisdren Aufbau voraussetzen. Es muß sidr jedodr um eine behörd-
lidre stelle, einö ,,sonstige Dienststelle" handeln. Offentlidr-redrtlidre Körpersdraf-
ten oder Teile (stellen) von ihnen, die nidrt Gebietskörpersdraften sind, dtirften
soweit sie keine Verwaltungsaufgaben mit hoheitlidrer Befugnis ausüben, nidrt als
,,behördliche Vermessungsstellen" anzusehen sein. vermessungsstellen von sied-
lungsgesellsdraften und Industrieunternehmen sind keine ,,behördlichen vermes-
sungsstellen". vermessungsstellen des Bundes sind nach Abs.2 gesetzlidl befugt,
obwohl dies im Sdrrifttum aus Verfassungsgründen umstritten ist.

5. Bei den Vermessungen anderer behördlicher Vermessungsstellen ist zu unter-
sd,eiden zwischen solchen, die der Einridrtung und Fortführung des Liegensdrafts-
katasters und soldren, die der Landesvermessung dienen. Im eisten Fall-dürfen sie
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§2 unter den in Abs.2 genannten Voraussetzungen ohne weiteres mitwirken, im zwei-
ten Fall können sie beteiligt werden, wenn die oberste Vermessungs- und Kataster-
behörde (vgl. Nr. 2) es genehmigt. Für diese Einsdrränkung war u. a. bestimmend,
daß Ausmaß und Art der Mitwirkung an den Vermessungen, die der Landesver-
messung dienen, sehr unterschiedlicl'r setn können. Die Flurbereinigungsbehörden
sind z. B. im Zuge von Verfahren häuftg daran interessiert, trigonometrisd, e Punkte
zu bestimmen. Manche Kommunalverwaltungen streben ein didrteres Lage- und
Höhenfestpunktfeld für ihren Bereidr an oder sind bereit, an der Einridrtung und
Fortführung der Deutsdren Grundkarte 1 : 5000 mitzuwirken. Bei der im Gesetz
vorgesehenen Cenehmigung kann die Zusammenarbeit mit diesen Stellen den je-
weiligen Bedürfnissen optimal angepaßt werden.

Die Landeskartenwerke in den Maßstabsverhältnissen 1 : 200 000 und kleiner
bearbeitet der Bund auf Grund des Abkommens über Maßnahmen auf dem Gebiet
des amtlid,en Landkartenwesens vom 31.3. 1963 (Nds MBl. 19645. 122).

Andere behördlidre Vermessungstellen, die unter den in Abs. 2 näher bezeidrne-
ten Voraussetzungen Vermessungen ausführen können, sind in Niedersadrsen

a) als Dienststellen des Landes
die Vermessungsstellen der Flurbereinigungsbehörden,

die Vermessungsstelle der Straßenbauverwaltung beim Landesverwaltungsamt,
die Vermessungsstelle des Nds. Forsteinridrtungs- und -vermessungsamtes;

b) als Dienststellen des Bundes die Vermessungsstellen der Deutsdren Bundesbahn
und der §Tasser- und Sdrilfahrtsvenvaltung;

c) als Denststellen der Kommunalbehörden die Stadtvermessungsämter.

6. Unter dem Begriff der Ausführung (,,ausgeführt werden") i. S. des § 2 Abs. 2

Satz 1 fällt nidrt nur die Ausführung der Vermessung im Felde. \7ie in der
amtlidren Begründung zu § 1 ausgeführt ist, umfassen die Vermessungen nidrt nur
die örtlidre Ausführung, sondern audr ihre Auswertung (vgl. Anm. 5 zu § 1). Zur
Auswertung zählt bei den Vermessungen zur Einridrtung und Fortführung des

Liegensdraftskatasters in jedem Fall die Flädrenberedrnung und die Kartierung;
außerdem wird audr der Veränderungsnadrweis in mandren Fällen zweckmäßig von
der die Vermessung ausführenden Stelle vorbereitet. Uber Mitwirkung an{erer
Vernressungsstellen an der Fortführung des Liegenschaftskatasters s. RdErl. d. Nds.
Mdl v. 2. 8. 1966 (Nds. MBl. S. 750). Das LiegenscJraftskataster (Flurkartenwerk
und Katasterbüdrer) wird von den Vermessungs- und Katasterbehörden geführt.

7. Nadr Abs. 3 wirken die Offentlidr bestellten Vermessungsingenieure an den im

§ 1 genannten landesaufgaben mit. Sie allein sind neben den Vermessungs- und
Katasterbehörden und den anderen behördlidren Vermessungsstellen befugt, Ver-
messungen auszuführen, deren Ergebnisse in das Liegensdraftskataster oder die
Landesvermessung übernommen werden. Soweit die Offentlidt bestellten Ver'
messungsingenieure damit an Aufgaben des Landes mitwirken, bezeidrnet sie das

Gesetz ausdrüddidr als Träger eines öffentlidren Amtes. Dieselbe Stellung ist dem
Offentlidr bestellten Vermessungsingenieur in Baden-§7üttemberg zuerkannt wor-
den (§ 11 Abs. 1 des baden-württembergisdren Vermessungsgesetzes).

In Niedersachsen sind die Aufgaben und die Redrtsverhältnisse der Offentlich be-

stellten Vermessungsingenieure in der Berufsordnung (VernrlngBO) v. 28. 12. 1965
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(Nds. cvBl. s. 269) und der Durchführungsverordnung hierzu (vermlngBo-DVo) § 2v. 1.2. 1966 (Nds. GVBI. s. 18) neu geregelt worden. Zu beidin Redrts- 
§

vorschriften hat der Nds. Mdl mit RdErl. v. 1. 1 1. 1966 (Nds MBl. s. 1074) die
erforderlidren Verwaltungsvorschriftea erlassen (VernrlngBO-W).

Baden-Württemberg
I-Iessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§§ 7, 9, 10, 1l (1) und (2),20 Vermc
s8KatC,s5AbmG
§§ 4, 5, t3 KatG, §§ 5 (2),6 (2) AbmG
§§ 5,6,19 KatC, §§ 6 (2), (3) und (4),7 AbmG

§ 3 s3
Pflidrten der Behörden und der ufientlidr bestellten vermessungsingenieure
(t) Andere behtirdlidre Vermessungstellen sowie die Ufientlidr bestellten Ver-

messungsingenieure haben alle untedagen, die für die Landesvermessung oder das
Liegensdraftskataster von Bedeutung sind, der vermessungs- und Katasterbehörde
einzureidren und zu versidrern, daß sie ridrtig sind.

(2) Die der vermessungs- und Katasterbehörde eingereidrten unterlagen sind,
soweit gesetzlidl nidlts anderes bestimmt ist, bei den Arbeiten für die Landes-
vermessung oder das Liegensdraftskataster zu berü&sidrtigen, wenn die Unter-
lagen den bestehenden vorsdrriften entspredren und zur ubirnahme geeignet sind.

(3) Bei den Arbeiten, deren Ergebnis in die Landesvermessung oder das Liegen-
sdraftskataster übernommen werden soll, sind alle behördlidren VermessungsstJlhn
und die uffentlidr bestellten vermessungsingenieure an die veisungen deJ ftir das
vermessungs- und Katasterwesen zuständigen Ministers gebunden. Dieser erläßt
audr die vorsdrriften ftir die einheitlidre Ausbildung und prüfung des vermessungs-
personals.

Amtliche Begründung
Die Regelung in Abs. 1 ist notr^endig, am die Landesharten@erhe *nd das

Liegensehaffshataster aul dem ne,4esten Stand zu hahen (ogl, §§ 9 und 10). Als
unterlagen, die für die veruertung geeignet sind, hommen-oor-allern die irgeb-
nisse oermessungstechnisdter Ermittlungen oon Tatbeständen am Grand und Biden
soutie ihre Darstellung in Ka.rten and Plänen in Betracht.

- Die versidterang, da$ die unterlagen riehtig sind., ist bei den anderen behard-
lidten vermessungsst-ellen aon dem liitenden ier*eisungsbertmten abzugeben; sie
brin-gt zum Ausd.ru&, da$ d.ie einreidtende stelle die velmess,ungss&riffin grirafi
und erhennbare Mängel beseitigt hat.

Um die Wirts&afflichheit im Verrnessangsanesen sidterzastellen, müssen die Ver-
messr'rngen der bebördlichen vertnessungsstellen und d,er öffentlidt bestellten ver-
rnessungsingenieure so ausgefübrt_we-rden, da$ sie in die Landesoermessang und in
das Liegenschaffshataster eingegliedert wertlen hönnen. Die verarcrtbaiheit ;st
dao.on .abbängig, da$ die. Arbeiten, die für die Eingrieder,*ng oon Belang sini,
einheit.lich angelegt und d.arcbgeführt arcrden. Die dizu erforierlichen wtiungen
mrtl daher, entsprechend der bisherig_en Regelung, der llii das verrnessungs- ird
Kdtdsterwesen zaständige Minister erlassen.
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§3 Aas den glei&en Gründen soll - entsprechend der bisherigen Regelu-ng - d9,

für das Ver-mrssrogs- und Katastetatesei zaständige Minister Vors.dtriften füt die
'rrrhritlidrc Aasbiläung und Prüf*ng des Vermess*ngs/,ersondls erlassen. Dies gih

am so mehr, als die oin dem Vermessangspetsonal ausz*führenden At.beiten anit-
gehend seliständiger Natar sind.. rs ü11 daher daih die Ausbildungs- and.

Vrlil,ongsordnungä si&ergestelh arcrden, da$ die Ausbildung wd die Prüfang aul

die'späiere Mitirbeit an einem einheitliclrcn Vermessungs- und, Kartenqoerh ab'

gestellt sind.

Mit dem Bund sind vereinbarungen über die Ausbildung des vermesstmgs'

personals, das bei d.en Bundesdienststillen besdtäftigt wird', gefioffen worden'

Anmerkungen

1. Dem in s 2 den anderen behördlidren Vermessungsstellen und den Offentlidr
bestellten Vermessungsingenieuren eingeräumten Redrt zur Mitwirkung an der in

s I bezeidrneten Lanäesaufgabe stellt § 3 in den Abs. l und 3 die Pflidrten gegen-

über, die mit der Mitwirkung verbunden sind.

2. von Bedeutung sind alle unterlagen, die zur Einridrtung und_Fortführung der

Landesverme.r.rng ind des Liegenschiftskatasters verwendet werden können. Auf

dem Gebiet der Üandesver."tturrg kommen die Vermessungsergebnisse in Betradrt,

die für das Lage- und Höhenfestpunktfeld und die Landeskartenwerke bedeutsam

sind. Zu den ünterlagen für dai Liegensdraftskataster zählen die Ergebnisse der

Vermessung von Grundstüdcsgrenzen, Gebäuden, der Abgrenzung _von Nutzungs-

arten, Klasienflädren und Klassenabsdrnitten sowie die Angaben aller im Uegen-

sdrafiskataster nadrzuweisenden Eigenschaften und Merkmale der Uegensd,aften

und Gebäude (vgl. § 11).

3. Das Gesetz verpflidttet die angesprodrenen Stellen, die Unterlagen ohne be-

sondere Aufforderung einzureidren. §üie dies gesdrehen soll, bestimmt das Gesetz

nidrt. Die Art der Vorlage ridrtet sidr nadr dem Grad der Verwendbarkeit der

Unterlagen; die beteiligten Stellen werden ggf. ein ge_eignetes Verfahren zu ver'

einbarei huben, soweit-nidrt nach Abs. 3 allgemeine \fleisungen, z. B. in Form des

Fortführungserlasses II, bestehen. Mit der Versidrerung,. daß die eingereidrten Unter-

lagen ridrti! sind, übeinimmt die einreidrende Stelle die Verantwortung odel r\4it-

,."."rtro.t,irg. Öi", ist besonders widrtig wegen der haftungsredrtlidren Folgen,

die sidr aus uiridrtigen Unteilagen ergeben können. Das entbindet die zuständrgen

V.Ä..ru"g.- und 
-Katasterbehördenledodr nidrt, die Unterlagen bei der Uber-

nahme in äe Landesvermessung odei das Liegensdraftskataster in ausreidrendem

ü*f""g. zu prüfen. Sie dürfen die Unterlagen keinesfalls vorbehaltlos übernehmen'

ü*"]äi"t"äes hat das Reichsgeridrt bezüglidr der Zusammenarbeit von Grund-

budramt und Notaren mehrfad'r best'ätigt.

4. Die Vorschrift des Abs. 2 bindet die Vermessungs- und Katasterbehörden, die

.irr!"."id,t., Unterlagen zu verwendenf wenn die näher bezeidrneten Vo,raus-

;;;";"; erfüllt sind.Sie stellt im Interesse einer möglidrst wirtsdraftlidren Arbeits-

;;i; ;e.;, daß jede geeignete Arbeit in den umfasienden Nadrweis der landes-

"".-"rr""g 
,r,d de. LiJgenldraften übernommen wird. Die Regelung gibt somit den

"urftih..ni.r, 
Stellen di"e Gewähr, daß ihre Arbeit nidrt nur dem beabsidrtigten

Ei;;;i;;;.k, sondern darüber hinaus der im § I bezeidrneten Aufgabe dient.

26



5. Ob die Unterlagen zur Ubernahme geeignet sind, hängt entscheidend davon § 3
ab, daß sie den Anforderungen, die an die Landesvermessung und das Liegensdrafts-
kataster gestellt werden, genügen. Die Vermessungsergebnisse sollen dazu dienen,
die Landesvermessung und das Liegensdraftskataster fortzuführen und zu vervoll-
ständigen und dadurch zu einer ,,allmählidren" Neueinridrtung beizutragen. Un-
befriedigende Ergebnisse lassen sidr häuffg dadurch vermeiden, daß die beabsidrtig-
ten Arbeiten vorher mit der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde be-
sprodren und in vertretbaren Grenzen gehaltene Vorsdrläge der Behörde berück-
sidrtigt werden. Die Unterlagen müssen nadr Form und Inhalt den bestehenden
Vorsdrriften - in erster Linie also den tedrnisdren Erlassen - entspredren. Hieraus
und aus der verlangten Eignung zur Llbernahme folgt das Nadrprüfungsred,t der
übernehmenden Vermessungs- und Katasterbehörde. Ihr steht somit audr ein Nadr"
prüfungsredrt im Felde zu, wenn auf Grund der Prüfung im B'üro die Verant-
wortung oder Mitverantwortung für die Ridrtigkeit der Ergebnisse nidrt über-
nommen werden kann (vgl. Anm. 3).

Abs. 2 gilt nur, soweit gesetzlidl nidrts anderes bestimmt ist. Etwas anderes ist
bestimmt für Vermessungsdrriften über Grundstüd<e, die in ein Flurbereinigungs'
verfahren einbezogen worden sind. Sie sind nadr gesetzlidrer Regelung ohne Prü-
fung zu übernehmen (§ 79 Flurbereinigungsgesetz).

6. Abs.3 Satz 1 enthält das sogenannte tedrnisdre rü/eisungsredrt. Es besihrankt
sidr jedodr abweidrend von § 2 des Neuordnungsgesetzes vom 3. 7.34 (vgl. Anm vo,
§ 1) nur auf die behördlichen Stellen und die ObVermlng. Die allgemeinen Vei.
sungen werden in erster Linie in den Ricl'rtlinien und Runderlassen gegeben, die die
technisdren Angelegenheiten der Einrid-rtung und Fortführung von Landesvermes-
sung und Liegensdraftskataster regeln.

7. Die gesetzlidre Sonderregelung des Abs. 3 Satz 2 (Erlaß von Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen für den Vermessungsberuf) ist durch § 21 Abs.2 Satz t des

Nieders. Beamtengesetzes vom 14.7.1960 (Nds. GVBI. S. 145) zugelassen und gilt
audr für Ausbildungs- und Prüfungsbestimmungen der Angestellten, Arbeiter usw.
irn Vermessungswesen. Sie entspridrt § 3 Abs. 1 des Neuordnungsgesetzes vom
3.7.34.

Hinweis auf Gesetze anderer Llinder
Baden-\7ürttemberg §§ l1 (2), 21 (l) Nr. 2 und, 4, (2) VermG
Rheinland-Pfalz § 9 KatG
Saarland § 10 KatG

§ 4 §4
Einreidten von Unterlagen durdr andere Stellen

(l) Alle übrigen öffentlidren Stellen haben auf Anfordern Unterlagen, die für die
Aufgaben der Landewermessung oder des Liegensdraftskatasters von Bedeutung
sind, der Vermessungs- und Katasterbehörde zur Einsidrtnahme vorzutegen. Ihnen
sind die durdr die Vorlage entstehenden Auslagen zu erstatten.

(2) Das gleidre gilt für natürlidre und iuristisdre Personen des Privatredrts, soweit
nidrt durdr die Vorlage ein berechtigtes Privatinteresse gefährdet wird.
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§4 Amtliche Begründung

Es handeh siclt hier um Unterlagen, die nicht bei der Erlüllang oon Hoheits-
aafgaben i. S. des § 1 anfallen, aber trotzd.em flir die Belange der Allgemeinheit
dasgeorertet werd,en sollen, wenn sie geeignet sind. Damit uird die Veranhangs-
arbeit oereinf adtt und oerbilligt.

Soweit natürlidte und. juristisdte Personen des Prioatredtts oerpflidltet werden,
Unterlagen zur Einsidttnahme oorzulegen, ist sidtergestelh, da$ etwaige beredttigte
P rio atinter e s sen b erü& sidttigt wer d.en,

Anmerkungen

l. Im Abs. I sind ,,alle übrigen öffendidren Stellen" angesprodren, die nidrt be-
reits nadr § 3 Abs. 1 zur Abgabe der Unterlagen verpflidrtet sind. Hierunter fallen
z. B. §ü'asserwirtsdraftsämter, Hochbauämter, Kreisbauämter u. a. mehr. Zu den
öffentlid,en Stellen gehören aud, die öffentlidr-redrtlidren Körpersdraften.

2. Die übrigen öffentlicl'ren Stellen können nidrt immer übersehen, ob und in
weldrem Umfang die bei ihnen entstandenen oder vorhandenen Unterlagen für die
Aufgaben der landesvermessung und des Liegensdraftskatasters verwendbar sind.
Deshalb sind sie erst verpflichtet, die Unterlagen vorzulegenr wenn diese angefordert
werden. Die zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde muß daher von sid-r aus
ermitteln, ob Unterlagen, die für den beabsidrtigten Zweck in Frage kommen, vor-
handen sind. §7egen der Einsdraltung des Katasteramtes in die Vorhaben wird auf
Nr. 112.1 der Allgemeinen Dienstänweisung für die unteren und höheren Ver-
messungs- und Katasterbehörden verwiesen.

3. Unterlagen i. S. des Gesetzes sind Nadrweise aller Art, die bei der öffendidren
Stelle entstanden sind. Meist wird es sich um Zeidrnungen, Risse, Karten, Uber-
sidrten, Luftbilder u. dgl. handeln.

4. Die Vorlagepflidrt erstred<t sidr auf alle Unterlagen, die für die Aufgaben der
Landesvermessung oder des Liegensd'raftskatasters von Bedeutung sind. Auf den
Umfang, in dem sie verwendet werden können, kommt es nidrt an. Die Vorsdrrift
ist deshalb so weit gefaßt, weil ohne genaue Kenntnis der Unterlagen ihr §7ert für
die Landesvermessung oder das Liegenschaftskataster nidrt beurteilt werden kann.
Die Vorlagepflidrt ist geredrtfertigt, weil die Aufwendungen der öfientlid,en Stellen
im allgemeinen aus Mitteln der öffentlid,en Hand, also in der Hauptsadre aus
Steuergeldern, bestritten werden.. Die Uffentlidrkeit hat daher einen Anspruch
darauf, daß die im Rahmen der öffentlidren Aufgaben entstandenen Unterlagen
audr für die Nadrweise der Landesvermessung und des Liegensd-raftskatasters nutz-
bar gemadrt werden.

5. Die Einsidrtnahme hat zunädrst den Zwed<, festzustellen, ob die Unterlagen
überhaupt für die Landesvermessung oder das Liegensdraftskataster bedeutsam
sind. Um unnötige Arbeiten zu vermeiden, ist davon abgesehen worden,
die Stellen sofort zur Vorlage von Absd,riften uslrr. zu verpflidrten. Nad'r dem
Ergebnis der Einsidrtnahme werden ggf. Absdrriften u. dgl. gefertigt oder ange-
fordert oder notwendige Ergänzungsvermessungen veranlaßt.

6. Die Kostenerstattung ist auf die Auslagen besdrränkt, die durd'r'die Vor-
I a g e der Unterlagen entstehen. Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, daß die
Kosten für die Unterlagen selbst für eine Aufgabe entstanden sind, die die übrigen

28



./

öffentlid-ren Stellen zu erfüllen haben, und zwar unabhängig von der - meist § 4
späteren - Verwendung der Unterlagen durdr die Vermessungs- und Kataster-
behörde. Bei den Kosten für die Vorlage von Unterlagen wird es sich meist um
Atrslagen für Lidrtpausen, Kopien, Absdrriften u. dgl. handeln. In vielen Fällen wird
es sidr empfehlen, die Beträge zu pausdralieren oder eine Vereinbarung über die
Auslagenerstattung zu treffen.

7. Um kostenspielige Vermessungen, Ermittlungen, tedrnisdte Feld- und Büro-
arbeiten nidrt zu wiederholen, sind auch die natürlidren und juristisdren Personen
des Privatrechts nadr Abs. 2 in gleichem Maße wie die öffentlichen Stellen ver-
pflichtet worden, Unterlagen vorzulegen. Auch ihnen sind in der Regel nur die
Auslagen für die Vorlage der Unterlagen zu erstatten. Dabei wird davon aus-

gegangen, daß die evtl. Ubernahme in ein öffentliches Register oder eine amtlidle
Karte audr dem Vorlageverpflidrteten zugute kommt. Verwendbare Unterlagen
werden hauptsädrlidr bei Industrieunternehmen und Ingenieurbüros anfallen. Jedoch
ist die Vorlagepflicht gegenüber den öffentlichen Stellen durch den Schutz beredr-
tigter Privatinteressen wesentlich eingesdrränkt. Das beredrtigte Privatinteresse kann
z. B. dadurch gefährdet werden, daß Pläne von §Terksanlagen, Leitungen u. dgl.
durdr die Ubernahme in die amtlid-ren Nadrweise und Karten vorzeitig bekannt
werden.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 18 KatG
§ 7 KatC
§ 1l KatG

§5 §5
Betreten der Crundstü&e

(l) Die mit örtlidren Arbeiten zur Durdrführung dieses Gesetzes beauftragten
Personen sind beredrtigt, Grundstü&.e und baulidre Anlagen zu betreten und zu
befahren, um die erforderlidren Arbeiten durdrzuführen. Das Betreten von Voh-
nungen kann nidrt verlangt werden.

(2) Verden hierbei Maßnahmen notwendig, durdr die iemandem ein Sdraden
zugefügt wird, so hat derienige, der die Kosten für die Vermessungsarbeiten zu
tragen hat, dem Gesdrädigten eine angemessene Entsdrädigung zu leisten. Mehrere
Ersatzpflidrtige haften als Gesamtsdruldner. Der Entsdrädigungsansprudr veriährt in
einem Jahr; die Veriährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Sdraden
entstanden ist. Die §§ 202 bis 224 des Bürgerlidren Gesetzbudrs sind entspredrend
anzuwenden. Ansprüdre, die dem Eigentümer oder Besitzer auf Crund anderer
Vorsdrriften zustehen, bleiben unberührt.

(3) Die Absidrt, Grundstü&.e oder baulidre Anlagen zu betreten, soll dem Eigen-
tümer oder Besitzer vorher mitgeteilt werden.

Amtliche Begründung
Das Recbt, Grundstüche zu betreten, ist in älteren Gesetzen untersdtied.lidt oder

äberbaupt nidtt lestgelegt anorden. Um Vermessangsarbeiten ordnungsgemä$ aus-
führen zu können, ma$ d,ieses Recht gesetzlicb geregelt werden. Den Betreten ist
das Belahren gleichzastellen, arcil zur uirtsdtat'tlidten Gestaltung der Arbeiten
Personen,Geräte and Abmarkungsmaterial bäufig in Kraltangen belördert uerden.

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland
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§5 Es erscheint billig, das Risiho unoermeidbarer Schäden oon demjenigen tdgen zil
lassen, der die Kosten lür die Arbeiten aaf sidt zu nehmen hat. Das kann die Ver-
mess,,tngs- und Katasterbehörde sein, wenn sie oon Amts a)egen tätig utird,. Ebenso
hann ein priaater oder sonstiger Antragsteller entsdtädigr,tngspfliditig sein, anenn
er Kostensdtuldner ist, Das ist aadt dann der Fall, a)eltn ü zanr Gebührenfreiheit
genieSt, aber Auslagen eßtdtten mu$, da d.iese zu defi Kosten gehören (vgl. § I
,4bs. 1 und § 13 Abs, I des Entanurfs eines Verwaltungsbostengesetzes)*, Die
Begrenzung der Verjäbrungst'rist auf ein Jahr trägt zu.r Redttssidterheit bei, ohne
da$ bereütigte Ersatzansprüdte gesdtmälert anerden.

Durdt die Vorsdtrift in Abs. 3 soll eneidtt uterd.en, da$ der Eigentümer oder
Besitzer oon der Absieht, Grundstüche oder baukehe Anlagen za betreten, Kennt-
nis erhäh, wenn d.er Benadtrichtigung nicht besondere Hinderungsgründe entgegen-
stehen.

Anmerkungen

1. Das Recht, Grundstücke zu betreten, haben alle Personen, die mit örtliöcn
Arbeiten zur Durdrführung des Gesetzes beauftragt sind. Zum Nadrweis dieses
Auftrages führen alle Beauftragten und im Außendienst leitend oder selbständig
tätigen Personen bei den Vennessungs- und Katasterbehörden und den anderen
behördlichen Vermessungsstellen sowie die ObVermlng. und diejenigen ihrer
Hilfskräfte, für die eine Vermessungsgenehrnigung nach § 7 Abs. I VermlngBO-
DVO v. 1.2. 1966 (Nds. GVBI. S. l8) erteilt worden ist, einen Dienstausweis.
Bei den Vernressungs- und Katasterbetxirden und den ObVermlng. wird ein
Dienstausweis nadr denl Muster der Anlage des RdErl. d. Nds. Mdl v. 16. 12. 1966
(Nds. MBl. 1967 S. 11) geführt. Den anderen in § 2 Abs. 2 bezeichneten behörd-
lichen Vermessungsstellen wurde empfohlen, den Dienstausweis in entsprechender
Form zu verwenden, es sei denn, daß sie Ausweise zuut Betreten von Grund-
stüclen nach anderen Bestimnrungen ausstellen.

2. Es ist angebrad,t, daß die beredrtigten Personen gegenüber den Eigentümern,
Päd-rtern, Verwaltern usw. rüd<sidrtsvoll und höflicfi auftreten. §Teigern sidr die
Eigentümer usw. trotzdenr, das Betreten ihrer Grundstücle zu gestatten, so kann
das Recht zum Betreten von Grundstücl<en inr \ü7ege des Verwaltungszwangs-
verfahrens durchgesetzt werden. Bis zum Erlaß eines nieders. Verwaltungs-
vollstredrungsgesetzes konrmen die Zwangsmittel des SOC in Betradrt. Voll-
streckungsbehörde ist der örtlich zuständige Landkreis.

3. Das Redrt, Grundsttid<e zu betreten, besteht nur in dem Umfange, der für
die örtlidren Arbeiten erforderlidr ist. Es ist demnadr nidrt gegeben, wenn aus

dienstlidrem oder privatem Anlaß Grundstüd<e betreten werden, ohne daß die
Absidrt hesteht, Arbeiten oder Vermessungen zur Einridrtung und Fortführung der
Landesvermessung oder des Liegensdraftskatasters zu erledigen.

4. Das Recht, Grundstüd<e zu betreten, erstred<t sich auch auf baulidre Anlagen
jeder Art, nidrt jedod'r auf §Tohnungen. rVegen des Betretens von §7ohnüngen vgl.
Art. 13 Abs. I GG (Unverletzlichkeit). Sind Grundstüd<e oder baulidre Anlagen mit
betrieblidren Einridrtungen versehen, z. B. mit Bahn- und anderen Verkehrsanlagen,
Versorgungs- oder Industriebetrieben, Anlagen des Bergbaues u. dgl., so ist auf die
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Besonderheiten des Betriebes Rücksidrt zu nehmen. Grundstüd<e und bauliche § 5
Anlagen, die im Bereidr der Bundesbahn liegen oder unter der Aufsidrt der
Bergbehörden stehen, sollen nur im Einvernehmen mit diesen betreten werden.
Bestimmungen über das Betreten von Bahnanlagen enthält § 62 der Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung (EBO) vom 8.5.1967 (BGBI II S. 1563). Bei amtlidren
Vermessungsarbeiten auf Straßen sind die Hinweise zur Verhütung von Unfällen
zu beachten, die der Nds. Mdl in seinem RdEd. vom 2l.'11.1957 (Nds. MBl.
S. 946) gegeben hat.

5. Die Regelung des Abs. 2 kommt für die Sdradensregulierung nur insoweit in
Betradrt, als die Maßnahmen notwendig waren. Ob und in weld'rem Umfang
Arbeiten notwendig sind, haben die ausfilhrenden Personen nadr pflidrtgemäßem
Ermessen zu entsdreiden. Dabei wird zu prüfen sein, ob ein Sdraden z. B. durdr die
§7ahl eines anderen Meßverfahrens, den Einsatz besonderer Instrumente, Messen

zu anderer Zeit o. dgl. vermieden oder gemindert werden kann. Entstandene
Sdräden hat derjenige zu regulieren, der die Kosten der Vermessuflg trägt. Jedodl
bleiben nadr Abs. 2letzter Satz Ansprüdre auf Grund anderer Vorsdrriften unbe-
rührt (2. B. nadr dem BGB wegen unerlaubter Handlungen). Nach § 14 Abs. 2 kann
die Regulierung von Sdräden, die bei örtlicheri Arbeiten zur Neueinridrtung des

Liegenschaftskatasters entstehen, besonders vereinbart werden.

6. Nadr dem Gesetz ist für unvermeidbare Schäden ohne Rücksidrt auf deren
Größe Ersatz zu leisten. Dodr wird bei sogenannten ,,Bagatellsdräden" häuffg auf
Entsdrädigung verzidrtet werden. Abs. 2 gewährleistet dem Geschädigten eine

angemessene Entsdrädigung, nidrt eine volle. rVas unter angemessen zu verstehen
ist, muß im Einzelfall unter Berü&sidrtigung der Redrtspredrung beurteilt werden.

Bei landwirtsdraftlidr oder gärtnerisdr genutzten Grundstüd<en läßt sidr der tat-
sädrlidr entstandene Sdraden häuffg erst kurz vor der Ernte feststellen.

7. Die Begrenzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr dient dazu, einen Sdraden
zeitgeredrt festzustellen und die Ersatzansprüdre rasdr abzuwid<eln. rü7egen der zu

beobadrtenden Vorsdrriften über die Verjährung verweist das Gesetz auf §§ 202 bis
224BGB.

8. Abs. 3 ist eine Sollvorsdrrift. Sie läßt also in begründeten Fällen Ausnahmen
zu. Der Eigentümer und Besitzer kann das Betreten nidrt verweigern, wenn er
ausnahmsweise nl'drt unterri chtet worden i st.

Baden-§7ürttemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 14 VermG
§ t7 KatG § 17 AbmG
§ 6 KatG § 8AbmG
s 7 KatG s SAbmG

§6 s6
Veröffentlidrung

Die Ergebnisse der Landesvermessung und die Nadrweise aus dem Liegensdrafts-
kataster dürfen nur von den Vbrmessungs- und Katasterbehörden vervielfältigt
und veröffentlidrt werden. Der für das Vermessungs- und Katasterw€sen zuständige
Minister\kann Ausnahmen, vor allem für den innerdienstlidren Cebraudr der Be-
hörden, zulassen.
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§6 Amtliche Begründung
Diese Vorschrift soll einen Mi$brauch der amtlichen Kartenwerhe, d.er Abzeicb-

nangen und Abschriften aus detn Liegenschaffshataster oerhind.ern *nd. sidterstellen,
da$ dieses Material in einwandfreier Aust'übrung oeruendet wird.

Die Befugnis des lür das Verrnessungs- und Katdsterruesen zuständigen Ministers,
Ausnabmen zuzulassen, ersdteint erlorderlidt, um z»ie bisher den besonderen Ver-
hältnissen - oor allem bei Bebörden - entspredten za können.

Anmerkungen
1. Ergebnisse der Landesvermessung sind die Nadrweise des Lage- und Höhen-

festpunktfeldes (s 8) und die Landeskartenwerke (§ 9). Nad-rweise ius dem Liegen-
sd'raftskataster sind vor allem das Flurkartenwerk einsdrließlidr des Vermessungs-
zahlenwerks und die Katasterbüdrer (§ 11).

Llnter ,,vervielfältigten" versteht man die Herstellung von Abschriften und
von anderen Kopien aller Art (2. B. Abzeichnungen/ photon.rechanische Verviel-
fältigungen, Drucke) ohne oder mit Maßstabsänderung, gleichviel, in welchern
Verfahren und in welcher Zahl sie gefertigt werden.

2. Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
(Urheberrecl-rtsgesetz) vom 9. 9. 1965 (BGBI. I S. 127t) sind Darstellungen
wissenschaftlic.her oder ted-rnisdrer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen,
Tabellen und plastiscJre Darstellungen urheberrechtlich geschützt/ wenn es sich dabei
um persönliche geistige Schöpfungen handelt. Zu den urheberrechtlich gesdrützten
\iü'erken gehören auch die Landeskartenwerke. Die Vervielfältigung von Landes-
karten ist nach dem Urheberrechtsgesetz, für das nach Artikel 73 Nr. 9 GG der
Bund die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis besitzt und das dem als Landes-
gesetz verkrindeten Vermessungs- und Katastergesetz vorangeht, anderen als dem
Urheber grundsätzlich niclt erlaubt

Ein neues Urheberrecht, das einem anderen als dem Ersturheber zusteht, wird
nur dann begründet, wenn ein neues Kartenwerk erstellt wird, weldres sich von
der benutzten Vorlage völlig unterscheidet, und die Neugestaltung für sidr allein
als persönliche geistige Sdröpfung angesprodren werden kann. So begründet z. B.
das bloße Kennzeichnen von §(randerwegen rnit roter Farbe atrf einer Karte kein
neues Urheberrecht. I)

3. Soweit die Ergebnisse der Landesverrlressung und die Nachweise aus dem
Liegenschaftskataster niclt urheberrechtlich geschützt sind, weil ihnen der Cha-
rakter als persönliche geistige Schöpfung fehlt, gilt § 6. Das trifft vor allem für die
Flurkarten zu, die keine persönliche geistige Schöpfungen sind. 1)

4. Ausnahmen vom Vervielfältigungsverbot können - vor allem für inner-
dienstliche Zwecke der Behörden - zugelassen werden. Die Ausnahmeerlaubnis
wird gewöhnlich mit Atrflagen erteilt. Diese sollen eine mißbräudrtiche Ver-
wendung der Ergebnisse der Landesvemressung und der Nachweise aus dem
Liegenschaftskataster verhindern sowie demjenigen, der Vervielfältigungen her-
stellen will, Nachteile ersparen. Nachteile können z. B. dadurch eintreten, daß

r) Urteil des Hess. Verwaltungsgeridrtshofes vom 18. 10. 1961
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veraltete, nicht mehr gültige Darstellungen und Angaben verwertet werden. Die § 6
Auflagen und Bedingungenf unter denen eine Vervielfältigungserlaubnis ausnahms-
weise erteilt werden kann, enthält der Runderlaß vom 22. 12. 1966 - Nds. MBl.
1967 5.36 - GültL 149/ lle (vgl. Anhang 2 des Katasterbenutzungserlasses
vom 4. 8. 1967 bzw. Anlage 2 der Repro-Ridrtlinien).

5. §7er unbefugt die Ergebnisse der Landesvermessung oder die Nadrweise aus
dem Liegensdraftskataster vervielfältigt oder veröffentlidrt, handelt ordnungswidrig
(§ 26). Unberührt bleiben die straf- und zivilredrtlidren Folgen, soweit die Ergeb-
nisse und Narhweise urheberredrtlidr gesdrützt sind.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder
Baden-§7ürttemberg §§ 16, 21 (1) Nr. 3 VermG
Hessen § 10 (2) KatG
Rheinland-Pfalz § 10 (2) und (4) KatG
Saarland ss 13 (2), 14 (2) und (3) KatG

ZY|EITER TEIL

[andesvermessung

§7
Zwe&.

Die Landesvermessung hat die Aufgabe, ein Lage- und Höhenfestpunktfeld auf-
zubauen und zu erhalten, topographisdre Gegenstände und Geländr,formen zu

erfassen und diese in Landeskartenwerken darzustellen.

Amtliche Begründung

Für d,ie Landesoermessung t'ehlt eine einheitliche gesetzliche Grundlage. Ältere
gesetzliche Regelungen betreffenTeilgebiete wie z. B. die Errichtung und Erhaltung
oon Marksteinen zur Festlegung trigonometrischer Punkte, worüber in den ein-
zelnen Ländern oerschiedene Vorschriften bestehen (o9l. § 28 Nr. 3, 6,9, 13), Das
Gesetz über die Bildung aon Hdaptoermessungsabteilungen oom 18, 3, 1938
(RGBI. I S. 277) übertrug einen Teil der aom Reidtsarnt für Landesaalnahrne
wahrzunehrnenden Aut'gaben aul d.ie neueingerichtete Dienststellen, Die Lü&en-
haftigheit der gesetzlicben Regelang ist darin begründet, da$ die Aufgaben der
Landesoermessung bis zum laltre 1918 oon militärischen Stellen z. B. in Preu$en
ton d,er Prea$iscben Landesaulnahme, einern Teil des Gro$en Generalstabes, wahr-
genotnmen anurden. Nach § 4 des G.esetzes über die Neuordnung d,es Vermessangs-
rcesens vom 3.7. 1934 (RGBI. I S. t34:) solhen d.ie Aafgaben d,er Landexterrnessang
in einer Reichsoerrnessangsordnung geregelt werden, d.ie aber inlolge des Krieges
nicht erlassen anurde.

Soueit gesetzliche Regelangen bestehen, sind sie durch die Enn»ichlung grö$ten-
teils äberholt. So sind z. B. die Vorsdtriften über d.en Enoerb d,es Eigentams an
Marhsteinsdtiltzflächen mit den im Grundgesetz verdnbeften Grundrechten und mit

§7
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§ 7 dem Enteignungsredtt nidtt oereinbar. Aufier den Aufgaben, die den Haupt-
,er*essnngisobteilungen im Jahre 1938 übertragen anard,en, sind nadt 1945 alle
Land.esoermessungsauf gaben aal die Länder übergegangen, arcil d,as Reichsamt lür
Landesaufnahme za bestehen aufhörte und das Vermessangsanesen a*sschlie$licb
Angelegenheit der Länder anrd.e (Art.70 and 74 des GG).

§ 7 soll die oorhand.ene gesetzlidle Lü&e aasfüllen, Inhahli& entspridtt er dem
bestehenden Zustand, indern er diejenigen Vermessangsaulgaben der Landesoer-
messr4ng zuordnet, die als soldte seit 1948 soutohl in Niedersadtsen als aadt in den
anderen Bundesländern bezeichnet anerd,en.

Anmerkurigen

1 Die Aufgabe der Landesvermessung ist hier erstmals in einem Gesetz be-
zeidrnet worden (siehe Nittinger, Vermessungsgesetzgebung in der Bundesrepublik,
ZfV 1962 Seite 39). Vorsdrriften, die die l,andesvermessung betreffen, enthält audl
der erste Teil und die §§ 17 bis 20 und 26.

2. §7egen der Begrifie ,,Lage- und Höhenfestpunktfeld" und ,,Landeskarten-
werke" vgl. die Anm. zu den §§ 8 und 9.

3. Topographisdre Gegenstände und Geländeformen werden sowohl durch Ver-
messungen und Auswertungen der Vermessungs- und Katasterbehörden als audr
durdr Sammlung und Verwertung von Unterlagen anderer Stellen (ugl. SS 3 und 4)
erfaßt.

Baden-§ürürttemberg
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 6 Nr. l, 2, 3, 10 und s I VermG
§§ 1 (5), 3 (5) AbmG
§§ 4 (1), 6 (4) AbmG

§8 §8
Festpunktfeld

Das Lage- und Höhenfestpunktfeld entsteht durü Vermessungen, weldre die
Grundlage ftir die Landeskartenwerke und das Liegensdraftskataster bilden.

Amtliche Begründung

Das Lage- und, Höhent'estpu.nhtteld bildet dds aerness,4ngstedtniscbe Gerippe für
alle Einzeloermessangen. Jede Vermessung, die in einen geodätisdt einanndlreien
Rahmen eingef ügt wird, geainnt d,ad.arch an Wert, Dauerhaf tigheit und Verarcnd-
barheit, An die Herstellung, Erhaltrng and Erneuerung des Lage- und Höhen-
festpunktfeldes müssen daber bestimmte Anlorderttrrgen gestelh werden. Die be-
stehenden Vorsdtriften sind aneinheitlich md anoollständig. § 8 soll daber für
Niedersadtsen eine gesetzlicbe Grundlage zar Darchlührung und Koord,inierang der
Arbeiten am Lage- und, Höhenfestpunhtfeld liet'ern.

Anmerkungen

l. Zum Lagefestpunktfeld im Sinne dieses Gesetzes gehören alle Punkte, die im
Nadrweis der Festpunkte (Nr.7 des FP-Erl. vom 15.8. t940 (MittRfL.5.229)
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i. d. F. des RdErl. des RMdl vom t?. 6. 1944 (NRVD S. 59)) geführt werden. § S
2. Die Punkte des Lagefestpunktfeldes werden im allgemeinen durdr Triangu-

lation bestimmt. Dodr werden audr andere Meßverfahren, wie z. B. Feinpolygon-
züge und Trilateration mit Hilfe elektroniscler Stred<enmessung, verwendet. Die
Meßmethode kennzeidrnet also nidrt unbedingt, ob ein Punkt zum Lagefestpunktfeld
gehört.

?.Zum Höhenfestpunktfeld im Sinne dieses Gesetzes gehören alle Punkte, die im
Nachweis der Nivellementspunkte (Nr. 8 der Rid'rtlinien für den Aufbau des

Nivellementsfespunktfeldes vom 31. 5. 1949, eingeführt durdr den RdErl. des

Nds. Mdl vom 26. 8. 1949 (AfN S. 374)) geführt werden.

4.Zu den Vermessungen, mit denen Punkte des Höhenfestpunktfeldes bestimmt
werden, zählen neben der Ermittlung der Höhenuntersdriede auch Sdlwere-
messungen.

Hinweis auf Cesetze anderer Länder
Baden-§7ürttemberg § 6 Nr. 1 und 10, § 9 VermG
Rheinland-Pfalz §§ I (5), 3 (5) AbmG
Saarland ss 4 (1), 6 (a) AbmG

§e §9
Landeskartenwerke

(l) Die Landeskartenwerke bestehen aus einheitlidr gestalteten Karten, weldre
die topographisdren Gegenstände und Geländeformen des Landesgebiets in ver-
sdriedenen Maßstäben darstellen.

(2) Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister bestimmt
die für die Darstellung des Landes erfordedidren Kartenwerke.

Amtliche Begründung

Es ersdteint angebrudtt, die Merkmale der Landeshdrten@erke im Gesetz zr.t am-
rei$en, um sie gegen andere kartographisdte Darstellungen abzugrenzen, Dabei
uerden die z. Z. oorhandenen oder erlorderlidten Landeshdrten@erhe nicht einzeln
benannt, arcil sie anndlangsfäbig sein müssen, um den anechselnden Bedürfnissen
der Veruahung,Wirtsrhaft und Landesoerteidigung genügen zu bönnen. Der Abs.2
soll das Anpassen an die jearciligen Erlordernisse ermöglichen.

Da d.ie Länder nacb d.ern Grundgesetz lür das Vermess*ngs-, Karten- und,
Katasterwesen z,'tständig sind, ist die in den Jahren 1935 (RdErl, d. RMLI i.iber
den Zusarnmenscblu$ der Landesoermessangen oorn 3 1. 5, 19 3 5 ; M BliV S. 544) und
1937 (Rd.Erl. d. RuPrMdI a. 1. 3. 1937; MBIiV S. 36t) eingelührte Unterscheidang
zanisdten Rei&s- nnd Landeshartenwerhen nicht mehr angebracht. Alle amtlichen
topographischen Kartenuerke zählen zu den Land.eshartenarcrhen.

Nach dem Beschlu$ des Nieders. Staatsrninisteriums vom 11. 11. 1948 (Amtsbl.
f . Niedersachsen S. 347), und dem dazu ergangenen ErlaS des Niedersädtsischen
Ministers des Innern oon 27. 11. 1948 (Atntsbl. f. Nieders.5.357) werden z.Z.
folgende Land.eskartenanerhe hergestelh; einige davon liegen oollständig oor *nd
müssen stets d,4l dem laufenden gebalten uerden:
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§e 1. Deutsche Grundkarte I : 5000
(topograpbische Karte mit Höhenlinien),

2. Topograpltische Karte 1 :25 000
( M e $ t iscb b latt, to p o gr ap his ch e S p e zialb art e mit H öhenlini en ),

3. Karte 1 :50 000
( topo grap hiscbe S p ezialharte mit H öhenlinien, te ilu. tnit S dt ummerung),

4. Karte des Deutschen Reichs 1 :100000
(Generalstabsharte, topograpbische S pezialharte mit Schraffen),

5. Übersichtsharte des Deutsdten Reichs 1 :200000
( to p o gr ap hi s ch e ü b e r sich t sk arte mit H öh enlini en ),

6. Übersichtsharte aon Mitteleuropa 1 :300 000
(ü bersicht sharte mit S ch umrnerung),

7. Internationale Weltharte t : i OOO OOO

( geographische Karte mit H öhenlinien),
8. Sond.erharten, die in aersdtiedenen Ma$stäben den jearciligen besonderen

Zuechen gerecht uerden.
Die Karten zu 5-7 werden nach dern Verutaltungsabhommen zwisdten d.em

Land Niedersachsen und dem Bund über Ma$nabmen aut' dem Gebiet des amtlichen
Landhartenwesens aorlt 31. 3. 1957'? oorn Institut für Angewandte Geodäsie,
Franhlurt a. Main, bearbeitet.

Anmerkungen

1. Kennzeichen der Landeskartenwerke - im Gegensatz ztt den Karten anderer
Stellen - ist die vollständige Darstellung des ganzen Landesgebiets in jeweils
gleicJrer Projektionsart, gleichem Maßstab, gleidrer Blattbegrenzung und einheit-
lidren, jeweils für den einzelnen Maßstab gültigen Zeichenvorsdrriften (Muster-
blättern). Es handelt sidr um ,,amtliche Kartenwerke". Die Vermessungsverwal-
tungen der Länder arbeiten in einer Arbeitsgemeinschaft (AdV) eng zusammen.
Durdr die im Auftrage der AdV herausgegebenen Musterblätter wird erreicht, daß
die Landeskartenwerke für alle Länder der Bundesrepublik einheitlich gestaltet
werden. Audr sind für jedes Kartenwerk Bearbeitungsgrenzen vereinbart worden
(Blattgrenzen in der Nähe der Landesgrenze). Die Grenzblätter werden - mit
Atrsnahme der Deutsc.hen Crundkarte 1 :5000 - jeweils von einem Lande voll-
ständig bearbeitet.

2. Die Darstellung der topographisd'ren Gegenstände und Geländeformen des
Landesgebiets ist als Teil der Landesvermessung eine Aufgabe des Landes, die im
öffentlidren Interesse durdrgeführt wird. Das Land stellt daher audr die erforder-
lichen Mittel für die Herstellung der Karten, und zwar bis zur drudcreifen Vorlage,
bereit. Die Entgelte, die vom Kartenbezieher erhoben werden, decken etwa den
Aufwand, der für die erforderlichen Materialien, für die Reproduktion und den
Druck, also für rein technisdre Arbeiten, entsteht. Deshalb sind Entgelte für Landes-
karten als Preise anzusprechen; sie sind ihrer Natur nach grundverschieden von derr
Kosten, die für Amtshandlungen erhoben werden.
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3. §7egen des dringenden Bedürfnisses nach neuzeitlichen Karten ist es er- E q
forderlich geworden, einzelne Kartenwerke, die in ihrem Zeichensdrlüssel, Blatt-
schnitt usw. veraltet sind, durch neue zu ersetzen.

An die stelle der ,,Karte l:50000" (Abs. a Nr.3 der Amtlichen Begründung)
ist die ,,Topographische Karte I :50 000" (topographische spezialkarte mit Hohen-
linien, teilw. nrit Schurnmerung) getreten.

Neben der,,Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000" (Abs. 3 Nr. 4 derAmtlichen
Begründung) wird seit 1964 an Blättern der ,,Topographischen Karte 1 r 100 000"
(topographisc]re 

_spezialkarte mit Höhenlinien, teilw. ,rit schummerung) ge-
arbeitet (Erl. d. Nds. Mdl vom 7.9.1964 - I/4 verm - 2460 - 1 - GültL t4B/ 56).
NacJT Fertigstellung dieses Kartenwerks wird die Fortführung der Karte des
Deutschen Reiches I : 100 000 eingestellt.

An die Stelle der ,,UbersicJrtskarte des Deutschen Reiches 1:200000,, (Abs. 3
Nr. 5 der Amtlichen Begründung) tritt die ,,Topographische ubersidrtskarte
I :200 000" (mit Höhenlinien, teilw. rnit Schumme."nä). 

'

Hinweis auf Gesetze anderer Länder
Baden-§[ürttemberg s 6 Nr. 3 VermG

DRITTER TEIL

Liegensdraf tskataster

§10

Zwe&.

- (l) Das Liegensdraftskataster hat sämtlidre Grundstü*.e, grundstü*.sgleidren
Re&te und Gebäude, audr wenn diese nidrt wesentlidre Bestaidteile von trund-
stti&.en sind, sowie die Nutzungsart der Grundstä*e nadrzuweisen und zu be-
sdrreiben.

(2) Das Liegensdraftskataster muß vor allem geeignet sein, als amtliües ver-
zeidrnis der Grundstü*e im Sinne des § 2 Abs. 2 dir Grundbudrordnung zu dienen;
es muß die Ergebnisse der amtlidren Bodensdrätzung berü*sidrtigen.

(3) Die Eigentümer der im crundbudr eingetragenen Liegensdraften sind über-
einstimmend mit den Angaben des Grundbu&s nadrzuweisenl

Amtlicbe Begründang

Die ersten Vorschriffen über die Einricbtung oon Nacharcisen, dtts denen sich das
Liegensdtaftshataster in der heatigen Form entwi&elt hat, sind, in /en Grund.- and.
G e b-äu d_e s t e ae t ge s e t z e n d. e r e b e-mali ge n Län d e r p r e u S e n, B r aan s dtä e i g, o I d enb ur g

ryd. S.dta1ryby.rg-Lippe enthalten("51.§ 2S lfd. N;. 1,2,4, j,7, 1O:'ß, 17, Dl.
F!.r .dig Erhebung oon Grundsteuern sind. die Gesetze seit langem gigenstandslos.
Au& lür das Liegensdtdfrskdtdster sind sie grölltenteils überholl,-ritä;, Kataster-
nachaneise nidtt nur als Unterlagen lür die Erbebung oon Gru,nisteuern sondern lüroiele Bedürfnisse zton Recbt, veranaltung und wirtscbaff dienen (Mehrza:ich-

§10

/
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§ 10 leataster). um den oielfältigen Anforderungen zu genügen, mu$ das Liegenschafts-

kataster a I I e Grundstü&e nachweisen; es rnu$ so eingeridttet sein, d.a$ es mög-

lichst eielen Zwechen nutzbar gemacbt uerden hann. Die oielfähigen und über-

holten Redttsgrundlagen uterden durch dieses Gesetz abgelöst.

In Abs.2 sind die Einridttungen gendnnt, fhr die das Liegenschaftshataster eine

besondere Bedeutung besitzen und. auf die daber bei seiner Aulstellang und. Fort-
führung Rücksicht genornrnen anerden rnu$.

Die Grundstüche uterden im Liegensdtaftskataster nach ihren t d t s ä c h I i c h e n
Verhältnissen beschrieben. Da die Rechtsoerhältnisse itn Grundbudt nadtgewiesen

uterden, sind lür die Grandstüche, die im Grundbudt eingetragen sind, die Angaben
über die Eigentümer aus dem Grundbudt in das Liegenschaftskataster zu über-
nehmen,

Anmerkungen

1. Im Gegensatz z;um Grundbudr, in dem die Grundstüd<e der öffentlidren Hand
nidrt eingetragen zu sein braudren (budrungsfreie Grundstüd<e), weist das Liegen-
schaftskataster sämtlidle Grundstüd<e nach. Der Begriff des Grundstücks im Sinne

dieses Gesetzes geht jedodr über den Begriff des Grundstticks im Redrtssinne
(GBO s 3 Abs. 1) hinaus. Es sind daher nicht nur alle buchungspflidrtigen und
bucl'rungsfreien Grundstücke im Redrtssinne, sondern audr alle Flurstücke nadr-
zuweisen.

2. §Telche grundstüd<sgleichen Redrte im Liegensdraftskataster nad-rzuweisen sind,
wird im Cesetz nidrt erwähnt. Die Fassung ,,sämtlidre . . . . grundstüd<sgleid-ren

Redlte" ist gewählt worden, weil zu den bereits bekannten neue hinzutreten
können. Es kommen jedodr nur soldre grundstücksgleichen Redrte fiir den Nadrweis
im Liegensdraftskataster infrage, die audr für die Grundbudrführung Bedeutung
haben, z. B. das Erbbauredrt.

3. \7'ohnungseigentum ist echtes Eigentum, und zwar eine unlösliche Ver-
bindung vom Sondereigentum an einer'§ü'ohnung und Miteigentum an dem dazu-

gehörenden gemeinschaftlichen Eigentumf vor allem des Crund und Bodens auf
äem das Gebäude steht. Das gleicJre gilt für Teileigentum (Sondereigentum an

nicht zu \üTohnzwec-ken dienenden Räumen eines Cebäudes).

4. Unter Gebäuden werden Bauwerke verstanden, die durch ihre räumliche Um-

friedung Personen, Tieren oder Sadren Sdrutz gegen 1uß.§ Einflüsse gewähren und

ihrem ümfang und ihrer inneren Einridrtung nadr den Zutitt von Jt4enschen ge-

statten (Virth'TKriegel' Kommentar zum Hessisdren Katastergesetz). Nur dauer-

hafte Gebäude sind im Liegensdraftskataster nadrzuweisen.

5. Die Nutzungsarten der landwirtschaftlich genutzten Crundstücke und die

Schätzungsmerkr.r.rale sind nach den rechtskräftig feststehenden Ergebnissen der

Bodenschätzung bzw. der Nachschätzung (Bodenschätzungsgesetz vom 16. 10.

lg14 - RGBI. I S. 1050) nachzuweisen. \Wie die nicht landwirtschaftlidr genutzten

Grundstücke im Liegenschaftskataster nachzuweisen sind, ergibt sich aus der»

Katastereinridrtun gserlaß.
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Baden-Württemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

§10

§r §11
Bestandteile des Liegensdraftskatasters

(1) Das Liegensdraftskataster besteht aus dem Flurkartenwerk und den Kataster-
büdrern.

(Z) Das Flurkartenwerk enthält Angaben über Grenzen, Lage, Cebäudebestand,
Nutzungsart und Ertragsfähigkeit sowie die Nummern der Flurstü&e.

(3) In den Katasterbüdrern sind die Liegensdraften zu besdrreiben und übersidrt-
lidr zusammenzustellen.

(a) Vie das Liegensdraftskataster einzuridrten und zu führen ist, bestimmt der
für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minsiter. § 16 Satz 2 des
Bodensdrätzungsgesetzes bleibt unberührt.

Amtlicbe Begründ.ung

Die Grundstücke uterden soutohl bildlieh in mafistäbigen Kdrten (Flarharten-
werh) als audt in einern besdtreibenden Teil (Katasterbücher und Karteien) über-
sich tlich d.arge stellt and erläutert.

Zurn Flurkartenwerb gehören u. a. die Flurharte and die Scbätzungsharte. Die
Flurkarte ist die Karte i, S. des § 2 Absatz 3 der Grandbacbordnung.

Die Katasterbüdter bezeidtnen d.ie Liegenschaften nach ihrer Nammer in der
Flurkarte und beschreiben sie nadt ihren uichtigsten Eigenschaffen (Lage, Flädte,
N atzungsdrt, Beschaff enheit and. Ertrdgdähigheit).

Abs. 4 soll die bestmögliche Wahrang der oersdtiedenen Belange u.nd eine ein-
h eitliüe Katasterlübrung sicherstellen.

Anmerkungen

1. Der bildliüe Teil des Liegensdraftskatasters wurde mit ,,Flurkarte", nicht mit
,,Katasterkarte" bezeidrnet. Das §7ort ,,Flurkarte" deutet auf deren vielfältige Ver-
wendungsmöglidrkeit hin, die sie heute neben ihrer Eigensdraft als Bestandteil des
Liegensdraftskatasters besitzt.

2. Uber die Einridrtung und Fortführung des Liegensdraftskatasters (Abs. a)
bestehen folgende Vorsd'rriften 

'1. Katastereinrid,tungserlaß,
2. Fortführungserlaß I,
3. Fortführungserlaß II,
4. Polygonpunktfelderlaß,
5. Vermessungsrißerlaß,
6. Flurkartenerlaß,
7. das für verbindlidr erklärte Normblatt DIN 18702 als Zeidrenvorsdrrift,
8. Katasterbenutzungserlaß.

Hinweis auf Gesetze

§ 6 Nr. 4, 6 bis
§§ 1, 2, 6 KatG
§ 1 KatC
§§ 1, 2 (5) KatG

anderer Länder

9 VermG
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§ i l 3. s 16 Satz 2 des Bodensdrätzungsgesetzes lautet: ,,Die für die Vermessungs-
o - - 

b.hö.den erforderlidren Vorschriften erläßt der Reid'rsminister des Innern gemein-

sam mit dem Reichsminister der Finanzen". An die Stelle der genannten Reidls-

behörden sind in Niedersadrsen die entspred-renden Ministef getreten.

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§§ 3 und 4 KatG
§ 2 (2) KatG
§§ 2, 3 (2) KatG

§12 §12

Redrte der Eigentümer und Besitzer

(t) Eigentümer, Besitzer, Behörden, Uffentlidr bestellte Vermessungsingenieure,

Notare iowie Personen, die ein beredrtigtes Interesse daran haben, können das

Liegensdraftskataster und seine Unterlagen einsehen, daraus Auskunft sowie Ab-
zeidrnungen oder Absdrriften erhalten, soweit ni.drt das Interesse der Allgemeinheit
entgegensteht.

(2) Abzeidrnungen und Absdrriften sind grundsätzli&r zu beglaubigen.

(3) Angaben aus dem Vermessungszahlenwerk, vor allem Vermessungsrisse,

dürfen nur den in § 2 Abs. 2 genannten behördlidren Vermessungsstellen und den

Ofientlidr bestellten Vermessungsingenieuren überlassen werden; der für das Ver-
messungs- und Katasterwesen zuständige Minister oder die von ihm beauftragte
Stelle kann Ausnahmen zulassen.

Amtliche Begründang

Das Recht, das Liegensdtaffskataster und, seine Unterlagen einzusehen sowie
daaon Abzüge, Abzeichnangen and Absdtriften za erhahen, ist gesetzlich bisber
nicht geregelt anord,en. Abs. 1 soll diesem Mangel abhelfen. Er enthält den gleichen

Grundgedanhen anie § 12 der Grundbuchordnung.

Mit der Beglaubigung der Abzeichnungen und Absdtriften ist die Prüt'ung oer-
bund.en, ob sie dem amtlidten Nadtueis nadt d.ern nettesten Stand. entspredten.
Mit der Vorscbriff des Absatzes 2 t»ird sidtergestellt, dafi die Abzeichnungen und,

Abschriften, die häufig als Unterlagen für Redttsgesdtäffe dienen, zaoerlässig sind,
Wo es d.arauf offensichtlicb nicht anleommt, sind utie bisher Aasnahmen zulässig;
das gih z. B. dann, wenn bei Planangen und Entwurt'sarbeiten der neueste Stand
der Angaben nidtt erforderlicb ist and die eingesdtränhte Venoendungsmöglichkeit
der unbeglaubigten Unterlagen der sie aerwertenden Bebörde genau bebannt ist.

Die Angaben aus dem Vermessungszahlenarcrh, aor allem in Form aon Ver-

-rrsorgtrittrn, anerden in der Regel lür die Vermessaitgen benötigt, bei d,enen

Eryentimsgrenzen testzastellen sind.. An d.iese Vermessungen sind. reütliche Wir-
kingen geknüpff. Sie dürlen nar oon den im § 2 genannten Stellen ausgeführt
anerden. Desbalb genügt es, ruenn das Zahlenuterk diesen Stellen zar Verfügung
steht. Durdt d.ie Vorsdtrift des Abs. 3 soll ein MilSbraudt des Zablenwerhes soanohl

im öffentlidten als auch im Interesse des Grundstü&seigentümers ausgeschlossen
.w^erden. Die Regelung im Abs. 3 letzter Satz soll es dem lür das Vermessungs- und
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K.atastetuesen zuständigen Minister oder der oon ihm beaut'tragten Stelle ermös- § l,
licben, die Abgabe oon Zab_lennachweisen zu gestatten, -en, iire ansacbgemäfi, 

o ^-
Verwendang nicbt zw belürcbten ist.

Anmerkungen

l. Es genügt, ein durch die Sacilage begründetes rechtliches oder nur tatsädrlicl-res
(wirtsdraftlidres) Interesse darzulegen; es ist nicht erforderlich, es glaubhaft zu
machen. Ein Interesse der Allgemeinheit (des öfientlidren \Tohles) kaÄ z. B. dann
entgegenstehen, wenn Nachweise aus dem Liegensdraftskataster in bestimmten
Fällen geheim zu halten sind.

2. Die lVorte ,,grundsätzlidr zu beglaubigen" in Abs. 2 bedeuten, daß Aus-
nahmen zulässig sind. Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige
Minister kann allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Regelung der AusnahmefäIe
erlassen. Aus der bisherigen Praxis hat sidr ergeben, daß planungsstellen für den
Entwurf eines Projektes beglaubigte Flurkarten in der Regel nicht benötigen.

3. Ausnahmen nach Abs. 3 (uberlassung von Angaben aus dem Vermessungs-
zahlenwerk) werden nur zuzulassen sein, wenn das Interesse des Grundstückseige'n-
tümers gewahrt wird. Ferner muß gewährleistet sein/ daß die Angaben einwandfrei
und zuverlässig verwendet werden, daß planvoll und wirtsdraftlich gearbeitet wird,
und es tnuß ein öffentliches Interesse vorliegen (vgl. Nr..r.3 des Kataster-
benutzungser{asses).

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

Baden-§7ürttemberg s§ 15, 16, 2l (1) Nr. 3 VermG
Hessen s§ 9 und 10 KatG
Rheinland-Pfalz § 10 KatG
Saarland ss 12, 1?, t4 (1) und (2) KatG

§r3 §13
Pflidrten der Eigentümer

(t) verden auf Grund eines Vertrages, durdr Naturereignisse oder durdr andere
Einwirkungen Grundstüd<sgrenzen verändert oder wird eiriGrundstti* bebaut oder
baulidr verändert oder ändert sidr seine Nutzungsart, so haben die Crundstii&s- und
Gebäudeeigentümer der vermessungs- und katasterbehorde die Angaben zu
madren, die für die Führung des Liegensdraftskatasters erforderlidr sinä. Unter-
Iagen, die zur Fortführung-des Liegensdraftskatasters erforderlidr sind, haben sie
auf ihre Kosten zu besdrafien und der vermessungs- und Katasterbehärde einzu-
reidren, wenn sie die veränderung zu vertreten habin. sie haben einer Ladung der
vermessungs- und Katasterbehörde nadrzukommen, können sidr aber durdr änen
Bevollmädrtigten vertreten lassen, wenn nicht das persönlidre Ersdreinen angeordnet
ist.

(2) Die Vermessungs- und Katasterbehörde kann zur Erftillung dieser pflidrt eine
angemessene Frist setzen, nadr deren frudrtlosem Ablauf sie dai Erforderlidre auf
Kosten der Verpflidrteten veranlassen kann.

,/
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§ 13 Amtlidte Begtündung

Ältere Grund.- und Gebäudesteu.ergesetze aerpflidtten die Eigentümer, Päcbter

and Natznie$er von Grundstü&en aneingesdtränht, Verände-rilrrgen anzuzei.gen

und die zar 
'Berichtigang 

des LiegenschaftsEatasters erlordeilichen Unterlagen bei-

zubringen; diese hointä aacb ait' ihre Kosten besdtafft arcrden. § 13 fafit die_in

den ni'edersädtsisclten Landesteilen hiefiür geltenden Vorsdtriften zusammen. Da-

bei aryde d.ie Pflicht, die IJnterlagen za beichaffen und einz*reidten, au.f d,ie Fälle

beschränkt, in denen die Verpflidtieten die Veränderungen za oertreten haben,

Anmerkungen

l. Die Grundstücks- und Gebäudeeigentümer sind gesetzlidt verpflidrtet, über die

in Abs. I Satz 1 genannten Veränderungen an Grundstüd<en und Gebäuden der

Vermessungs- und Katasterbehörde diejenigen Angaben zu madten, die zur Fort-

führung des Liegensdraftskatasters erforderlidr sind.

2. Haben sie die Veränderung zu vertreten (d. h. in der Regel, veranlaßt), so

begründet Abs. 1 Satz 2 die Pflidrt, die erforderlidren Unterlagen auf.ihre Kosten

zu-besdraffen. Dieser Satz ist mithin nidrt nur die gesetzlidre Grundlage für die

Einmessung von Gebäuden auf Kosten der Eigentümer, sondern er enthält auch die

gleidre Verpflichtungr wenn die Grenzen von Grundstüd<en oder Nutzungsarten,

i. B. dur&- privatredrtlidre Verträge, verändert werden (Grenzausgleidr, Begradi-

gung von \(Iasserläufen u. ä.).

3. Die Anzeigepflidrt nadr § 12 Abs. 3 des Bodenschätzungsgesetzes bleibt
unberührt.

4. Die bisherige Praxis hat gezeigt, daß trotz gesetzlidrer Vorsdrriften die Eigen-

tümer Veränd.rurg"n in der Regel nicht selbst anzeigen. Daher wird in Abs. 2 die

Vermessungs- und Katasterbehörde ermädrtigt, zur Erfüllung dieser Pflidrt eine

Frist zu setzen und nadr deren frud-rtlosem Ablauf das Erforderlidre auf Kosten der

Verpflidrteten zu veranlassen.

5. Die in Abs. I Satz 2 erwähnten Unterlagen sind in der Regel von den in § 2

genannten stellen anzufertigen.

6. Uber Veränderungen, die aufgrund besonderer Redrtsvorsdrriften entstehen

(2. B. Flurbereinigungsgesetz, Bundesbaugesetz), braudren die Eigentümer keine

Unterlagen zu besdraf{en, weil sie diese Veränderungen ni&t (allein) zu vertreten

haben. üielmehr sind die Unterlagen über soldre Veränderungen von den zustän-

digen Behörden einzureidren (vgl. § a).

7 . Eine Ladung nadr Abs. 1 letzter Satz kann aus sadrlid,en Gründen erforderlidr

sein. rü(/er ihr nidrt Folge leistet oder den Pflidrten nadr Abs. 1 Satz 1 und 2 trotz
Aufforderung nidrt nadrkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 26 Abs. 1 Nr. 2).

Baden -tt{/ürttemberg

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland
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Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 4 (2) VermG

§§ 15, 16 KatG

§§ 7: 8 KatG

§§ 8, 9 KatG



§r4 §14
Neueinridrtung

(t) Das uegensdraftskataster ist neu einzuridrten, soweit es nidrt inehr geeignet
ist, als amtlidres verzeidrnis der Grundstü&.e im Sinne des § 2 Abs. 2 aer-cnind-
budrordnung zu dienen, oder wenn es aus anderen cründen nidrt mehr den öfient-
lidren Belangen entspridrt.

(2) Die Kosten der Neueinridrtung sind vom Land zu tragen, sofern nidrts
anderes vereinbart ist.

Amtlicle Begründung

. Die im-Gebraudt befindlidten Flurkarten sind. häufig aus t)nterlagen entstanden,
die aas d.er Zeit stdmmen, in der das Kataster angelegt anurde. Ii diesen Fällen
h.önnen sie 

-d.er 
Aut'gabe, als Karte i. s. des S 2 Ab;, 3 der Grundbudtordnung za

dienen, nidtt immer mit_der erforderlidten Eind.eutigheit und Genau.igheit geiecht
uerd.en und müssen daher erneuert. a)erden. Aus Zarcckmälligheitsgiündei aird
das Liegensdtaffshataster ferner _neaaaf gestellt, wenn amlangreiclte feranderil.ngen
der Katasterangaben du.rch Flurbereinigungen,Baulandumle[ungen, starhenGrund-
stü&sverkebr, übernabme. d,er Ergebnisse d,er Bodensdtäizuig und. ihre perio-
dis&e_Na&prüfyng ausgelöst werden. Dabei hann ie nach deni umlang oid de,
Art d.er veränd.erungen sowie nach der Entstehang und. der Beschaffinheit der
Katasternadtweise eine oollständige oder teilweise (oi,ermessungstechnische, zeidtne-
ri s dt e o d e r Re gi s t e r- ) N e ue inr idt t un g e r f or d e r lich ie in.

Da di9 Fübrung d,es Liegenschaffskatasters eine Landesaufgabe ist, sind. d,ie
Kosten d,er Neteinricbtr4ng nom Land za trdgen. t . . . 1

Anmerkungen
l. ,,Neueinrichtung" faßt die bisherigen Begrifie ,,Katastererneuerung,,, ,,Erneue-

rung der Katasterkarten und -büdrer", ,,allmählid.re Erneuerung,,, ,,klissisd.re und
vereinfad'rte Neuvermessung" zusammen. unter den Sammelbegrilf ,,Neueinridr-
tung" fällt audr eine rein vermessungstechnisd're, z. B. verdidrtung des polygon-
punktfeldes.

2. Das Liegensdraftskataster entspridt nidrt mehr den öffentlidren Belangen,
wenn es im Rahmen seiner Zrved<bestimmung (§ 10 Abs. l) den Anforderurigen
nidrt gered,t wird, die normalerweise zu stellen sind. Angaben und Darstellung-en,
die nadr Inhalt, umfang und Güte über die Zwed<bestimmung des Liegensdrifts-
katasters hinausgehen, wie z. B. die Höhendarstellung in Flurfarten, können eine
Neueinrid'rtung des Liegensdraftskatasters nidrt begründen.

. 3._Da die Einrichtu|B und Fortführung des Uegensdraftskatasters eine Aufgabe
des l,andes ist, muß das .t and auch grundsätzlidr äle Kosten dafür trage-n. Jeäodr
kann etwas anderes durdr vertrag o. dgl. vereinbart werden. Das wirjz. B. dann
möglidr sein, wenn Gemeinden usw. an einer Neueinridrtung besonders interessiert
sind oder sie ihnen wid,tige Vorteile bringt. Ein Kostenbäitrag auf Grund einer
vereinbarung kann die._Neueinridrtung besdrleunigen (Einstel'iung von sonder-
personal o. dergl.). sollen auf Antrag z-usätzliche Arbeiten (Höiendarstellung,
Topographie) ausgeführt werden, so muß der Antragsteller die Kosten hierfiü
tragen.

4. Uber die Abmarkungspflidrt vgl. g tS Abs. 2.

43



§14 Hinweis auf Gesetze anderer Llinder

Baden-§7ürttemberg § 4 (4), § 6 Nr. 4 und 6 VermG

Hessen §§ 11, 12,20 (1) IGtG, § 18 (2) Nr' l AbmG

Rheinland-Pfalz §§ 2 (2), 11 (2) KatG
Saarland §§ 4 (3), 17 KatG

§15
Mitteilung der Fortführungs- und Neueinridrtungsergebnisse

(l) Die Fortführung oder Neueinridrtung des Liegensdraftskatasters ist den

Crundstti&s- und den Gebaudeeigentümern und den Inhabern grundstü&.sgleidrer

Redrte mitzuteilen oder durdr Ofienlegung bekanntzumadren.

(2) Die Frist ftir die Ofienlegung beträgt einen Monat. Beginn und Ende der Frist

sind öffentlidr bekanntzumadren.

Amtliche Begründ.ung

Die Vorschrilt soll sidterstellen, da$ jeder Grundstüchs- und Gebäadeeigentümer

und. Inhaber eines grund,stücksgleidten Redtts tton der Fortführang oder Neuein-
richtung des Liegeisdtaftskatasters Kenntnis erbält. Der bisherigen Übang ent-

sprecheid sind. zarci Arten oon Bekanntmadt,,tngen oorge§eben. Die V.eränd,erung

ies Katasternachueises aird d.en Grandstückseigentümern in der Regel dann rnit-
geteih, u)enn nar v.tenige Grund.stilchseigentümer oon der Fortführang betroffen

iterdeln. Sind bei der Neueinrichtung des Liegensdtaftshatasters oder bei grölleren
Fortfährangsaerrness,4ngen zahlreiche Grandstüchseigentümer beteiligt, uterden die

neuen Nadtateise in der Regel offengelegt. Die Offenlegung hat sich bei Nea-
oermess,,tngen und. bei der Aufstellung des neuen Liegensdtaffsledtasters ztr.sttmmen

mit der Übernahme der Bod.ensdtätzungsergebnisse gut beaühtt.

Anmerkungen

l. Die Bekanntmachung durdr Offenlegung kommt vor allem bei Vermessungen

zur Neueinridrtung des Liegensdtaftskatasters und größeren Fortführungs-

vermessungen (Straßen- und Gewässervermessungen) infrage, also dort, wo die

Zahl der Beteiligten groß ist.

2. Die Offenlegung ersetzt nicht die nad'r § 22 vorgesd-rriebene Abmarkungs-

niedersdrrift, sondirn lediglidr die Mitteilung der Fortführung oder Neueinridrtung
des Liegensd.raftskatasters an die Beteiligten; bei wenigen Beteiligten wird i. allg. an

Stelle där Ofienlegung der Auszug aus dem Veränderungsnadrweis übersandt.

3. Die neuen Flurkarten (und Katasterbüdrer) sind in der Regel in den Räumen

des Katasteramtes offenzulegen. tVenn es zwed<mäßiger ist, können sie audr in den

Geschäftsräumen einer anderen behördlid-ren Vermessungsstelle, eines ObVermlng.
oder an sonst geeigneter Stelle - z. B. Gemeindeverwaltung - offengelegt werden.

4. Die Offenlegung ist ortsüblich bekanntzumadren.

5. Nähere Einzelheiten über das Mitteilungsverfahren regeln bei Neueinrichtung

der Katastereinrichtungserlaß, bei Fortführungen der Fortführungsedaß I.

6. Die Redrtsbehelfe ridrten sidr nad'r der Verwaltungsgeiidrtsordnung vom 21. l '
1e6o (BGBI. I S. 17).

Hessen
Saarland
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Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 13 KatG
§ 4 (4) und (5) KatG

§15
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vrERrER rErL § 16
Abmarkung

§16
Abmarkung von Grenzpunkten

(t) Die Grundstü*.seigentümer und Inhaber grundstü&.sgleidrer Redrte sind ver-
pflidrtet, die Grundstüd<sgrenzen abmarken zu lassen, wenn hierfür ein Bedürfnis
besteht. Abgemarkt wird grundsätzlidr dadurdr, daß die Grenzpunkte mit dauer-
haften Crenzmalen oberirdisdr und unterirdisdr festgelegt werden.

(2) Ein Bedürfnis ftir die Abmarkung ist stets anzunehmen, wenn
a) das Liegensdraftskataster neu eingeridrtet wird,
b) neue Grundstü&sgrenzen gebildet werden sollen,

c) Grundstü&.sgrenzen auf Antrag örtlidr festgestellt werden,
d) Grundstü&sgrenzen durdr geridrtlidre Urteile oderVergleidre festgelegt werden,
e) Teile von Grundstüd<en unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Budrst. a

Satz 3 der Grundbudrordnung abgesdrrieben werden,
f) ein Gebäude an oder in einem festgelegten Abstand von einer Grundstü&s-

grenze neu erridrtet, wieder aufgebaut oder in der §7eise umgebaut werden soll,
daß eine äußere Grundmauer näher als bisher an die Grundstäd<sgrenze heran-
rü&.en soll.

(3) Ist eine neue Grenze abgemarkt worden und wird in angemessener Frist eine
entspredrende Grundbudreintragung nidtt beantragt, so ist der Grundstü&seigen-
tümer innerhalb einer ihm zu setzenden Frist verpflidrtet, den im Grundbudr ver-
zeidrneten Zustand örtlidt wiederherstellen zu lassen. Die Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde kann nadr Ablauf der Frist den grundbudrmäßigen Zu-stand selbst
wiederherstellen oder durdr Dritte wiederherstellen lassen, es sei denn, daß die
Grundbucheintragung inzwisdren beantragt worden ist. Die Kosten der Vieder-
herstellung trägt der Grundstü&seigentümer.

(4) Stimmt der örtlidre Grenzverlauf mit dem Nadrweis des Grundstü&s im
Liegensdraftskataster nidrt überein oder ist eine Grenze streitig, so kann die Grenze
nadr dem Nadrweis im Liegensdraftskataster abgemarkt werden, wenn hiergegen
nadr sadrverständigem Ermessen keine Bedenken bestehen.

Amtliche Begründung
Durch d.ie vorschrift wird. der Grundstüchseigentümer oerpflid)tet, d.ie Grund-

stäcbsgrenzen abmarhen zu lassen, damit d,er Teil der Erd.oberfläche, der das
Grundstück bildet, hlar bezeichnet aird. Durcb d.ie Abmarhung der Grenzen uird
örtlicb erhennbar, raie uteit sich die Fläcbe erstreckt, die Ge[enstand besonderer
Recbte ist. Diese Kennzeidtnung dient soutohl dem öffentlichen als au.dt dem
prioaten Interesse,

Es ist nicht m.öglich, alle Grund.stüchsgrenzen in kurzer Zeit abzumarken.
Au$erdem. läßt siih d.er Aut'wand t'ür die Abmarh.ung wesentlich herabsetzen,
utenn dieGrundstüchsgrenzen beiVermessttngen abgemardt uerden,die aus anderen
Anlässen notuendig sind. Desbalb sollen Grund.stüchsgrenzen abgem.arkt uterden,
asenn biert'ür ein Bedürfnis bestebt. Im Abs. 2 sind di, Anlatti aufgeführt, bei
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§ tA dcnen stets ein Bedürlnis llir die Abmarleung za t4nterstellen ist. Die Abmarkungru 
macht das Ergebnis d.er Vermessung in der örtlicbheit sidttbar. Durch die Bezeich-

nung der Grenzen anerden dem Grandstüchseigentümer und dem Land Kosten
ersPdrt, die entsteben würden, wenn die Verrnessang wegen t'ehlend.er Abmarhung
wie derhoh wer den mü fi te.

Ist eine neue Grenze abgemarkt, die Veränderang irn Bestand des Grundstücks

iedodt in angemessener Frist rechtlidt nidtt geregelt vtorden, so oerpflidttet die
Vorsdtrift im Abs. 3 den Grundstüchseigentümer, den im Grundbacb uerzeid)neten
Zustand. örtlidt aiederherstellen za lassen. Dadurch sollen Abuteidtungen zwiscben

den abgemarhten und den redttmä$igen Grenzen auf d.ie Zeit beschränht anerden,

die nach der Abmarhung bis zar Eintragtng der Veränderang in das Grandbuch
erf orderlich ist, uenn die Beteiligten sicb um die rerhtliche Regelang bemühen.

Die Vorsdtrifr im Abs. 4, eine Grenze nadt dem Kdtdsterndd)uteis audt dann
abzumarken, wenn d.er örtliche Grenzoerlaut' daoon abweidtt oder die Grenze
streitig ist, soll ermöglidten, die Beteiligten über den Grenzoerlaaf zu int'ormieren,
der dem Katasternadtarcis entspridtt. Dadurch aird. das Ergebnis der oermessungs-
tedtnischen Ermittlungen in der örtlidtkeit festgehahen, und anuirtschaftliüe
Wiederholungen der Vermessung hönnen oermieden werden. Es uird, dabei ooraas-
gesetzt, da$ na& sadruerständigem Ermessen gegen die Abmarhung heine Be-
denhen besteben, die z. B. darch Widersprüche in den Katasterunterldgen od,er

begründete Zuteit'el an ibrer Zuoerlässigheit ausgelöst sein hönnten.

Anmerkungen

1. Die Verpflidrtung der Grundstüd<seigentümer und der Inhaber grundstüd<s-
gleidrer Redrte, die Grundstüd<sgrenzen abmarken zu lassen, ist irnmer dann ge-

geben, wenn für die Abmarkung ein Bedürfnis besteht. Diese Einsd'rränkung ist
sdron deshalb erforderlidr, weil es nidrt möglidr ist, alle noch nidrt abgemarkten
Grundstüd<sgrenzen in kurzer Zeit abzumarken. Die Arbeiten müssen vielmehr auf
einen längerenZeitraum verteilt werden. Aus den in Abs. 2 genannten Beispielen
folgt aber, daß alle Grenzpunkte, die bei Vermessungen zur Einridrtung und Fort-
führung des Liegensdraftskatasters festgestellt werden, abzumarken sind. Es ent-
spridrt sdrließlidr auch einer wirtsdraftlidren Arbeitsweise, wenn das Ergebnis aus-

geführter Vermessungen durdr die Abmarkung für alle Beteiligten sidrtbar gemadrt
wird.

2. Das Abmarkungsverfahren ist im Gesetz nidrt näher geregelt; dieses besagt

lediglidr, daß Grenzpunkte grundsätzlid-r mit dauerhaften Crenzmalen oberirdisdr
und unterirdisdr festzulegen sind. Ausnahmen sind demnadr mOglidr. Sie müssen

vor allem bei Flurbereinigungsverfahren zugelassen werden, aber audr in Einzel-
fällen, wenn wegen örtlidrer Hindernisse nidrt abgemarkt werden kann oder dies

aus anderen Gründen unzwec.kmäßig ist, z. B. bei künftig wegfallenden Grenzen.

3. Die Art und \i7eise der Abmarkung kann nadr § 27 des Gesetzes durdr Redrts-

verordnung geregelt werden. Zunächst gelten hierfür die Bestimmungen des Fort-
führungserlasses II.

4. Der Ansprudr, bei der Erridrtung usw. fester Grenzzeichen gegenüber einem

Nadrbarn nadr s 919 BGB mitzuwirken, ist privatrechtlicher Natur. Daneben stellt

§ 16 des Vermessungs- und Katastergesetzes die ö{Ientlich-redrtliche Verpflidrtung zur
Abmarkung. Eine Abmarkung durdr die Beteiligten ist nunmehr audr bei gegen-
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seitigem Einverständnis redrtlidr nidrt mehr zulässig, da durd-r Landesgesetz (s. § 919 § 16
Abs. 2 BGB) geregelt ist, wer abmarken darf (S t S).

5. Die Mögliükeiten, die Abs. 3 bietet, auf die beabsichtigte Redrtsänderung zu
drängen oder den früheren Zustand auf Kosten der Grundsttid<seigenttimer wieder-
herzustellen, sollten ausgesd,öpft werden, um den Katasternadrweis übersidrtlidr zu
gestalten. Solange widrtige Gründe entgegenstehen, sollte man jedodr nidrt auf der
Verpflidrtung der Grundeigentümer beharren. Die Dauer der ,,angemessenen Frist"
kann von Fall zu Fall versdrieden sein (mehr oder weniger umfangreidre Verände-
rungen, Zahl der Beteiligten usw.). Vielfadr dürfte die Frist von einem Jahr ange-
messen sein.

6. Die Kosten der §fliederherstellung des grundbudrmäßigen Zustandes trägt der
Grundstückseigentümer auch dann, wenn ein anderer die Abmarkung der neuen
Grenzen veranlaßt hatte (2. B. der Erwerber).

7. Nadr Abs. 4 können Grenzen aud'r gegen den §Tillen eines Grundstüd<s-
eigentümers abgemarkt werden, wenn gegen die Abmarkung nad'r sadrverstän-
digem Ermessen keine Bedenken bestehen. Dies bezieht sidr zunächst nur auf das
Abmarken im Uegensdraftskataster bereits vorhandener Grenzen bzw. auf das
Einrüd<en neuer Grenzmale in soldre Crenzen. Bei dem die Vermessung Aus-
führenden werden ,,nadr sadrverständigem Ermessen keine Bedenken bestehen",
wenn er nad'r seinen Erfahrungen bei der Auswertung des Katasternadrweises keinen
Zweifel an der Lage der redrtmäßigen Grenze hat und er diese aud-r zweifelsfrei
rid-rtig in die Ortlichkeit übertragen kann.

8. Grenzen können ferner audr gegen den §Tillen eines Grundstüd<seigentümers
abgemarkt werden, wenn ihre Lage durd-r geridltlidre Urteile oder Vergleiche
eindeutig festgelegt worden ist (Abs.2 Bud-rst.d). Das gilt audr für neue
Grenzen.

9. Nadr dem Urteil des Reidrsgeridrts vom 12. 2. 1910 (RGZ 7?, 1 25, AVN 1910
5.57?; Klaß-Propping I S. 271) und der allgemeinen Redrtsauffassung nimmt der
Katasternadrweis, soweit er einen abgegrenzten Teil der Erdoberflädre als beson-
deres Rechtsobjekt deftniert, am öffentlichen Glauben des Grundbuchs (s 892 BGB)
und damit an der Ridrtigkeitsverrnutung nad'r 5 891 BGB teil. Einige Ländergesetze,
z. B. das Vermessungsgesetz von Baden-§(ürttemberg in § 1 Abs. 2 und das Hessisdre
Abmarkungsgesetz in § 1 Abs. 3 bringen dies zum Ausdrud<' Stimmt die Abmarkung
einer Crenze mit deren Nachweis im Liegenschaftskataster überein, so wird ver-
mutet, daß damit die ridrtige Grenze gekennzeichnet ist. \Wenn audr eine soldre
Bestimmung nidrt ausdrüddidr in das Niedersächsidre Vermessungs- und Kataster-
gesetz aufgenommen worden ist, so ändert das nidrts an der Rid'rtigkeitsvermutung.
Rechtssätze, die in Gesetzen oder in hödrstrid-rterlichen Urteilen verankert sind,
werden in der Regel nidrt nodr einmal in Spezialgesetze aufgenommen.

10. Uber Streitigkeiten, die aus der öffentlidr-rechtlid-ren Abmarkung (Pflidrt,
Duldung, Art, Verfahren) entstehen, entsdteiden die Verwaltungsgeridrte. Für
Streitigkeiten über den verlauf der redrtmäßigen Grenze sind dagegen die ordent-
lidren Gerichte zuständig.

Beispiel, Für eine Klage, die im Liegensdraftskataster nadrgewiesene redrtmäßige
Grenze sei von der Vermessungsstelle nidrt richtig in die Ortlidrkeit übertragen
worden, ist der Verwaltungsredrtsweg gegeben. Bezweifelt aber ein Kläger, daß die
im uegensdraftskataster nadrgewiesene Grenze die red-rtmäßige Grenze ist, so hat
hierüber das ordentlidre Ceridrt zu entsdreiden (Grenzverwirrung § 920 BGB).
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§16

§18

Baden-\Württemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§§ l, 3, 4 (1) bis (3) VermG
§§ 1,7 (2), t2 (3) und (4) AbmG; § 5 (2) KatG
§§ 1, 4 (2), 12 (1) AbmG; § 3 (2) KatG
§§ 7,3 (2), 15 (1) und (4) AbmG; § 4 (2) KatG

§17 §tz
Abmarkung von Vermessungspunkten

(t) Die Eigentümer haben zu dulden, daß auf ihren Grundstü&en und an ihren
Bauwerken Vermessungspunkte durdr besondere Vermessungsmale abgemarkt
und für die Dauer von Vermessungsarbeiten Sidrtzeidren erridrtet werden.

(2) Für Sdräden, die hierdurdr entstehen, gilt 5.S Abs.2 entspredrend.

Atntliche Begründang

Die Abmarkung oon Verrnessungspankten dient d.azu, die Vermessungswerhe zu
erhalten. Gesetzlidt braudtt d.ie Abmarhung aon Vermessungsptmhten nur insoaneit
geregelt zu werden, als dadurch in die prioatrechtlichen Belange der Beredttigten
eingegriffen utird, Für die zute&entsprechende Veranend*ng der Vermess*ngs-
punhte mufi auch zagelassen sein, da$ Sidttzeichen auf ihnen errichtet uerden,

Anmerkungen

1. Neben die Abmarkringspflidrt von Grenzpunkten nadr § 16 tritt die Duldungs-
pflid,t des § 17 zur Abmarkung und zur Erridrtung von Sidrtzeidren. Die Duldungs-
pflidrt ruht auf dem Grundstück als eine öffentlidre Last.

2. Vermessungspunkte sind alle Punkte des Lage- und Höhenfestpunktfeldes,
Polygonpunkte, Kleinpunkte und andere Vermessungspunkte, die im Boden oder an
Bauwerken durd, Male gekennzeidrnet werden. Die unterirdisdre Sidrerung von
Grenzpunkten ist in § 16 erfaßt.

3. De Entfernung und SidTerung der Vermessungsmale regeln die §§ 19 und 20;
wegen der strafredrtlidren Vorsd,riften und der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
vgl. 5 26.

Baden-\Württemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 2 VermG
§ 2 AbmG
§ 1 (5) AbmG
§ 4 (2) AbmG

§18
Befugnis zur Abmarkung

Grenz- und Vermessungspunkte dürfen nur von den in § 2 genannten behörd-
liüen Vermessungsstellen und den Offentlidr bestellten Vermessungsingenieuren
abgemarkt werden.
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Amtliche Begründang
(zgl. au& zu § 19)

Der enge zusamrnenhdng zwisdten der vermessung und. der Abmarhung lä$t es
geboten ers.dteinen, dall ebenso wie d.ie vermessangen audt die Abmariung der
Grenz- und. vermessungspunkte nilr oon den in § 2 genannten stellen und. perionen
ausgelührt uterden darf. Wer unbelugt eine Abmarkung oornimmt, hand.elt
or dnungsv.tidrig ( § 26 ).

Anmerkungen
l. Grenzen dürfen durdr Grundstücftseigentümer oder andere Personen nidrt

abgemarkt werden (vgl. Anm. zu § 16). §7er unbefugt eine Abmarkung vornimmt,
handelt ordnungswidrig (§ 26 Abs. I Nr. 3).

2. Die in § 2 Abs. 2 genannten Vermessungsstellen sind zu Abmarkungen nur
befugt, wenn sie die dort genannten Voraussetzungen für eine Mitwirkung an den
Aufgaben erfüllen (vgl. Anm. zu § 2).

Hinweis auf Cesetze anderer Llinder
Baden-§(ürttemberg § 5 Nr. 1,5,7 und 10i.V. m. §§7, 10, 11und20VermG
Hessen § 5 AbmG
Rheinland-Pfalz §§ 5 bis 7 AbmG
Saarland ss 6, 7 AbmG

§19
Entfernung von Crenz- und Vermessungsmalen

_ Nur die in § 2 genannten behördlid,en vermessungsstellen und die offentlidr
bestelltenVermessungsingenieure dürfen Grenz- undVermessungsmale entfernen.

Arntlicbe Begründung
(ogl. aucb zu § 18)

Der enge Zusammenhang zutiscben der Vermessung and der Abmarhung lä$t es
geboten ers.cheinen, d.a$ ebenso utie d.ie Vermessungen aadt d.ie Abmariang der
Grenz- undvermessungspunhte nar oon den in § 2 gend,nnten stellen und perionen
ausget'ührt uerden d.arf. Wer unbefugt eine Abmarhang oornimmt, handelt
ord.nungswidrig ( § 26).

Anmerkungen
1. Diese vorsd-rrift wurde bei der parlamentarisdren Beratung im § 1g des Ent-

wurfs gestridren und als § 19 eingefügt; vgl. daher amtlidre Begiündung zu s 1g.
2. Y9. unbefugt Grenz- und_Vermessungsmale entfernt, handelt ordnungswidrig

(§ 25 Abs. I Nr. 3). Die Veränderung von Malen fällt unter s 1g.
3. §7egen der strafredrtlidren Folgen vgl. Anm. zu § 26.

Hinweis auf Cesetze anderer Länder
Baden-§7ürttemberg s 17 (t) Nr. 2 VermG
Hessen s 5 AbmG
Rheinland-Pfalz ss 4 (1), 5 bis 7 AbmG
Saarland ss 3 (1), 6, 7 AbmG

§18

§te
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§20 §20
Sidrerung von Grenz- und Vermessungsmalen

(t) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und Verwendbarkeit der Grenzmale und
der Vermessungsmale dürfen nidrt gefährdet werden.

(Z) §/er Maßnahmen treffen will, durdr die Grenz- oder Vermessungsmale ge-

fehrdet werden können, hat dies redrtzeitig der Vermessungs- und Katasterbehönde
mitzuteilen. Müssen in den Boden gesetzte Grenz- oder Vermessungmale gesidrert

oder verlegt werden, so hat derienige die Kosten hierfür zu tragenr der die Maß-
nahmen veranlaßt hat.

(3) Zw Sidrerung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmale des Lage-

und Höhenfestpunktfeldes darf eine kreisförmige Sdrutzflädre von 2 m Durdtmesser
weder überbaut nodr abgetragen oder auf sonstige §/eise verändert werden. Die
Sdrutzflädre kann, falls dies zur Sidrerung erforderlidr ist, auf Veilangen der Ver-
messungs- und Katasterbehörden bis zu 10 m Durdrmesser erweitert werden.

(a) Vird der Grundstüd<seigentümer nadr Absatz 3 in der Nutzung seines Gnrnd-
stü&s besdrränkt, so ist er dafür angemessen in Geld zu entsdrädigen.

Amtliche Begründung

Das Setzen der Grenz- und Verrnessungsmale, dem in der Regel eine Vermessang

aorausgeht, ert'ordert einen erheblichen Aufwand. Die Grenzmale sind. auch in der
Regel im Einoerständnis mit den beteiligten Grundstücleseigentütnirn gesetzt

anorden. Sowohl die Grenz- als aadt die Vermessungsmale werd.en in den Nadt'
ueisen der Vermessungsstellen get'ührt; auf sie beziehen sich die Vermessungs'
zahlen, die angestelhen Berechnungen und die Darstellang in den Karten. Die Vor-
schriff in Abs. I trägt daher detn Erlordernis Redtnung, daß Grenz- und Ver-
rnessungsmale unaerändert erhalten anerden,

Aucb die Regelang in Abs. 2 bezwecht die Erhahung und Sicherung der Grenz-
und Vermessungsmale. Verden beabsidttigte Maflnahrnen rechtzeitig mitgeteih, ist
die Verlegung und Sicherung der Grenz- und Vermessangsmale @esentlich einfadter
and. hostensparender als der Aat'wand, der erlorderlidt ist, oenn die Abmathung
oerloren gegdngen ist. Es ersdteint bi.llig, da$ die Kosten d.er Verlegung der za

tragen hat, der sie aerunla$t hat.

Fär die Vermessungspunhte des Lage- und Höhent'estpunhtfeldes müssen erheb-

licbe öffentlidte Mittel sowohl bei der erstmaligen Festlegung als atdt bei der Erhal-
tung der Punhte aaf gewendet arcrden. Nadt d.en äheren Gesetzen (a7l' § 28 Nr. 3,

6,9, 13) uturde in den Ländern Preu$en and Braunscharcig das Eigentum in einer

Schatzfläche t'lir alle aidttigeren Punhte oom Land eranorben. Datton abueidtend
beschr'änht sidt die Regelung in den Absätzen 3 and 4 darauf , den Grandstü&s-
eigentümern - einbeitlidt t'ür das ganze Land - eine geanisse. Nat-zungsbeschrän-

hing mit der Folge einer angemessenen Geldentsdtädigung aufzuerlegen.

Anmerkungen

1. Ein Verstoß gegen das in Abs. 1 aufgestellte Gebot kann zivilredrtlidre An-

sprüd.re begründen und strafredrtlidre Folgen auslösen (vgl.- Anm. § 26). Unab-

hängig davän kann nach s 26 Abs. 1 Nr. 4 ein soldrer Verstoß als ordnungswidrige

Handlung verfolgt werden.
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2. Die Mitteilungs- und Kostenpflidrt des Abs. 2 soll, wie in der Begründung § 20
gesagt wird, die Grundlage für eine wirtsdlaftlid're Arbeitsweise bilden. zu dei e - -
Maßnahmen gehören besonders Bauarbeiten. Die Mitteilungspflidrt triflt audr den
unternehmer. \[er Arbeiten im sinne des Abs. 2 ausführen will, muß sidr vor
Beginn der Arbeiten darüber unterricrhten/ ob Male gefährdet werden können.
§7egen des Begriffs ,,Vermessrrngs- und Katasterbehörde', vgl. die Anm. zu § 2.

3. Nadr § 17 hat der Eigentümer die Abmarkung von Vermessungspunkten und
die Erridrtung von Sidrtzeidren zu dulden. Anstelle des privatredrtlidren Eigentums-
erwerbs der Marksteiisdrutzflädre ist durdr Abs. 3 dem Eigentümer eine auf dem
Grundstüd< ruhende öffentlid-re Last auferlegt worden, die außerhalb des Grund-
buchs besteht.

4. Die Nutzungsentsdrädigung (Abs. 4) soll angemessen (also keine volle Ent-
sdrädigung) sein, d. h. sie soll die Besdrränkung ausgleidren, die dem Eigentümer
gegenüber der ungestörten Nutzung entsteht. Bei der Feststellung der Entsdrädi-
gungssumme dürfte es, wenn es sidr um eine landwirtsdraftlidre Nutzung handelt,
zwed<mäßig sein, die zuständige l,andbauaußenstelle der Landwirtsdrafiskammer
zuzuziehen. Auf den Ersatz von Bagatells&äden werden die Betrofienen häuffg
verzichten.

Baden-§7ürttemberg
IJessen

Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§§ 2, 12 (1) Nr. 3 und (3) VermG
§§ 8, 18 (2) Nr. 2, 19 (1) Nr. 3 und (3) AbmG
§ 3, 6 (2) AbmG
§ 9 AbmG

Ladung r,L'io."roonu § 21

(l) Die beteiligten Grundstüd<seigentümer und Inhaber grundstü&sgleidrer
Redrte sollen geladen werden, wenn Grenzen abgemarkt oder Grenzmale über-
prüft werden sollen.

(2) Ersdreinen die Geladenen nidrt zum Abrnartungstörmin, so kann ohne ihre
Teilnahme abgemarkt werden.

Amtlidte Begründang
Durdt die Abmarhung der Grenzpunhte werd,en die Grundstüchsgrenzen örtlidt

erkennbar gemacht. Die Eigentümer and Inbaber grundstüchsgleichei Recbte sollen
dazu geladen taerden, um ihre Belange aertreten zu könnei. Falls sie nidtt er-
sdteine-n, haben sie später Gelegenlteit, zu dem Ergebnis der Abmarhung stellung .

zu nehmen ("s1. § 23). Desbalb kann auch abgemarkt aserden, ueni geladeni
Grandstüchseigentürner oder Inbaber grundstü&sgleicher Redtte dem Abrnirhungs-
termin fernbleiben.

Anmerkungen
I. Der Kreis der Beteiligten ist in Nr. 2.7 des Fortführungserlasses II besdrieben.

sind Eheleute gemeinsam Beteiligte, so sind beide zu laden. Soweit Beteiligte nidrt
voll geschäftsfähig sind (Minderjährige, Entmündigte), ist der gesetzlidl. Vertr.t.,
zu laden.



§ 21 2. Die Beteiligten sind durdr die Vermessungsstelle (§ 2) zu laden, weldre die
s Vermessung ausführt.

3. Die näheren Einzelheiten der Ladung regelt Nr. 4 des Fortführungserlasses II.

4. Die Fassung im Gesetzestext ,, . . . sollen geladen werden . . ." besagt zunädtst,

daß die Beteiligten in aller Regel zu laden sind. Es -l:ann jedodr vorkommen, daß ein

Beteiligter nidrt geladen wurde, weil die Vermessung weiter ausgedehnt werden
muß, als ursprünglidr vorauszusehen war, und damit ein Crundstückseigentümer
erst im Laufe der Vermessung zum Beteiligten wird. Ferner sind die Erwerber neuer
Grundstücke vielfadr nidrt bekannt. Audr kann die fristgeredrte ladung einzelner
Beteiligter auf sehr große Sdrwierigkeiten stoßen (Erbengemeinsd-raften, \ü'ohnort
im Ausland, ,,unbekannt verzogen" usw.). In all diesen Fällen soll die Abmarkung
nidrt an der fehlenden Ladung sdreitern. De Redrte der Beteiligten werden stets

durdr die Mitteilung der Abmarkuns (§ 23) und ggf. durdr das folgende Verfahren
gesdrützt.

Hinweis auf Cesetze anderer Länder

Baden-\iü'ürttemberg §§ 12 (2), 13 VermG
Hessen §§ 10, 11, 12 (l) AbmG
Rheinland-Pfalz §§ 9 bis ll AbmG
Saarland s§ 12 bis 14 AbmG

§22 §22
Abmarkungsniedersdrrif t

Uber Verhandlungen bei der Abmarkung, über das Abmarken und Uberprüfen
der Grenzpunkte ist eine Niedersdrrift aufzunehmen. Sie ist den Ersdrienenen vor-
zulesen und soll im Falle der Zustimmung von ihnen genehmigt und untersdrrieben
werden.

Atntlicbe Begründ*ng

Durch die Vorsdtrift tritt die Abmarleungsniedersdtrift an die Stelle der bisher
ge | ähr1 en G r enzo e r h andlang.

Anmerkungen

l. Im Gegensatz zu der früheren Auffassung, nadr der es sidr bei Grenz-
anerkennungen um den Austausdr von \üüillenserklärungen handelt, durdr die der
Verlauf der Grenzen rechtsgesdräftlich festgelegt wird (Grenzanerkennungsvertrag),
ist die Aufnahme der Abmarkungsniedersdrrift nadr dem Vermessungs- und Kataster-
gesetz ein öffentlidr-redrtlidres Verfahren, bei dem die Hergänge im Vermessungs-

termin zu Protokoll gebraclt werden.

2. Verhandlungen bei der Abmarkung werden z. B. nötig, wenn in den unter
Nr. 5 des Fortführungserlasses II näher bezeichneten Fällen örtlidler Besitzstand
und Katasternachweis nidrt übereinstinrmen oder Grenzen streitig sind.

3. Die Abmarkungsniederschrift enthält auch Einzelheiten über das Abmarken
und tlberprüfen der Grenzpunkte. Der Verhandlungsleiter übernimmt daher mit
seiner Untersdrrift die Verantwortnng dafür, daß die Grenzen ridrtig festgestellt
und abgemarkt worden sind.

52



J

4. Der Kreis derjenigen Personen, die berechtigt sind, eine Abmarkungsnieder- § 22
schrift aufzunehmen, wird durdr Verwaltungsvorsdrriften näher bezeidrnet.

5. Die Abmarkungsniedersdrrift hat den Charakter einer öffentlidren Urkunde
(ZPO s§ 415 und 418). Einzelheiten über Form und Inhalt sind im Fortführungs-
erlaß II,Nr. 7 geregelt.

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Cesetze anderer Länder

§ 12 (3) und § 13 AbmG
§ 13 AbmG
§ 16 AbmG

§23 § 23
Mitteilung der Abmarkung

(t) Den beteiligten Crundstü&.sei§entümern und den Inhabern grundstü&s-
gleidrer Redrte, die bei der Abmarkung nidrt anwesend waren, ist die Abmarkung
ihrer Crenze durdr eine Benadrridrtigung mitzuteilen oder durdr Offenlegung
bekanntzumadren.

(2) Für die Offenlegung gilt § 15 Abs.2 entspredrend.

(3) Das Einverständnis mit der Abmarkung gilt als erteilt, wenn der Grundstü&.s-
eigentümer nidrt innerhalb zwei §/odren nadr Zustellung der Benadrridrtigung oder
nadr Ablauf der Offenlegungsfrist eine Nadrprüfung bei der Stelle beantragt,
weldre die Abmarkung vorgenommen hat. Hierauf ist in der Benadrridrtigung oder
bei der Bekanntgabe der Offenlegung hinzuweisen.

Amtliche Begründung

Durch die Vorschrift soll sicbergestelh amden, dafi die Grund,stü&seigentümer
und Inbaber grundstücksgleicber Redtte, die beim Abmarhungstermin nicht zu-
gegen,urtren (§ 21), oon der Abmarhung Kenntnis erhahen.

Die Annabme einer stillschweigenden Zustirntnung nach Ablauf einer zanei'

aöchigen Frist (Abs.3) oereinfadtt das Verfabren, ohne die Interessen d.er

Grundstücleseigentünier und Inhaber grundstüchsgleicber Rechte zu beeinträchtigen,

Anmerkungen

1. \7egen des Begrifis ,, ... beteiligten.. ." in Abs. 1 vgl. Anm. 1 zu § 21.

2. ,,Nicfit anwesend" waren Beteiligte, die

a) zum Abmarkungstermin trotz Ladung nidrt ersdrienen sind,

b) sidr vorzeitig, d. h. vor Verlesen der Abmarkungsniedersrdrift, wieder entfernt
haben,

c) aus besonderen Gründen nidrt geladen worden sind'(vgl. Anm. 4 zu § 21),
soweit sie sid, nidrt nad-rträglidr (i. allg. in Form einer Nachtragsniedersd-rrift -Fortführungserlaß II,Nr. 7.441, urd,7.442) mit der Abmarkung einverstanden erklärt
haben.

3. Da von einer Benadrricfitigung über eine Abmarkung Redrtsfolgen abhängen,
ist sie formell (vgl. Fortftihrungserlaß II,Nr.4.2c) zuzustellen (Abs.3: ,...nadr
Zustetlung .").lm allgemeinen genügt Zustellung durch ,,Einschreiben". Uber
Zrrstellungen derVerwaltungsbehörden s. RdErl v. 16.2. 1967 (Nds.MBl.S. 162).

/
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§ 23 4. Näheres über die Benadrridrtigung ist im Fortführungserlaß II,Nr. 7.5 geregelt.

5. \7egen Offenlegung vgl. Anmerkungen zu § 15.

Hinweis auf Gesetze anderer Llinder

Baden-§7ürttemberg § 13 VermG
Hessen § 14 AbmG
Rheinland-Pfalz § 14 AbmG
Saarland § 17 AbmG

§ 24 §24
Abmarkungsbesdreid

Den Gnrndstü&.seigentümern, die ihr Einverständnis mit der Abmarkung ver-
weigert oder eine Nadrprüfung ohne Erfolg beantragt haben, ist bei der Ent-
sdreidung, ob die Vermessung in das Liegensdraftskataster übernommen werden
kann, von der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde ein Abmarkungs-
besdreid zu erteilen, der nadr den Vorsdrriften der Verwaltungsgeridrtsordnung
angefodrten werden kann.

Amtlicbe Begründang
Die Vorscbrift, in den bezeichneten Fällen einen Abmarhungsbescheid za erteilen,

soll den Grundstückseigentümern and Inhabern grundstü&sgleidter Redtte, die
sich in ihren Redtten aerletzt fühlen, die Möglicltkeit geben, die nach der Ver-
waltungs geridttsordnung zugelassenen Rechtsbehelt' e e inzule gen,

Anmerkungen
t. Der Abmarkungsbesdreid ist ein Verwaltungsakt i. S. der Verwaltungsgeridrts-

ordnung (VwGO) vom 21 .1.19ou- (BGBI. I S. l7), er ist - im allgemeinen durdr
,,Einschreiben mit Rückschein" - zuzustellen (vgl. Anm.3 zu § 23 und Fort-
führungserlaß II, Nr. 7.71).

2. Er ist stets von dem Katasteramt zu erteilen, in dessen Amtsbezirk das be-
troffene Grundstüd< liegt. Das gilt audr, wenn die Abmarkung von einer anderen
Vefmessungsstelle (§ 2 Abs. 2 und 3) oder einer höheren Vermessungs- und
Katasterbehörde (vgl. Anm. 2 zu § 2) vorgenommen worden ist.

3. Da der Abmarkungsbesdreid nadr den Vorsdrriften der VwGO angefodrten
werden kann, und zwar zunädrst in einem Vorverfahren nach §§ 58 ff. VwGO, ist er
regelmäßig mit einer Redrtsmittelbelehrung zu versehen. §7egen des Verfahrens
wird auf den RdErl. des Nds. Mdl. vom 11. 6. 1960 i.d.F. vom 5.6.1962 (Nds.
MBl. 1960 S. 386; 1962 5.562) und auf den Fortführungserlaß II,Nr. 7.7 verwiesen.

4. §7enn das Katasteramt dem §Tidersprudr nidrt abhilft (§ 72 VwGO), erläßt
die höhere Vermessungs- und Katasterbehörde (Regierungspräsident, Präsident des
Verwaltungsbezirks) den §Tidersprudrsbescheid (§ 73 VwGO). Er ist zu begründen
und mit einer Redrtsmittelbelehrung zu versehen.

5. Die Klage ist nadr § 78 VwGO gegen die Behörde zu ridrten, die den ange-
fodrtenen Verwaltungsakt erlassen (hier: den Abmarkungsbesdreid erteilt) hat.
Beklagte Behörde ist also das Katasteramt.

6. Eine Abmarkung ist mithin außer durdr Zustimmung der Beteiligten, d. h. im
allgemeinen Untersdrreiben der Abmarkungsniedersdrrift, anerkannt, wenn
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a)

b)

c)

eine Nad-rprüfung nidrt beantragt worden ist, § 24
gegen den Abmarkungsbesdreid \Tidersprudr nidrt erhoben worden ist,

der §Tidersprudrsbesdreid mit einer Klage vor dem Verwaltungsgeridrt (wegen

Fristablauf, § 79 VwGO) nidrt mehr angefodrten werden kann,

d) die Klage rechtskräftig abgewiesen worden ist.

7. Auf die tabellarisdre Ubersidlt in der ZfV 19625.33 wird hingewiesen.

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ t4 AbmG
§ 14 (2) bis (6) AbmG
§ 18 AbmC

§25 §25
Sonderfälle

Vorsdrriften, die für besondere Fälle (2. B. Flurbereinigungen, Auseinander-
setzungen, Enteignungen, Baulandum- und -zusammenlegungen, behördlidr ange-

ordnete Grenzausgleidre) ein anderes Abmarkungsverfahren vorsdrreiben, bleiben
unberührt.

Amtliche Begründ*ng

In den angeführten Sonderfällen uterden d.ie Grenzen der neugebildeten Grr4nd-
stüche mi.t der Rechtshraff des Verfahrensplans gühig. Dte dafür gehenden Sonder-
regelungen läSt das Gesetz unberührt.

Anmerkungen

l. Das §[ort ,,Abmarkungsverfahren" ist hier weniger im Sinne eines tedrnisdren
Verfahrens (Art der Abmarkung, Besdraffenheit der Crenzmale u. ä.) zu verstehen
(ugl. § t0 Anm. 2 und 3). Gemeint sind vielmehr Redrtskrafwerfahren oder Grenz-
anerkennungsverfahren, die es gestatten, eine kraft Gesetzes oder durdr einen
Verwaltungsakt entstandene Grenze (vgl. den Klammerzusatz in § 25) unabhängig
davon, ob die Beteiligten einvörstanden sind oder einen Antrag auf Nadrprüfung
gestellt haben, in das Liegensdraftskataster zu übernehmen.

2. § 25 soll bewirken, daß die im Klammersatz beispielhaft genannten, meist im
öffentlidren Interesse angeordneten Maßnahmen nidrt von einzelnen Grundstüd<s-
eigentümern durdr die Anfedrtung der Abmarkung verhindert oder verzögert
werden. So wird z. B. einem von einer Enteignung betroffenen Grundstüd<seigen-
tümer meist nidrt zuzumuten sein, die Abmarkung ausdrücllidr anzuerkennen.

3. Unabhängig davon, ob die Beteiligten mit der Abmarkung einverstanden sind,
werden beispielsweise Grenzen redrtskräftig :

a) im Flurbereinigungsverfahren

mit dem Zeitpunkt des Eintritts des neuen Redrtszustandes (vgl. s§ 56, 62 Abs. 2,
79, 81 Abs. 1, 100, l}lt 132 des Flurbereinigungsgesetzes vom 14.7.1953 -BGBI.'I S. 5e1);

b) im Enteignungsverfahren nadr dem BBauG

mit dem in der Ausführungsanordnung festzusetzenden Tag, ggf. bereits mit
der vorzeitigen Besitzeinweisung (vgl. §s 116, 117 Abs. 3 BBauG);
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§ 25 c) im Umle§ungsverfahren nadr dem BBauG

mit dem Zeitpunkt der Unanfedrtbarkeit des Umlegungsplanes, ggf. mit dem
Zeitpunkt der Vorwegnahme der Entsd-reidung oder mit der vorzeitigen Besitz-
einweisung (uSI.§§ 71,72 Abs. 1,74,76,77 BBauC);

d) im Grenzregelungsverfahren nadr dem BBauG
mit dem Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Besdrlusses über die Crenzregelung
(ugl.SS 83, 84 Abs. I BBauG).

4. Nach den Vorschriften für Sonderfälle werden die Abmarkungen nur insoweit
redrtskräftig, als diese Abmarkungen zu dem Zeitpunkt des Rechtskräftigwerdens
der Grenzen bereits örtlidr vorhanden waren. \Terden die Grenzen erst nadr dem
Eintritt der Rectrtskraft abgemarkt, so gelten für die Abmarkung die s§ 21 bis 24.

5. Ahnlich werden die Bestimmungen des s 25 audr auf Bundesgrenzen ange-
wendet werden müssen, deren Abmarkung gewöhnlidr durdr Staatsverträge ge-
regelt wird. Mangelndes Einverständnis eines Grundstückseigenti.imers darf nidrt
die staatsvertraglidr vereinbarte Abmarkung von Grenzpunkten verhindern.

Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ t6 AbmG
§ 16 AbmG
§ 22 AbmG

§26 FUNFTER TEIL

Ordnungswidrigkeiten

§26
(t) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlidr oder fahilässig

t. unbefugt die Ergebnisse der Landesvermessung oder die Nadrweise aus dem
Uegensdraftskataster vervielfältigt oder veröff entlidlt (§ 6),

2. den Pflidrten nadr § t3 Abs. I Satz I und 2 trotz Aufforderung nidrt nadr-
kommt oder einer Ladung nadr § t3 Abs. I Satz 3 nidrt Folge leistet, obwohl
er bei der Aullorderung oder Ladung auf die Folgen der Zuwiderhandlung
hingewiesen worden ist,

3. unbefugt eine Abmarkuflg von Grenzpunkten vornimmt,
4. unbefugt Grenz- oder Vermessungsmale im Sinne dieses Gesetzes sowie die

erridrteten Sidrtzeidren vernidrtet, besdrädigt, verändert, beseitigt oder deren
festen Stand gefährdet; auf Crenz- und Vermessungsmale im Sinne dieses Ge-
setzes ist § 7 Nr. 3 des Feld- und Forstordnungsgesetzes vom 23. Dezember I958
(Nieders. GVBI. Sb. I S. 498) nidrt anzuwenden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Das
Cesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 25. März 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 177)
ist anzuwenden. Die Einziehung nadr den §§ 17 bis 26 und die Unterwerfung nadr
§ 67 des Gesetzes sind zulässig.
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Amtliche Begründang § 26
Zum Sdtutz der Abmarkungs- und Vermessangseinridttungen ist es notuend,ig,

übertretungen durdt Anarcndung des Gesetzes über Ordnungsaid.rigleeiten zu
ahnden. Um eine gleidtrnäfiige Behandlang d.er Grenz- und. Vermessungszeichen
sidterzustellen, ersdteint es zarcchmä$ig, § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Ordnang
in Feld und Forst von der Anwendung auszuschlie$en, aneil d.ieses Gesetz nur lür
land- and forstwirtsdtaltlich genutzte Grundstücke gih. Unberührt bleibt die Ver-
t'olgung rton Straltaten nach dem Stralgesetzbuch.

Anmerkungen

l. § 26 ermöglid-rt, bestimmte ,,Ubertretungen" als Verwaltungsunredrt in einem
einfachen Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.

2. Die Behörden, die für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Aufgaben-
bereiclr des Ministers des Innern zustindig sind, bestinlnt der RdEd. v. 3.2. 1966
(Nds. MBl. S. 118).

3. Befugt zur Abmarkung (Abs. 1 Nr. 3) sind die in § 2 genannten Stellen. Ab-
markungen, die ein Marksdreider für seine eigenen Zwe&e vornimmt, sind keine
Abmarkungen i. S. dieses Gesetzes. Haben Bergwerksunternehmen Grenz- oder
Vermessungsmale vernidrtet, besdrädigt usw. (Nr. 4), so soll eine soldre Handlungs-
art erst als Ordnungswidrigkeit behandelt werden, nachdem die zsständige Berg-

behörde gehört worden ist.

4. Die Geldbuße nach Abs. 2 ist keine Strafe. Soweit Zuwiderhandlungen nadt

§ 26 Abs. 1 Nr. 3 und 4 als kriminelles Unrecfit anzuspredren sind, also in den
Bereidr des Strafredrts fallen, können sie nadr § 274 StGB (Vegnahme usw. von
Grenzmalen mit der Absicht, einem anderen einen Scfiaden zuzufügen) oder nadr

§ 304 SIGB (Sa&beschädigung von Vermessungsmalen) verfolgt werden.

5. Auf den Kommentar zum O§7iGes. von Rotberg, ersdrienen 1964 im Verlag
Franz Vahlen (Berlin und Frankfurt), und die Abhandluflg ,,Das Ordnungswidrig-
keitsredrt" in Verwaltungsarchiv 1959 S. 339 wird hingewiesen.

Baden-§7ürttemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Cesetze anderer Länder

§ t7 (1) und (2) VermG
§ 25 AbmG; § 23 KatG
§ 18 AbmG; § 12 KatG
§ 2t AbmG; § 18 KatG

SECHSTER TEIL

Sdrlußvorsdrriften

§27

Durdrführung

Der für das Vermessungs- und Katasterwesen zuständige Minister wird ermädr-
tigt, durdr Verordnung die zur Durdrführung diesei Gesetzes erforderlidren Vor-
sdrriften über

§27
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§ 27 1. das Verfahren bei den Vermessungen (§ t),
2. die Art und §Zeise der Abmarkung sowie die Besdraffenheit der Grenzmale
zu erlassen.

Amtliche Begründung

Die Regelung sieht Ermädttig*ngen zum Erlatl oon Verordnungen aul den Ge-
bieten der Vermessung und der Abmarkung oor, über das Verfahren bei den Ver-
rnessungen sind Vorschriften insoweit nötig, als durdt sie die Interessen der Grund-
stücbseigentütner und. Inhaber grandstü&sgleidter Rechte berührt werden (Nr. 1).
Ergänzende Vorsdtriften sollen die Dwdtt'ührung der Abmarbung behandeln
(Nr.2).

Anmerkungen

1. Im Gegensatz zu der. Regelungen in Baden-§7ürttemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und im Saarland ermächtigt das Nieders. Vermessungs- und Katastergesetz
nur, das Verfahren bei den Vermessungen und die Art und Veise der Abmarkung
sowie die Besdraffenheit der Grenzmale durd, Red'rtsvorsdrriften (Verordnung)
näher zu regeln. ZumErlaß von Verwaltungsvorsdrriften (2. B. Fortführungserlaß II)
ist eine Ermädrtigung nidrt notwendig. Sie ergibt sid-r bereits aus der Vorläuffgen
Nieders. Verfassung. Eine Kostenordnung kann nidrt auf dieses Gesetz gestützt
wegden.

2. Nadr Nr. 1 kann audr der Personenkreis gesetzlidr bestimmt werden, der zur
Ausführung von Vermessungen befugt ist. \üflegen der Vorsdrrift des § 3 Abs. 3

wird eine Regelung im Erlaßwege aber ausreidren.

3. Durdr Verordnung könnte nadr Nr. 2 z. B. verbindlidr vorgesd,rieben werden,
wie vermarkt werden muß und wie die Grenzmale besdraffen sein sollen. Eine
soldre Verordnung soll jedodr zunädrst nodr zurüd<gestellt werden, u. a. weil die
tedrnisdre Entwiddung auf diesem Gebiet nodr nidrt abgesdrlossen ist.

Hinweis auf Gesetze anderer Länder
Baden-Vürttemberg § 21 VermG
Hessen § 27 KatG; § 28 AbmG
Rheinland-Pfalz § 14 KatG; § 19 AbmG
Saarland § 21 KatG; § 2a AbmG

§28 §28

Aufhebung von Vorsdrriften

Die diesem Gesetz entgegenstehenden Redrtsvorsdrriften sowie alle Reötsvor-
sdrriften gleidren Inhalts treten für das Land Niedersadrsen außer Kraft, besonders

1. das preußisdre Gesetz betr. die anderweite Regelung der Grundsteuer vom
21. Mai 1861 (Preuß. Gesetzsamml. S.253),

2. das preußisdre Gesetz betr. die Einführung einer allgemeinen Gebäudesteuer
vom 21. Mai 1861 (Preuß. Gesetzsamml. S. 317),

3. das preußisdre Gesetz betr. die Erridrtung und Erhaltung von Marksteinen
behufs der zur Legung eines trigonometrisdren Netzes über die sedrs östlidren
Provinzen der Monardrie zu bestimmenden trigonometrisdren Punkte vom
7. Oktober 1865 (Preuß. Gesetzsamml. S. I033),

58



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

t6.

17.

18.

das prcußisdre Gesetz betr. die deffnitive Unterverteilung und Erhebung der § 28
Grundsteuer in den sedrs östlidren Provinzen des Staats und die Besdrwerden
wegen Grundsteuerüberbürdung vom 8. Februar 1867 (Preuß. Gesetzsamml.
s. 185),

die Verordnung betr. die Einführung der Preuß. Gesetzgebung in Betrefi der
direkten Steuern in dem Gebiete des vormaligen Königreidrs Hannover vom
28. April 1867 (Preuß. Gesetzsamml. S. 533), hinsidrtlidr § 2 za t, g 3, 5 5 zu a
ftr die Gebäudesteuer und 5 6,

das preußisdre Gesetz betr. die Erridrtung von Marksteinen vom 7. April 1369
(Preuß. Cesetzsamml . 5.729),

das preußisdre Gesetz betr. die Ausführung der anderweiten Regelung der
Grundsteuer in den Provinzea Sdrleswig-Holstein, Hannover und Hessen-
Nassau, sowie in dem Kreise Meisenheim vom I 1. Februar 1 870 (Preuß. Gesetz-
samml. S. 85),

das preußisdre Reglement für die öffentlidr anzustellenden Feldmesser vom
2. Mätz 1871 (Preuß. Gesetzsamml. S. 101),

das preußisdre Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 7. Oktober 1865 und
7. April 1869 die Erridrtung von trigonometrisdren Marksteinen betreffend vom
3. Juni 1874 (Preuß. Gesetzsamml. S. 239),

das braunsdrweigisdre Gesetz über die Erhebung einer allgemeinen Grund-
steuer vom 24. August I 849 (Braunsdrw. GVS. S. 189),

das Gesetz die Vermessung und Kartierung der Feldmarken der Stadt Braun-
sdrweig betreffend vom I5. Mai 1871 (Braunsdrw. GVS. S. 69),

das braunsdrweigisdre Gesetz dre Vermessung und Kartierung von Grund-
stü&.en im Herzogtum betreffend vom 5.Oktober 1886 (Braunsdrw. GVS.
s.203),

das Gesetz betr. die Erridrtung und Erhaltung von Marksteinen behufs der zur
Legung eines trigonometrisdren Netzes über das Herzogtum Braunsdtweig zu
bestimmenden trigonometrisdren Punkte vom 2. Juli 1889 (Braunsdrw. GVS.
s. 1e3),

die oldenburgisdre Kammerbekanntmadrung vom 24. Februar 1836 (OId. CBI.
Bd. VIII S. 460),

die oldenburgisdre Kammerbekanntmadrung vom 23. November 1838 (Otd.
GBl. Bd. IX S. 2e7),

das Gesetz über die Ermittlung des Steuerkapitals der Grundstü&.e und Ge-
bäude im Herzogtum Oldenburg, aussdrließlidr der Herrsüaft Kniphausen,
behuf einer neuen Veranlagung der Grund- und Gebäudesteuer vom 18. Mai
1855 (old. GBl. Bd. xlv s.711),

das Gesetz für das Herzogtum Oldenburg betr. einige Abänderungen und
Ergänzungen des Gesetzes vom 18. Mai 1855 über die Ermittlung des Steuer-
kapitals der Grundstü&e und Gebäude etc. vom 20. Juni 1859 (Old. GBl.
Bd. xvfl s. 14e),

das Gesetz für den Landesteil Oldenburg über die Einridrtung und Erhaltung
des Katasters usw. vom 13. März 1922 (Old. GBl. Bd. XLI S. 811),

59



§ 28 19. das sdraumburg-lippisdre Gesetz betr. Vermessung, Bonitierung und Katastrie-
rung des Landes vom 3. Januar 1873 (Sdraumb.-Lipp LV. Bd. XI S.4t9) in der
Fassung des Gesetzes vom 29. Dezember 1877 (Sdraumb.-Lipp. IJV na. XIt
s. 480)

sowie die dazu ergangenen Verordnungen

vom 9. Februar 1874 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XII S. 55),

vom 13. Januar 1880 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 332),

vom 24. November 1878 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S.65) und
vom 6. Januar 1880 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 329),

20. das sdraumburg-lippisdre Gesetz betr. die Erridrtung und Verwaltung des
Landeskatasters vom 20. April 1880 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XIII S. 369)
sowie die dazu ergangenen Verordnungen vom 21. April 1880 (Sdraumb.-Lipp.
LV. Bd. XIII S. 387) und vom 1. Juli 1886 (Sdraumb.-Lipp. LV. Bd. XV S. 373),

21. das sdraumburg-lippisdre Vermarkungsgesetz vom 3. April 1914 (Sdraumb.-
Lipp. LV. Bd. XXIV S. 7l mit Beridrtigung S.77),

22. das Gesetz über die Bildung von Hauptvermessungsabteilungen vom 18. März
1938 (Reidrsgesetzbl. I S. 277).

Amtlicbe Begründung

In Interesse der Recbtssicberheit sollen uid.ersprecbende und entbebrlich ge@or-
dene Rechtsoorschriften aul geboben werden.

Anmerkungen

1. Im Cegensatz zu Baden-§üürttemberg wurde in Niedersad'rsen das Neu-
ordnungsgesetz vom 3.7. 1934 in der jetzt geltenden Fassung(im Nds. GVBI. Sb. II
S. 348 veröffentlicht) nic}t aufgehoben, weil es zu dieserrr Zeitpunkt noch als
Redrtsgrundlage für die Kostenordnung der Offentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure diente. Inzwischen ist die Emrächtigung zum Erlaß einer Kostenordnung
in die VermlngBO vom 28. 12.1965 übernonrnren und eine sich hierauf stützende
Kostenordnung (KOVerrnlng. vom 26. 4. 1966, Nds. GVBI. S. 85) edassen
worden. Das Neuordnungsgesetz wird bei einer weiteren Bereinigung von Rec-hts-

vorsöriften unter die Vorschriften aufgenonrnren werden, die ihre Geltungskraft
verloren haben.

2. Die unter 1 bis 9 aufgehobenen preußisdren Vorschriften sind dieselben, die
audr die neuen Vermessungs- und Katastergesetze der anderen Länder aufgehoben
haben.

Baden-\Württemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Hinweis auf Gesetze anderer Länder

§ 24 VermG
§ 26 KatG; § 27 AbmG
§ t5 KatG; § 20 AbmG
§ 20 KatG; § 23 AbmG

§2e

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am I . Januar I 962 in Kraft.

§2e
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kataster 21

-, Unterlagen aus nicht hoheitlidren Auf-
gaben 28

I

Industrleunternehmetl, Vorlagepflicht 29

Ingenleurbilros, Vorlagepflicht 29

Ingenieurvermessungen, keine Hoheitsaufgaben
2t

Inhaber grundstll&sgleidrer Reüte, siehe Eigen-
tümer und Besitzer

Inkrafttreten 60



Interesse der Allgemeinheit 40, 4l

Internationale Weltkarte I : I 000 000 36

K

Karte des Deutschen ReiÖs I : 1000 000 36

Kartierung 24

Katasterämter

-, Abmarkungsbesdteid 54

-, Beteiligung bei Vorhaben anderer Stellen
28

-, Offenlegung der Fortführungs- und Neu-
einrichtungsergebnisse 44

-, untere Vermessungs- und Katasterbehörde
23

Katasterbü&er

-, Bestandteil des Liegenschaftskatasters 39

-, Veröffentlichung, Vertrieb, Vervielfälti-
gung, Verwertung 31, 32

-, Offenlegung 44

-, Zuständigkeit 24

Katastererneuerung, siehe Neueinrichtung

Katasterkarte, siehe Flurkartenwerk

Katastervermessung

-, Begriff 19, 20

-, Katasterfortführungsvermessungen,
Katasterneuvermessungen 20

-, K. und Landesvermessung als Einheit 20

Klage

-, gegen Abmarkung 47, 54, 55

-, gegen Grenzverlauf 47

Kommunalbehörden, andere behördliche Ver-
messungsstellen 24

Kommunalverwaltungen, Festpunktfeld 24

Kosten

-, Neueinrichtung 43

-, Preise für Landeskarten 36

-, Sicherung und Verlegung von Malen 50, 51

-t Unterlagen zlur Fortführung des Liegen-
schaftskatasters 41, 42

-, Wiederherstellung des grundbuchmäßigen
Zustands 45, 47

Kostenordnung 58, 60

Kostenrectlt 21

Kostenregelung für vorgelegte Unterlagen 28, 2g

Kriminelles Unrecht 57

Künftig wegfallende Grenzen 46

L

Ladung

-, Beteiligter 51, 52

-, Verpflichteter 41, 42

Lage der Flurstüdce im Liegenschaftskataster 3g

Lagefestpunktfeld, Lage- und Höhenfestpunkt-
feld, siehe Festpunktfeld

Landbauaußenstelle der Landwirtschaftskammer
51

Landesaufgaben

-, Landesvermessung und Liegenschafts-
kataster 20

-, Mitwirkung der Offentlich bestellten Ver-
messungsingenieure 22, 24

-, Mitwirkung von Bundesbehörden 21

-, Neueinrichtung 43

-, Wahrnehmung 22

Landesbehörden, andere behördliche Vermes-
sungsstellen 24

Landeskartenwerke

-, Aufgabe der Landesvermessung 33

-, Bearbeitung durch den Bund, Verwaltungs-
abkommen 24, 36

-, Begriff 35, 36

-, Grundlagevermessungen 34

-, Katalog 36

-, neuester Stand 25

-, Reproduktion, Urheberrecht, Veröffent-
lichung, Vertrieb, Vervielfältigung, Ver-
wertung 31, 32

Landesregierung, Organisationsgewalt 23

Landesvermessung

-, Aufgabe, Zweck 33, 34

-, Begriff 19, 20, 33

-t geschichtliche Eniwicklung 19

-, Landesaufgabe 20

.-, L. und Katastervermessung als Einheit 20,
2l

-, Mitwirkung anderer behördlicher Vermes-
sungsstellen und Offentlich bestellter Ver-
messungsingenietre 22, 23, 24

-t technisches Weisungsrecht 27

-, übergeordnete Gesichtspunkte 22

-, Unterlagen, Vorlagepflicht 25, 26,27,28, 29

-, Zuständigkeit 23

Landesverwaltungsamt, siehe Niedersächsisches
Landesverwaltungsamt

Lie genschaf tskataster

-t amtliches Verzeichtris 37

-, Aufgabe, Zwed( 37, 38

-, Begriff 20, 37, 38

-, Bestandteile 39

-, geschichtliche Entwicklung 19

-, Grundlagevermessgngen 34

-, Landesaufgabe 20

-, L. und Landesvermessung als Einheit 21

-, Mitwirkung anderer behördlicher Vermes-
sungsstellen und Offentlich bestellter Ver-
messungsingenietre 22, 23, 24

-, Neueinrichtung 43

-, neuester Stand 25

-, technisches Weisungsrecht 27

-, Unterlagen, Vorlagepflicht 25, 26, 27, 28, 29

-, Verbindung mit Grundbuch 22

-, Zuständigkeit 23, 24

M

Marksdreider, Abmarkungen 57

Mehrzweckkataster 19, 37, 38
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Minderjährlge als Beteiligte 51

Minlster, für das Vermessungs- und Kataster-
wesen zuständiger, siehe Niedersächsischer
Minister des Innern

-, Bestimmung der Katastereinridrtung und
-führung 39

-, Bestimmung d'er Landeskartenwerke 35

-, Durdrführung des Gesetzes 57, 58

-, Genehmigung zur Beteiligung an der Lan-
desvermessung 22, 23, 24

-, Weisungsbefugnis 25, 27

-, Zulassung von Ausnahmen vom Verbot
der Abgabe von Vermessungszahlen 40, 41

-, Zulassung von Ausnahmen vom Veröffent-
lichungs- 

- und Vervielfältigungsverbot 31,
32

Mißbrauü

-, von Ergebnissen der Landesvermessung
und Nachweisen aus dem Liegensdrafts-
kataster 32

-, von Vermessungszahlen 40

Mittetlung

-, der Abmarkung 52, 53, 54

-, der Fortführungs- und Neueinridttungs-
ergebnisse 44

-, über gefährdende Maßnahmen 50, 51

Musterblätter für Landeskarten 36

N

NaÖbar, Mitwirkung 46

NaÖpräfung der Abmarkung 53, 54, 55

Naöprltfungsreüt, siehe Vermessungs- und
Katasterbehörden

NachtragsniedersÖrift 53

NaÖwelse aus dem Llegensüaftskataster, Ver-
öffentlidrung und Vervielfältigung 31,32

Naturerelgnisse, Pflidrten der Eig.entümer 41, 42

NeuelnrlÖtung

-, Abmarkungsbedürfnis 45

-, Abmarkungspflicht 43

-, allmähliüe 27

-t Anlaß 43

-, Begriff 43

-, Bekanntmadtung, Mitteilung, Offenlegung
44

-, Kosten 43

Neuvermessung, Vermessungen zur Neueinridt-
tung des Liegensdraftskatasters 19, 20

Nlcht abgemarkte Grenzen 46

NlÖt anwesende Betelltgte 53

Ntcht gescüäftstähtge Betelllgte 51

Nidrtüberelnstimmung zwischen örtlidrem Be-
sitzstand und Katasternadtweis

-, Abmarkung 45

-, Verhandlungert 52

Niedersäcüslscher Minister des Innern

-, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 57

-t oberste Vermessungs- und Kataster-
behörde 23
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-, Ressortzuständigkeit für Vermessungs-
und Katasterwesen 22

NiedersächsisÖes Forsteinrlchtungs- und -ver-
messungsamt, andere behördli&e Ver-
messungstelle 24

NledersäüsisÖes Landesverwaltungsamt

-, höhere Vermessungs- und Katasterbehörde
23

-, Straßenbauverwaltung, andere behördli&e
Vermessungsstelle 24

Nlvellements, Ingenieurvermessungen 21

Nivellementspunkte, siehe Festpunktfeld

Normblatt DIN 18 702, Zeidrenvorsdrrift 39

Notare, Auskunft, Einsichtnahme, Redrte 40, 4l

Nummern der Flurstüdre im Liegensdrafts-
kataster 39

Nutzungsart der Flurstüdce

-, im Liegensdraftskataster 37, 38, 39

-, Pflidlten der Eigentümer bei Anderung 41,
42

Nutzungsbesüränkung, NutzungsentsÖädlgung
50, 51

o

Obertrdische Abmarkung 45

Uflentltü Bedienstete, Status 21

Ulfentliü bestellte Vermessungsingenieure

-, Abmarkungsbefugnis 48, 49

-, Aufgaben und Redrtsverhältnisse 24, 25

-, Auskunft, Einsidrtnahme 40, 4l

-, Einreidren von Unterlagen 25, 26, 27

-, Kostenordnung 60

-, Mitwirkung an Landesaufgaben 22, 23, 24

-, Offenlegung 44

-, Pflictlten 25

-, Redrtsstellung 21

-, tedrnisdres Weisungsrecht 27

-, Träger eines öffentlichen Amtes (Amts-
träger) 22, 24

-, Vermessungszahlen 40, 4l

-, Versidrerung der Richtigkeit 25

Uffentltche Last, Duldungspflidrt für Abmarkun-
gen 48, 51

Uffentltcher Glaube des Grundbudrs und des
' Liegensdraftskatasters 47

Uffentllües Interesse

-, Ganzanerkennung bei Maßnahmen im O.
55

-, Landeskartenwerke 36

-, Vermessungszahlen, Uberlassung 41

Uffentttöe Stellen, Einreidren von Unterlagen
27, 28, 29

Uffentl,tdre Zwe&e, Landesvermessung und
Liegenschaf tskataster 20

utfenttich-rechtltüe Körpersoaften' öffentlidte
Stellen 28

gllentltü-reÖtllÖes Verlahren, Abmarkungs-
niedersdrrift 52



UlterUlÖ-reötllüe VerpllÖtung, Abmarkung neötstraftyerlahren, Grenzanerkennung in
46 SonderfälleD 55

UrUlüe Hlndertrlsse. Abmarkung 46 ReötsElttelbelehrrug 5,!

Ortllüer Desltzstand, Niötübereinstimmung mit Beötsvorsüillter. Aufhebung 58
dem Katasternadweis 52 siehe audr Ermädltigug

Urtll6er Greuverlauf, Abmarkung 45 ReÖtszustatrd, neuer R, im Flurbereinigungs-

ottettleguttg verfahren 55

-, der Abmarkung 53, 54 Beglerung3Pläsldenten, _höhere Vermessungs-
uBd Katasterbehörden 23

Ordentllöes GerlÖt, zuständig bei Grenzstrei-
tigkeiten 4? RelÖsgerlÖtsurtell v' 12' 2' l9lo 47

OrdDurgswlddgtetten 56, 57 BelÖskartetrwerke 35

-, Abmarkung 48, 49 siehe audr Landeskartenwerke

J 
-, Gefährdung von Malen 50 lepro-ltötllnlen 33

-, Ladung VerPflidlteter 42 f,ltütlgkeltsvermutuBg des Grundbuös und des

-, Veröffentlidlung, Vervielfältigung 33 Liegensdtaftskatasters 47

Orgadsatlon, Organkatlomgewalt 23 BlÖuinten, siehe Erlasse

persönlldres Ersüelnen 41, 42 saöbe§üädtgurg 57
siehe auö Flursdrade!

Personen des Prlvatreüts

-, EiueioenvonuDterlagen 27,28,29 saoveßtändlges Emessen' Abmarkung '15' 46'

-, Erstattung von Auslagen 28

pilüten 
" soadelr' söadren:re,gullerung'

-, der Behörden und der Offentlidl bestell-
ten vermessungsingenieure 25, 26, 27 sÖttzungsEerkmale lm Llegensöalßkataster 38

-, der übrigen öffentlidten Stellen und der Söutz8äöe 50, 5l
natürlidren und juristisöen Personen des
Privatredrts 2?, , 29 SÖwereDes§ungetr 35

-, der Eigentümet 11, 12 stöerutrg von Grenz- und Vermessungsmalen
Plarung 50,51

-, Mehr.zwe&kataster 19 SlÖtzelöeD 48

-, Landesvermessung und LieEensdrafts- Sledlurgsbehörde. Sledturgrverlahren 23
kataster 21

polygonpunkffeld, Neueinriötung,l3 sonderfälle' Abmarkung 55

präsldenten der verwstt[ngsbezlrke, höhere 
sorderkarter36

Vermessungs-undKattsterbehördeD23 Staatsveilrag,Bundesgrenzen56

J Prelse für Landeskarten 36 Stadtvermessungsämter, andere behördliöe Ver-
Prlvatlnteresre. Gefährdung 27. 28 messuuq§stellen 24

Prlvatreötltöer Anspruö. Abmarkung ,!6 §tatlstlk'ulaadew:1i;"""", und Liegensöafts-

Prülung,

-, der uDterlagen bei der ubernahme in steuer

Landesverme-ssung und Liegenidräfü- -' Mehrzwe&kataster 19, 37, 38
kataster 26 

-, Steuerveranlagung 19, 20

-, des Vermessungspersonals 25,26,27 -, Verbindung des Liegensdraftskatasters mit
den Bewertungsunterlagen (Grundbesitz-
kataster) des FiDanzamts 22

n Stralreüt 21, 33, ,19, 50, 57

ReOt, Mehrzwedrkataster 32, 38 Stralerbauverwaltug beim Niedersädrsi§dren
Landesverwaltungsamt, andere behördlicüe

neÖte der ElgentüDer uld Besltzer ,10, 4l Vermessungsstelle 2{

Reötmäßlge GreEze. Streitigkeiten 47 Straßelvemessulgen, Offenlegung 4,t

Re&tsbehell 5,1 Strelllge crenze
Re.hkgrotrdlage -, Abmarkung 15, 16, 47

-, Kostenordnung 58 -, Verhandlungen 52

-, K,ostenordnung der Offentlidr bestellten srrelttgkelte! über Abmarkung und Grenz-Vermessungsingenieure 60 v-erlauf ,t?
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T

Teünik, Landesvermessung und Liegenschafts-
kataster für T. 21

Teünisdres Weisungsredtt 27

Teilabsdrreibung von Grundstüdten, Abmar-
kungsbedürfnis 45

Teilnahme am Abmarkungstermin 51, 52, 53

Topographisdre Gegenstände in Landeskarten
35, 36

Topographisdre Karte I z 25 000 36

Topographisdre Karte I : 50 000 36

Topographische Karte I : 100 000 36

Topographisüe Kartenwerke 19
siehe auch Landeskartenwerke

Topographisdre Landesaufnahme, Teil der Lan-
desvermessung 20

Topographisdre Ubersi&tskarte 1 : 200 000 36

TopographisÖe Vermessungen

-, Landesaufgabe 21

-, Aufgabe der Landesvermessung 33

Träger eines öffentlichen Amtes
(Amtsträger)

-t Notare 22

-t Uffentlich bestellte Vermessungs-
ingenieure 22, 24

Trigonometrisctre Punkte, Bestimmung durch
Flurbereinigungsbehörden 24

Trilateration 35

U

Ubernahme in Land.esvermessung und Liegen-
schaf tskataster

-, Entscheidung 54

-, ohne Zustimmung zur Abmarkung 55

-, Prüfung der Unterlagen (Vermessungs-
schriften) 27

Uberprüfung von Grenzmalen

-t Ladung 51

-, Abmarkungsniederschrift 52

Ubersidrtskarte des Deutsdten Reichs I : 200 000
36

Ubersictrtskarte von Mitteleuropa 1 : 300 000 36

Ubertretungen 57

Umlegung 56

Unbeglaubigte Auszüge aus dem Liesenschafts-
kataster 40, 4l
siehe auch Auszüge aus dem Liegenschafts-
kataster

Unbekannt Verzogene als Beteiligte 52

Unterirdische Abmarkung 45

Unterlagen, die für Landesvermessung und Lie-
gensdraftskataster von Bedeutung sind

-r Art der Vorlage 26

-, Begrift 25, 26, 28

-, Berüdrsichtigung 25, 26

-, Eignung 27
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-, Einreichen 25, 26, 27, 28, 29

-, Ergänzungsvermessungen 28

-, Haftung für unrichtige U. 26

-, Prüfung 26

-, Nachprüfungsrecht 27

-, Verantwortung, Mitverantwortung 26, 27

-, Versicherung der Richtigkeit 25, 26

-, Verwendbarkeit 26, 28

-, Vorlagepflicht 28

Unterlagen lür die Fortführung des Liegen-
süaltskatasters, Pflichten der Eigentümer
41,42

Unternehmer bei gefährdenden Maßnahmen 51

Unterschreiben der Abmarkungsniedersdrrif.t 52,
54

Unterwerfung, Ordnungswidrigkeiten 56

Urheberreüt 32

Urkunde, Abmarkungsniederschrift 53

Urteil

-, Grenzfestlegung und Abmarkung 45

-, des Reichsgerichts v. 12.2. 1910 47

v
Veränderungen an Gebäuden und Grundstüdcen,

Pflichten der Eigentümer 4t, 42

Veränderungsnachweis

-, Vorbereitung durch ausführende Vermes-
sungsstelle 24

-, Auszug statt Offenlegung 44

Veränderung von Grenz- und Vermessungs-
malen 49

Verantwortung

-, der einreichenden Stelle 26

-, der Vermessungs- und Katasterbehörde 27

-, des Verhandlungsleiters 52

Vereinbarung über Kosten der Neueinrichtung
43

Verlahren bei den Vermessungen 58

Vergleidr, Grenzfestlegung und Abmarkung 45

Verhandlung bei der Abmarkung 52

Verhandlungsleiter 52

Veriährung von Schadenersatzansprüchen aus
Flurschäden 29, 31

Verlegung von Grenz- und Vermessungsmalen
50, 51

Vermessungen

-t anderer behördlicher Vermessungsstellen
23, 24

-, Arten der V. 19, 20, 2l

-r Aufgabe des Landes 20

-, Ausführung von V., Begriff 24

-, Auswertung 20, 2t, 24

-, .Befähigung, Erfahrung, Sorgfalt 22

-, Begiiff, 20

-, besondere Anforderungen 22

-t Grundlagevermessungen 34

-, Hoheitsaufgabe 21



-, ingenieurtechnische V. keine Hoheitsauf-
gaben 21

-, mit rechtlichen Wirkungen 40

-, Verbindung mit Grundbudr und Grund-
besitzkataster (Bewertung) 22

-, Verfahren 58

-, Verwendung für Verwaltung und Wirt-
schaft 22

Vermessungsarbeiten als Landesaufgaben 20

Vermessungsmale 48, 49, 50

Vermessungspersonal, Ausbildung und Prüfung
26, 27

Vermessungspunkte 48, 49, 50

Vermessungsrisse 40

Vermessungssdrriften, Ubernahme ohne Prüfung
bei Flurbereinigungsverfahren 27

Vermessungs- und Kartenwerk, einheitliches 26

Vermessungs- und Katasterbehörden

-, Aufgaben, Aufgaben auf Grund besonderer
Gesetze 20, 2l

-, Ermittlung von Unterlagen 28

-, Nachprüfungsredrt im Felde 27

-, Organisation 23

-, Pflidrt zur Verwendung der Unterlagen 26

-, Prüfung der Unterlagen bei Ubernahme 26

-, tedrnisches Weisungsrecht 27

-, Verantwortung 27

. -, Wahrnehmung der Aufgaben 22

-, Zuständigkeit 23, 24

Vermessungswesen

-, geschichtlidre Entwidrlung 19

-, Wirts&aftlichkeit 25, 26, 27, 28, 41, 46, 51

Vermes sun gsz ahlenwerk

-, Angaben 40, 41

-, Veröffentlichung, Vervielfältigung, Ver-
wertung 31, 32, 33

Verölfentlidrung von Ergebnissen der Landes-
vermessung und Nachweisen aus dem Lie-
genschaftskataster 31, 32

Verordnungen zur Durchführung des Gesetzes
57, 58

Versidrerung der Ridrtigkeit 25, 26

Verteidlgung

-, Landeskartenwerke für V. 35

-, Landesvermessung und Liegensdrafts-
kataster für V. 21

Vertrag

-, Abmarkungsniedersdrrift kein V. 52

-, Neueinrichtung 43

-, Pflichten der Eigentümer 41, 42

Vertretung eines Geladenen 41 , 42, Sl

Vervlelfältigung von Ergebnissen der Landes-
vermessung und Nachweisen aus dem Lie-
genschaftskataster 31, 32, 33

Verwal,tung

-, Landeskartenwerke für V. 35

-, Landesvermessung und Lieqenschafts-
kataster für V. 21

-, Mehrzweckkataster 37, 38

-, Verwendung der Vermessungen f:ür Y, 22

Verwaltungsabkommen über Maßnahmen auf
dem Gebiet des amtlichen Landkarten-
wesens 24, 36

Verwaltungsakt

-, Abmarkungsbesdreid 54

-, durch V. entstandene Grenze 55

Verwaltungsgeridlt 47, 54

Verwaltungsgeri&tsordnung 44, 54

Verwaltungsredrtsweg

-, Zuständigkeit 21

-, Abmarkung 47

Verwaltungsunreüt, Ubertretungen 57

Verwaltungsvorsdrrlften 58

Verwaltungszwangsverlahren 30

Verwendbarkeit eingereidrter Unterlagen 26

Verwertung von Ergebnissen der Landesvermes-
sung und Nachweisen aus dem Liegen-
schaftskataster 33

Vorläuflge Niedersächsisdre Verfassung 58

VorsÖrllten siehe Erlasse, Gesetze

Vorverfahren nach VwGO 54

w
Wahrnehmung der Aufgab:n 22, 23, 24

Wasser- und Sdriffahrtsverwaltung, andere be-
hördliche Vermessungsstellen 24

Welsungsreüt 27

Widersprudr, \ffiderspruü,sbes&eid 54, 55

Wiederherstellung des grundbuchmäßigen Zu-
standes 45, 46, 47

Wirtschatt

-, Landeskartenwerke für W. 35

-, Landesvermessung und Liegenschafts-
kataster für W. 21

-, Mehrzwed<kataster 19, 37, 38

-, Verwendung der Vermessungen für W. 22

Wlrtsdraftlichkeit 25, 26, 27, 28, 41, 46, 51

Wohnung, Betreten, Unverletzlichkeit 29, 30

Wohnungseigentum 38

z

ZeiÖenvorsdrrift, Normblatt DIN 18 702 39

Zivllprozeßordnung 21, 53

Zivllrecütlicüe Ansprüche

-, aus Gefährdung von Malen 50

-, aus unbefugter Veröffentlidrung und Ver-
vielfältigung 33

Zustellung

-, Abmarkungsbenachrichtigung 53

-, Abmarkungsbescheid 54

Zustimmung zur Abmarkung 52, 54

Zuwiderhandlungen 57

Zweck

-, der Landesvermessung 33, 34

-, des Liegenschaftskatasters 37, 38
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